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Titelbild: Familiengrabstätte Weihs in Osnabrück

Auf der Grabstätte der Familie Weihs wird an den im Konzentrations- und Vernich-

tungslager Auschwitz-Birkenau ermordeten Karl Weihs erinnert. Das gesamte Friedhofs- 

ensemble wurde von der Stadt Osnabrück Anfang 2016 unter Denkmalschutz gestellt. 
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Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
setzt sich seit 2004 gemeinsam mit seinen 
Landesverbänden bei der Bundesregierung 
und den Bundesländern dafür ein, dass die  
derzeit schätzungsweise 2.600 in Deutsch-
land liegenden Grabstätten NS-verfolgter 
Sinti und Roma dauerhaft als Familien- 
gedächtnisstätten und als öffentliche Lern- 
orte in staatliche Obhut genommen werden.
Für die Familien der Sinti und Roma ist 
der Erhalt der Grabstätten als geschützte 
Gedenkorte von großer Bedeutung, auch 
weil es für die meisten ihrer im National-
sozialismus ermordeten Angehörigen nir-
gendwo eine Grabstelle gibt. Gleichzeitig 
sind diese Grabstätten Plätze von histori-
scher Bedeutung und, aufgrund ihrer be-
sonderen Geschichte, öffentliche Lernorte 
vor allem dort, wo mit besonderen Grab- 
inschriften und -tafeln auf das Schicksal der  
Bestatteten hingewiesen wird. Die Erhal-
tung liegt hier auch im allgemeinen öffent-
lichen Interesse.

Über eine halbe Million Angehöriger unse- 
rer Minderheit sind im nationalsozialist- 
isch besetzen Europa im Holocaust ermor-
det worden. Sie wurden – ebenso wie die 
Juden – Opfer einer akribisch organisierten 
und durchgeführten Vernichtungspolitik, 
die in Konzentrations- und Vernichtungs-
lagern wie Auschwitz-Birkenau, Majdanek, 
Treblinka, Dachau und Bergen-Belsen und 
durch Mordaktionen der Einsatzgruppen 
in den von der Wehrmacht besetzten Gebie-
ten systematisch ins Werk gesetzt wurde. 
Das Ziel war die totale Vernichtung unse-
rer Min  derheit aus rassischen Gründen. So  
gibt es keine Familie der deutschen Sinti  
und Roma, die vom Holocaust nicht in 
existentieller Weise betroffen war. 

weiteren Angehörigen. An diesen Grabstät- 
ten wird auch an diejenigen Verwandten 
erinnert, die keine Gräber haben, weil sie 
in den Krematorien der Vernichtungslager 
verbrannt wurden oder in anonymen Mas-
sengräbern liegen.

Dem Zentralrat sind Grabstätten bekannt, 
die von Familien ausschließlich zum Ge- 
denken an die ermordeten Angehörigen  
angelegt wurden und in denen nie jemand 
bestattet worden ist. Darüber hinaus haben 
viele Holocaustüberlebende die ihnen nach  
der Anerkennung des Völkermordes durch 
die Bundesrepublik Deutschland schließ-
lich zuerkannten Entschädigungszahlun-
gen oftmals vollständig in die Errichtung 
würdiger Familiengrabstätten investiert. 
Dies und die Anlage symbolischer letzter 
Ruhestätten zeigt wohl eindrücklicher als 
alles andere das unermessliche Leid und 
die Trauer über den gewaltsamen Tod der 
Angehörigen und das existentielle Bedürf-
nis der Überlebenden und der nachfolgen-
den Generationen nach würdigen Orten 
der Trauer und Erinnerung. 

Heute besteht die Gefahr, dass viele die- 
ser für die Identität von Sinti und Roma  
zentralen und wichtigen Grabstätten in  
Deutschland abgeräumt und eingeebnet 
werden. Damit würden nicht nur Familien- 
gedächtnisstätten zerstört, sondern auch 
zeitgeschichtlich bedeutsame und politisch- 
pädagogische Gedenkorte. Anders als im 
Falle jüdischer Friedhöfe, die nach mosa- 
ischem Recht für die Ewigkeit angelegt 
werden und auf denen sich meist auch die  
Gräber (in Deutschland beigesetzter) jüdi-
scher Überlebender der Shoah befinden, be- 
steht für Grabstätten NS-verfolgter Sinti  
und Roma, die für gewöhnlich auf den Fried- 
höfen ihrer jeweiligen Heimatgemeinden 

Der Völkermord bedeutete einen radikalen 
Bruch in der fast siebenhundertjährigen 
gemeinsamen Geschichte von Minderheit 
und Mehrheitsgesellschaft und hat die Iden- 
tität der Überlebenden und der nachfolgen-
den Generationen der deutschen Sinti und 
Roma nachhaltig geprägt. Sinti und Roma 
waren in Deutschland ebenso wie die Juden 
als normaler Bestandteil in der Bevölkerung  
integriert; so dienten sie beispielsweise als  
Soldaten in der Kaiserlichen Armee. Erst 
1982 wurde der Völkermord an den Sinti 
und Roma durch den damaligen Bundes- 
kanzler Helmut Schmidt offiziell anerkannt 

– bis dahin wurde den Angehörigen unserer 
Minderheit von den deutschen Behörden 
systematisch abgesprochen, Opfer national-
sozialistischer Verfolgung gewesen zu sein. 
Die Leugnung der NS-Unrechtsmaßnah-
men und der rassischen Verfolgung drückte  
sich exemplarisch in dem schlimmen Ur- 
teil des Bundesgerichtshofs von 1956 aus,  
das für die Überlebenden fatale Konsequen- 
zen hatte. Selbst an den Orten der Verfol- 
gung, wie den heutigen Mahn- und Gedenk-
stätten für die Opfer des Nationalsozialis-
mus, wurde der Holocaust an den Sinti 
und Roma über lange Zeit ignoriert. 

Vor dem Hintergrund dieser „äußeren“ Ver-
drängung des Holocaust aus dem Gedächt-
nis der deutschen Nachkriegsgesellschaft 
wurde die innerfamiliäre Erinnerung an  
die Verfolgung und das Gedenken an die 
ermordeten Familienangehörigen zu einem 
prägenden Bestandteil des Lebens und der  
kulturellen Identität der Minderheit. In die-
sem Zusammenhang kam den wenigen vor- 
handenen Grabstätten der NS-verfolgten 
Sinti und Roma eine besondere Bedeutung 
zu: Sie sind Familiengedächtnisstätten für  
die während des NS-Regimes verfolgten 
und ermordeten Mütter, Väter, Kinder und 

in Deutschland bestattet sind, bisher kein  
vergleichbares, ewiges Ruherecht. Die gel-
tenden Friedhofsordnungen sehen nach 
dem Ablauf einer bestimmten Ruhezeit die  
Einebnung von Grabstätten vor. In ande-
ren Fällen werden Verlängerungsgebühren 
gefordert, die von den Betroffenen nicht 
getragen werden können, oder es sind kei-
ne Angehörigen mehr vorhanden, die die 
Grabpflege leisten können.

Diese Grabstätten fallen auch nicht unter 
das sogenannte „Gesetz über die Erhaltung  
der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“,  
nach dem neben den Soldatengräbern aus 
dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg 
auch die Gräber aller bis Ende März 1952 
verstorbenen Opfer nationalsozialistischer  
Gewaltmaßnahmen erhalten werden. Die 
lange Leugnung des Völkermordes an un-
serer Minderheit ist der Grund dafür, dass 

– nach unserem Kenntnisstand – kein ein-
ziges Grab der Sinti und Roma in Deutsch-
land auf der Grundlage des Gräbergesetzes 
erhalten wird. 

Durch den Holocaust ist der Erhalt der 
Grabstätten für die deutschen Sinti und 
Roma wichtiger Bestandteil ihrer kulturel- 
len Identität geworden. Deshalb ist das am 
22. Juli 1997 im Bundestag beschlossene 

„Gesetz zu dem Rahmenübereinkommen 
des Europarates zum Schutz nationaler Min- 
derheiten“ die Rechtsgrundlage für eine 
entsprechende Regelung. Mit der Ratifizie- 
rung verpflichtete sich die Bundesregie-
rung, die Bedingungen zu fördern, die es 
Angehörigen nationaler Minderheiten er-
möglicht, „ihre Kultur zu pflegen und wei-
terzuentwickeln und die wesentlichen Be-
standteile ihrer Identität (…) zu bewahren.“
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Im April 2009 brachte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in einem Gespräch mir ge-
genüber ihr großes Verständnis für unsere  
Forderung zum Erhalt der Grabstätten zum  
Ausdruck. Neben den Ministerpräsidenten  
unterstützen auch die kommunalen Spit-
zenverbände ausdrücklich eine Regelung, 
damit diese Grabstätten in öffentliche Ob- 
hut genommen werden. Am 12. Oktober 
2012 fasste der Bundesrat auf Initiative  
des damaligen Bundesratspräsidenten Horst  
Seehofer einstimmig einen Beschluss zum 
Erhalt der Grabstätten NS-verfolgter Sinti 
und Roma. In diesem forderte der Bundes-
rat die Bundesregierung auf „sicherzustel- 
len, dass die in Deutschland liegenden Gräber  
der Opfer nationalsozialistischer Gewalt-
maßnahmen, die nicht unter den Schutz 
des Gräbergesetzes fallen, öffentlich ge-
pflegt und auf Dauer erhalten werden.“

Zwischenzeitlich haben einige Landesre- 
gierungen mit unseren Landesverbänden 
einen Staatsvertrag, bzw. vertragliche Ver- 
einbarungen abgeschlossen, die den Min-
derheitenschutz nach dem Rahmenüber-
einkommen des Europarates umsetzen. In  
diesen wird ausdrücklich auch die Sicher- 
stellung des Erhalts der Grabstätten als 
politisches Ziel vereinbart. Dies sind ohne 
Frage wichtige Initiativen für den Erhalt 
der Gräber. Die kommunale Praxis unter-
scheidet sich jedoch stark von Bundesland 
zu Bundesland und auch innerhalb einzel-
ner Bundesländer setzen die Kommunen 
die Vorgaben aus den Staatsverträgen un-
einheitlich um, da diese keine rechtliche 
Verbindlichkeit haben.

Unsere besondere Anerkennung gilt in die-
sem Zusammenhang der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und dem Freistaat Bayern. 
Beide Länder haben in vorbildlicher Weise 

erarbeitet und dem Beratenden Ausschuss 
für Fragen der deutschen Sinti und Roma 
beim Bundesministerium des Innern vor-
gelegt werden.

Mit der vorliegenden Dokumentation möch- 
ten wir nochmals den Hintergrund dieses 
für unsere Minderheit so überaus wichti-
gen Anliegens erläutern. Aufgezeigt wer-
den soll der Stand der Umsetzung in den 
verschiedenen Bundesländern, die unter-
schiedlichen derzeit gegebenen Möglich-
keiten für den Erhalt und ein Überblick 
über die seit 2004 andauernden Verhand-
lungen des Zentralrats mit Bund, Ländern 
und Kommunen in dieser Sache. 

Die Broschüre soll jedoch auch und ganz 
besonders einen Eindruck von den Grab-
stellen vermitteln, deren Erhalt wir an- 
streben. Die Fotografien, die wir für diese 
Dokumentation ausgewählt haben, geben 
einen repräsentativen Überblick über die 
regional zum Teil sehr unterschiedlich ge- 
stalteten Grabmale, die eines gemeinsam 
haben: Sie sind die Zeugen des Völkermords 
an den Sinti und Roma und als solche ein 
Vermächtnis für unsere Demokratie und 
unseren Rechtsstaat.

Regelungen zum Erhalt der Grabstätten 
verabschiedet, die auch eine Kostentragung  
beinhalten. Hamburg setzt seit dem Jahr 2011  
eine individuelle Regelung zum Schutz der 
Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma 
um, die sicherstellt, dass die Gräber auch  
nach Ablauf der regulären Ruhezeiten dauer- 
haft erhalten bleiben. Die Bayerische Staats- 
kanzlei vereinbarte am 11. März 2016 auf 
Initiative von Ministerpräsident Horst See- 
hofer mit dem Zentralrat Deutscher Sinti 
und Roma, dem Verband Deutscher Sinti  
und Roma, Landesverband Bayern und der  
Stiftung Bayerische Gedenkstätten eine  
Regelung zum Erhalt der Grabstätten in 
Bayern. Ministerpräsident Seehofer betonte  
anlässlich der Verabschiedung der bayeri-
schen Regelung, dass der „würdige Erhalt  
der Grabstätten ein verantwortlicher Um- 
gang mit historischer Schuld“ sei. Der Zen- 
tralrat begrüßt die Initiativen von Hamburg 
und Bayern, die damit die Verpflichtungen 
aus dem Rahmenübereinkommen des Eu-
roparats konkret umsetzen. Beide Länder 
verstehen diese Interimslösung jedoch auch  
als eine Aufforderung an den Bund, Verant- 
wortung zu übernehmen. Eine bundesweit  
einheitliche Regelung zum Erhalt der Grä- 
ber in Deutschland, die sowohl den Fami-
lien als auch den Kommunen im gesamten 
Bundesgebiet Sicherheit bietet, ist drin-
gend erforderlich. 

Wir sind deshalb sehr froh, dass die Bun-
desregierung jetzt nach den langjährigen 
Verhandlungen mit Bund, Ländern und 
Kommunen bei einem Gespräch mit dem 
Zentralrat am 3. September 2015 zugesagt 
hat, dass es nun eine mit Bund und Län-
dern abgestimmte Regelung zum Erhalt 
dieser besonderen Grabstellen geben soll. 
Diese vertragliche Regelung soll bis zum 
Frühjahr 2016 von der Bundesregierung 



Schutz und Erhaltung 
der Grabstätten 

von Sinti und Roma  
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↘ Familiengedächtnisstätte der Familie Eckstein in Vöhringen. 

In dem Grab ist das Ehepaar Albert und 

Berta Eckstein bestattet. Auf dem an 

der Stirnseite befindlichen Holzkreuz 

wird namentlich an 15 Angehörige der 

Familie Eckstein erinnert, die in den 

Konzentrations- und Vernichtungsla-

gern Auschwitz-Birkenau, Sachsenhau-

sen und Natzweiler ermordet wurden. 

Die Mitglieder der Familie Eckstein sind  

Nachfahren einer bekannten Musiker- 

familie aus Zeihard bei Darmstadt, die 

bereits im 17. Jahrhundert in der städti-

schen Chronik erwähnt wurde. 

Die Familie ließ sich 1935 in Vöhringen 

an der Iller nieder, wo sie durch ihr  

musikalisches Können weit über die 

1 Das in den Bildunterschriften geschilderte Verfolgungs-

schicksal der Bestatteten wurde in der Regel durch 

Entschädigungsakten der Landesentschädigungsämter, 

bzw. über das Dokumentenarchiv des Internationalen Such-

dienstes in Bad-Arolsen (ITS) rekonstruiert. Die Abbildung 

der Grabstätten in dieser Broschüre erfolgt mit freundlicher 

Genehmigung der Angehörigen.

Stadt hinaus Bekanntheit erlangte.  

Im Jahr 1939 wurde die Familie aus 

rassischen Gründen durch die Reichs-

musikkammer mit einem Auftritts- 

verbot belegt. 17 Mitglieder der Familie 

wurden im März 1943 von Vöhringen 

aus in verschiedene Konzentrations- 

lager verschleppt. 1 
© Rolf Eckstein

1
Aktuelle Situation  
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Eine von den jeweiligen Landesverbänden 
Deutscher Sinti und Roma ergänzte Um-
frage des Zentralrats innerhalb der Min-
derheit aus dem Jahre 2009 ergab, dass 
in Deutschland gegenwärtig etwa 2.600 
Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma 
existieren.2 Die Ergebnisse der Umfrage wur- 
den den Landesregierungen aufgeschlüs- 
selt nach den jeweiligen Bundesländern zur 
Verfügung gestellt. Wir gehen davon aus, 
dass mit der Erhebung schätzungsweise 
75 bis 80 Prozent der derzeit existierenden 
Grabstellen erfasst wurden. Hinzu kom-
men zukünftig die Grabstätten der heute 
noch lebenden Verfolgten des NS-Regimes. 
Die meisten (mind. 90 Prozent) haben noch 
Laufzeiten von 5 bis über 20 Jahren.

Derzeit bearbeitet der Zentralrat bundes- 
weit ca. 200 aktuelle Fälle, bei denen Grab- 
nutzungsrechte abgelaufen sind. Hinzu 
kommen weitere Vorgänge bei unseren 
Landesverbänden. Im Falle abgelaufener 
Ruhezeiten wendet sich der Zentralrat in  
enger Absprache mit den Familien an die  
jeweilige Stadt oder Kommune, bzw. kirch- 
lichen Friedhofsträger und beantragt den 
Erhalt der betroffenen Grabstätten. Darü-
ber hinaus wird der Zentralrat tätig, wenn 
aus unterschiedlichen Gründen Umbettun- 
gen zum Erhalt der Grabstätten notwen-
dig werden. 

2
Die bisherigen Bemühungen 

des Zentralrats
  um den Erhalt der Gräber  

 

2 Die Umfrageergebnisse des Zentralrats (hier ohne 

ergänzende Angaben durch die Landesverbände) 

ergaben folgende Verteilung der Grabstätten nach 

Bundesländern: Baden-Württem berg 257, Bayern 559, 

Berlin 15, Bremen/Bremerhaven 79, Hamburg 113,  

Hessen 261, Niedersachsen 219, Nordrhein-Westfalen 

439, Rheinland-Pfalz 214, Saarland 46, Sachsen 3, 

Sachsen-Anhalt 15, Schleswig-Holstein 56, Thüringen 5.

Bundesweit wurden – auch in Umsetzung 
der von den jeweiligen Landesregierun- 
gen mit unseren Landesverbänden geschlos- 
senen vertraglichen Vereinbarungen – in  
einer Vielzahl von Fällen von kommuna- 
len und kirchlichen Trägern bereits Ent-
scheidungen zum dauerhaften Erhalt der  
Gräber ohne Gebührenlast getroffen. Dies 
geschieht auf Grundlage der jeweiligen 
Friedhofsverordnungen auf unterschied-
liche Weise. Die Grabstätten werden als 
Ehren-, oder Dauergräber erhalten, oder 
unter Denkmalschutz gestellt. In den üb-
rigen aktuellen Fällen, in denen die Grab-
rechte jetzt abgelaufen sind, wurden die 
Entscheidungen über Gebühren und die 
Erhaltung im Hinblick auf die angestreb-
te allgemeine Regelung ausgesetzt.

In den Bundesländern Hamburg und Bay-
ern wurden auf Landesebene Regelungen 
zum Erhalt der Grabstätten getroffen, die 
auch eine Kostentragung beinhalten. Die 
Landesregierungen verstehen diese explizit 
als Übergangslösungen bis zum Vorliegen 
einer bundesweit einheitlichen Regelung 
in der Sache (siehe Kapitel 4).
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Die Initiative des Zentralrats und seiner 
Landesverbände für den dauerhaften Er- 
halt der Grabstätten von im Nationalsozi- 
alismus verfolgten Sinti und Roma fand 
von Anbeginn eine breite Unterstützung 
in Politik und Gesellschaft. Ein erster Mei- 
lenstein war in diesem Zusammenhang  
die am 25.07.2005 zwischen der rhein- 
land-pfälzischen Landesregierung und dem  
Verband Deutscher Sinti und Roma, Landes-
verband Rheinland-Pfalz e.V., geschlosse-
ne Rahmenvereinbarung, in der die Lan- 
desregierung ihren Willen zum Ausdruck 
brachte, dass „in Anbetracht des national-
sozialistischen Völkermordes an den Sinti 
und Roma hinsichtlich der Genehmigung 
von Grabstätten vertretbare Ausnahmeent- 
scheidungen geprüft werden sollten.“ 
Der Zentralrat führte in den folgenden Jah-
ren gemeinsam mit seinen Landesverbän-
den zahlreiche Gespräche mit Vertretern 
der kommunalen Spitzenverbände, den 
Ministerpräsidenten der Länder und Ver-
tretern der Bundesregierung mit dem Ziel, 
eine mit Bund, Ländern und Kommunen 
abgestimmte Regelung zum Erhalt der 
Grabstätten herbeizuführen.
Im Folgenden sollen die wichtigsten Etap-
pen und Ergebnisse unserer Bemühungen 
aufgezeigt werden:

→ Am 2. Dezember 2008 appellieren 
der Präsident des Deutschen Städtetages,  
Christian Ude, und der Präsident des Städte-  
und Gemeindebundes, Christian Schramm, 
an die Bundesregierung und die Minister-
präsidenten der Länder, die betroffenen 
Gräber in öffentliche Obhut zu nehmen 
und dauerhaft zu schützen. 

→ Am 4. März 2009 trifft der Vorsitzende 
des Zentralrats, Romani Rose, mit Bundes- 
kanzlerin Angela Merkel in Berlin zusam-

Kommunen und kommunalen Friedhofs-
träger zugehen, um die Möglichkeiten für 
eine positive Regelung auszuloten.

→ Am 26. Oktober 2011 findet im fraktions-
übergreifenden „Gesprächskreis Minder - 
heitenfragen“ beim Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages ein Fachgespräch 
zur „Rahmenstrategie der Europäischen 
Union für die Verbesserung der Lage von 
Roma in Europa“ statt. Der Zentralrat legt 
in diesem Zusammenhang ein Positions-
papier mit dem Titel „Gleichberechtigte 
Teilhabe für Sinti und Roma in Deutsch-
land“ vor, in dem auch der Erhalt der Grab- 
stätten NS-verfolgter Sinti und Roma gefor- 
dert wird.3 Der Präsident des „Beratenden 
Ausschusses zum Rahmenübereinkommen  
des Europarats“, Professor Rainer Hofmann,  
appelliert in einem Statement ausdrücklich  
an die Bundesregierung, die Gräber NS-ver- 
folgter Sinti und Roma zu erhalten.

→ Der „Ausschuss für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend“ im Deutschen Bundes- 
tag berät im Rahmen des von der Bundes- 
regierung eingebrachten Entwurfs eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Gräber- 
gesetzes am 21. Oktober 2011 über die 
Forderung des Zentralrats nach einem 
dauerhaften Ruherecht verstorbener NS-
Opfer aus den Reihen der Sinti und Roma 
und beruft dazu am 2. Dezember 2011 ein 

„Fachgespräch auf Berichterstatterebene“ 
ein, bei dem u.a. die “Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund der Anti-
faschistinnen und Antifaschisten” (VVN-
BdA) als Expertin geladen wird. Die VVN 
spricht sich ausdrücklich für den Schutz 
der betroffenen Grabstellen aus.

3 Das Papier ist unter folgendem Link abrufbar: 

http://zentralrat.sintiundroma.de/content/downloads/

stellungnahmen/3Positionspapier.pdf

men. Bei dem Gespräch bringt die Bundes-
kanzlerin ihr Verständnis für das Anlie-
gen zum Ausdruck und sagt eine Prüfung 
durch das zuständige Ministerium zu. 

→ Am 26. Juni 2009 empfiehlt der Deut-
sche Städtetag in einem Rundbrief (Az.: 
71.06.03 D) allen seinen Mitgliedern und 
Verbänden, Grabstätten, bei denen die Ruhe- 
rechte abgelaufen sind, bis zu einer bun-
desweiten Regelung ohne Gebührenlast 
zu erhalten.

→ Anlässlich der Gedenkstunde zu Ehren 
der Holocaustopfer der Sinti und Roma im  
Bundesrat übergibt am 17. Dezember 2010 
eine Delegation von 22 Holocaustüberle-
benden einen Appell an Frau Bundesrats-
präsidentin Hannelore Kraft, damit von 
Seiten des Bundesrates eine Initiative zum 
Erhalt der Grabstätten ergriffen wird. Der 
Appell wird auch von zahlreichen Persön-
lichkeiten aus Gesellschaft und Politik in  
Deutschland unterzeichnet, darunter Vor-
sitzende mehrerer jüdischer Gemeinden 
und Organisationen und eine Gruppe von  
26 Bundestagsabgeordneten aus allen Frak- 
tionen und aus Fraktionsvorständen. Un-
ter den Unterzeichnern finden sich weiter 
Vertreter von Wirtschaft und Medien, die 
Oberbürgermeister mehrerer Großstädte 
und die Vorstände von Verfolgtenorgani-
sationen aus Deutschland und dem euro-
päischen Ausland.

→ Am 25. Mai 2011 übersendet der Zent-
ralrat auf Bitte von Bundesratspräsidentin 
Hannelore Kraft dem Bundesrat die kon-
kreten Daten seiner im Jahr 2009 durch-
geführten Umfrageergebnisse zur Anzahl 
der Grabstätten in den einzelnen Bundes-
ländern. Die Landesregierungen wollen 
anhand dieser Daten auf die betroffenen 

→ Am 6. Dezember 2011 verabschiedet der 
Bundestag die Gesetzesänderung ohne die 
vom Zentralrat vorgeschlagene Regelung.

→ Am 15. Dezember 2011 veröffentlicht 
der Zentralrat anlässlich der Gedenkstun-
de zu Ehren der Holocaustopfer der Sinti 
und Roma im Bundesrat seinen im Jahr  
zuvor der Bundesratspräsidentin überreich- 
ten Appell zum Erhalt der Grabstätten mit 
den Namen der Erstunterzeichner in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am sel-
ben Tag sagt Bundesratspräsident Horst 
Seehofer eine Gesetzes- oder Beschlussin-
itiative des Bundesrates zum Gräbererhalt 
zu. Alle Ländervertreter stimmen der Ver-
fahrensweise zu. 

Quelle: Berliner Zeitung vom 11.09.2012
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→ Die Bundesländer Baden-Württemberg, 
Bayern und Thüringen bringen am 12. Sep-
tember 2012 einen Entschließungsantrag 
zum dauerhaften Erhalt der Grabstätten 
(BR-Drucksache 543/12, 12.09.2012) in den 
Bundesrat ein.

→ Am 12. Oktober 2012 fasst der Bun- 
desrat einstimmig den Beschluss für den 

„Dauerhaften Erhalt der Gräber der Opfer - 
nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen“  
(BR-Drucksache 543/12). Darin wird die 
Bundesregierung aufgefordert „sicherzu-
stellen, dass die in Deutschland liegenden 
Gräber der Opfer nationalsozialistischer 
Gewaltmaßnahmen, die nicht unter den 
Schutz des Gräbergesetzes fallen, öffent- 
lich gepflegt und auf Dauer erhalten wer-
den. Dazu soll der Bund entsprechende Mit-
tel bereitstellen.“ 
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Bund soll sich künftig stärker engagieren.

Pflege der Gräber
vonSintiundRoma

VON MARKUS DECKER

BERLIN/MZ - Der Bund soll sich
künftig mehr für die Pflege von
Gräbern der Opfer nationalsozialis-
tischer Gewaltherrschaft einset-
zen. Das sieht ein Entschließungs-
antrag vor, den Bayern, Baden-
Württemberg und Thüringen mor-
gen in den Bundesrat einbringen.
Das würde Sinti und Roma nützen.
Auf sie geht der Antrag zurück.

Das „Gesetz über die Erhaltung
der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft“ besagt, dass der
Bund Geld bereitstellt für die Grä-
ber von Opfern des Ersten und
Zweiten Weltkrieges, der NS-Dikta-
tur sowie des kommunistischen Re-
gimes. Bei den Opfern von Krieg
und nationalsozialistischer Gewalt-
herrschaft ist jedoch Vorausset-
zung, dass sie bis 1952 gestorben
sind, weil der Gesetzgeber an-
nahm, dass mehr als sieben Jahre
nach dem Ende des Nationalsozia-

lismus kein Zusammenhang mit
dem Tod eines Menschen herge-
stellt werden könne. Auf Betreiben
des Zentralrats Deutscher Sinti
und Roma soll das Datum 1952 für
die NS-Opfer jetzt gestrichen wer-
den. Dessen Vorsitzender Romani
Rose sagte dazu der MZ: „Holo-
caust heißt die Vernichtung ganzer
Familien. Teilweise haben nur ein-
zelne überlebt. Und für sie ist oft
kein Grab übrig geblieben und da-
mit kein Ort des Gedenkens.“ Hier
könne der Staat helfen. Rose erin-
nerte daran, dass Sinti und Roma
erst 1982 als Holocaustopfer aner-
kannt worden seien. Für sie habe
es vielfach keine Ehrengräber ge-
geben. Mit einer Mehrheit für den
Antrag wird gerechnet - wenn-
gleich es daran auch Kritik gibt.

Der Zentralrat beziffert die Zahl
der Sinti- und Roma-Gräber, um die
es geht, mit etwa 3 000. Der Bund
entrichtet 2012 insgesamt 34 Mil-
lionen Euro für die Grabpflege.

Bundesfinanzhof rügt Privilegierung.
MÜNCHEN /AFP - Die fast vollständi-
ge steuerliche Freistellung beim
Vererben von Betriebsvermögen ist
nach Ansicht des Bundesfinanz-
hofs (BFH) verfassungswidrig. Das
Gericht legte das Erbschaftssteuer-
gesetz dem Bundesverfassungsge-
richt deshalb erneut zur Prüfung
vor. Karlsruhe hatte das Gesetz
schon einmal im November 2006
auf BFH-Vorlage für verfassungs-
widrig erklärt.

Laut BFH verstößt auch das seit
2009 geltende Gesetz gegen das
Gleichheitsgebot: Die „weitgehen-
de oder vollständige steuerliche
Verschonung“ beim Erben von Be-
triebsvermögen sowie Anteilen an
Kapitalgesellschaften sei eine „ver-
fassungswidrige Überprivilegie-
rung“, die auch nicht aus Gründen
des Gemeinwohls gerechtfertigt
werden könne, heißt es in dem Be-
schluss.

Kritik an Erbschaftsregel
für das Betriebsvermögen

Das Gericht kritisierte unter ande-
rem die Auffassung des damaligen
Gesetzgebers, wonach der Erhalt
von Betrieben beim Übergang auf
einen Erben durch die Erbschafts-
steuer „typischerweise gefährdet“
würde. Vor allem das Argument
des Arbeitsplatzerhalts sei nicht
tragfähig. Für Betriebe mit mehr
als 20 Beschäftigten gelte zwar die
sogenannte „Arbeitsplatzklausel“,
wonach Firmenerben von der Erb-
schaftsteuer befreit werden, wenn
sie den Betrieb zehn Jahre fortfüh-
ren und die Arbeitsplätze in
Deutschland erhalten. Das Gesetz
erlaube aber die Umgehung dieser
Klausel auf einfachste Art und Wei-
se. Firmeninhaber könnten laut
BFH dank weiterer Schlupflöcher
auch unbegrenzt privates Vermö-
gen zu Betriebsvermögen umwid-
men und es steuerfrei oder nur ge-
ring versteuert vererben.

VON DETLEF DREWES

BRÜSSEL/MZ - Auf die Nato-Einsatz-
truppe im Kosovo (Kfor) kommen
härtere Zeiten zu. Nach massiven
Beschwerden von Verteidigungs-
minister Thomas de Maizière
(CDU) will die Allianz jetzt „die
Aufstellung unserer Soldaten prü-
fen“, kündigte Generalsekretär An-
ders Fogh Rasmussen in Brüssel
an. Die Bundesrepublik stellt mit
rund 1 400 Militärs das größte
Kontingent der 6 150 Nato-Solda-
tinnen und Soldaten, die vor Ort
stationiert sein sollten. Doch diese
Größenordnung wird nicht er-
reicht. Außerdem seien die Kfor-

Einheiten derzeit weiter auf den
Süden des Landes konzentriert, wo
sich die Sicherheitslage auch nach
Erkenntnissen des Bündnisses
deutlich verbessert habe.

Die Folgen dieses Festhaltens an
überholten Einsatzplänen sind
nach Einschätzung de Maizières fa-
tal: Probleme im unruhigen Nor-
den konnten in der Vergangenheit
nur durch Rückgriff auf die 700
Mann starke Reserve gelöst wer-
den, die von Deutschland, Öster-
reich und Italien getragen wird. Al-
lein in den letzten 24 Monaten
mussten diese Truppen drei Mal
gerufen werden, weil die übrigen
Kfor-Kräfte im Süden nicht greif-

bar waren. „Es ist nicht in Ord-
nung“, sagte de Maizière in Brüs-
sel, „dass wir die Probleme auf die-
se Weise lösen müssen“.

Nach dem Vorbild Afghanistans
sollen die Truppen nun umgrup-
piert und stärker im von Serben be-
wohnten Norden konzentriert wer-
den, wo die Sicherheitslage weiter
unruhig ist. „Die übrigen Landes-
teile sind stabil“, so Rasmussen,
„so dass wir zu einer flexibleren
Lösung kommen können“.

Unzufrieden zeigte sich der Mi-
nister auch mit der inzwischen
deutlich reduzierten EU-Polizei-
und Justizmission Eulex im Koso-
vo. In Gefahrensituationen sollten

nämlich zuerst die kosovarischen
Sicherheitskräfte, dann die Polizei-
beamten der Europäischen Union
und erst im Notfall die Kfor-Solda-
ten eingreifen. De Maizière zufolge
aber laufe es in der Regel umge-
kehrt. Er forderte die EU deshalb
auf, die Eulex-Mission „zu über-
denken und völlig neu aufzustel-
len. Es könne nämlich nicht sein,
dass Lücken, die die Polizei-Einhei-
ten ließen, durch militärische Kräf-
te aufgefüllt werden. Dies sei auch
nicht im Sinne des Einsatzes, der ja
zur Selbstverwaltung des Kosovo
führen solle.

Die Bundeswehr auf dem Balkan:
www.mz-web.de/kosovo

Nato stapelt um im Kosovo
BALKAN Allianz verlegt nach deutschen Beschwerden mehr Truppen in den Norden.

Im Gedenken
Bundespräsident Joachim Gauck, Lebensgefährtin Daniela Schadt
und der tschechische Staatspräsident Vaclav Klaus (v.l.) legen an der
Gedenkstätte der Kinder von Lidice nahe Prag Kränze nieder. Deut-
sche Truppen hatten 1942 in Lidice ein Massaker angerichtet. FOTO: DPA
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Ehrmann Almighurt
oder FitVital Diät 
Joghurt, versch. Sorten und 
Fettstufen, 150g Becher
100g = € 0,22 

Barilla italienische Pasta 
aus 100% Hartweizengrieß
versch. Sorten, 500g Packung 
1kg = 
€ 1,38 

Sheba Katzennahrung 
versch. Sorten
100g Schale / 85g Pouch Beutel 
100g = € 0,39 / € 0,46 

Dr. Oetker Ristorante Pizza, 
Piccola oder Flammkuchen 
versch. Sorten, z.B. Pizza Salame,
320g, 1kg = € 6,22, tiefgefroren
Packung 

Coca-Cola**, Fanta 
und weitere Sorten, Kiste mit 12x 1l 
PET-MW-Flaschen (zzgl. € 3,30 Pfand) 
1l = € 0,71 
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Almette  
Alpenfrischkäse, versch. Sorten 
und Fettstufen, 150g Becher 
100g = € 0,51 

Jacobs Krönung 
bester Spitzenkaffee, vakuumverpackt
versch. Sorten, 500g Packung 
1kg = € 7,98 

granini für Dich Fruchtbonbons 
gefüllte Orangen- und Zitronenbonbons
400g Beutel, 1kg = € 4,63 
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Frischwurst-Aufschnitt* 
der Aufschnitt der Extraklasse
mehrfach sortiert
100g  

SUPER-KNÜLLER
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Kalbshaxe* 
im Stück oder in Scheiben, Tipp aus der 
mediterranen Küche: „Ossobuco“ Kalbs-
haxe in einer feinen Tomatensoße
100g 
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Aus der Marktbäckerei: 
Kürbiskernbrot 
mit reichlich Kürbis-
kernen, lockerer 
Porung und 
saftiger Krume
750g Laib
1kg =
€ 1,72 

Tafeltrauben 
hell, „Sultana“, aus der Türkei
Klasse I, 2kg Kiste
1kg = € 1,50 

Frische bekommen Sie bei uns nicht nur
scheibchenweise, sondern auch am Stück.

Entdecken Sie leckere Rezepte auf

edeka.de/rezepte

EDEKA Weizenmehl
Profi-Back-Qualität, Type 405
mit 13% Protein
1kg Packung

SUPER-PREIS

0 69.

Markenvielfalt – unschlagbar günstig!
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Bund soll sich künftig stärker engagieren.

Pflege der Gräber
vonSintiundRoma

VON MARKUS DECKER

BERLIN/MZ - Der Bund soll sich
künftig mehr für die Pflege von
Gräbern der Opfer nationalsozialis-
tischer Gewaltherrschaft einset-
zen. Das sieht ein Entschließungs-
antrag vor, den Bayern, Baden-
Württemberg und Thüringen mor-
gen in den Bundesrat einbringen.
Das würde Sinti und Roma nützen.
Auf sie geht der Antrag zurück.

Das „Gesetz über die Erhaltung
der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft“ besagt, dass der
Bund Geld bereitstellt für die Grä-
ber von Opfern des Ersten und
Zweiten Weltkrieges, der NS-Dikta-
tur sowie des kommunistischen Re-
gimes. Bei den Opfern von Krieg
und nationalsozialistischer Gewalt-
herrschaft ist jedoch Vorausset-
zung, dass sie bis 1952 gestorben
sind, weil der Gesetzgeber an-
nahm, dass mehr als sieben Jahre
nach dem Ende des Nationalsozia-

lismus kein Zusammenhang mit
dem Tod eines Menschen herge-
stellt werden könne. Auf Betreiben
des Zentralrats Deutscher Sinti
und Roma soll das Datum 1952 für
die NS-Opfer jetzt gestrichen wer-
den. Dessen Vorsitzender Romani
Rose sagte dazu der MZ: „Holo-
caust heißt die Vernichtung ganzer
Familien. Teilweise haben nur ein-
zelne überlebt. Und für sie ist oft
kein Grab übrig geblieben und da-
mit kein Ort des Gedenkens.“ Hier
könne der Staat helfen. Rose erin-
nerte daran, dass Sinti und Roma
erst 1982 als Holocaustopfer aner-
kannt worden seien. Für sie habe
es vielfach keine Ehrengräber ge-
geben. Mit einer Mehrheit für den
Antrag wird gerechnet - wenn-
gleich es daran auch Kritik gibt.

Der Zentralrat beziffert die Zahl
der Sinti- und Roma-Gräber, um die
es geht, mit etwa 3 000. Der Bund
entrichtet 2012 insgesamt 34 Mil-
lionen Euro für die Grabpflege.

Bundesfinanzhof rügt Privilegierung.
MÜNCHEN /AFP - Die fast vollständi-
ge steuerliche Freistellung beim
Vererben von Betriebsvermögen ist
nach Ansicht des Bundesfinanz-
hofs (BFH) verfassungswidrig. Das
Gericht legte das Erbschaftssteuer-
gesetz dem Bundesverfassungsge-
richt deshalb erneut zur Prüfung
vor. Karlsruhe hatte das Gesetz
schon einmal im November 2006
auf BFH-Vorlage für verfassungs-
widrig erklärt.

Laut BFH verstößt auch das seit
2009 geltende Gesetz gegen das
Gleichheitsgebot: Die „weitgehen-
de oder vollständige steuerliche
Verschonung“ beim Erben von Be-
triebsvermögen sowie Anteilen an
Kapitalgesellschaften sei eine „ver-
fassungswidrige Überprivilegie-
rung“, die auch nicht aus Gründen
des Gemeinwohls gerechtfertigt
werden könne, heißt es in dem Be-
schluss.

Kritik an Erbschaftsregel
für das Betriebsvermögen

Das Gericht kritisierte unter ande-
rem die Auffassung des damaligen
Gesetzgebers, wonach der Erhalt
von Betrieben beim Übergang auf
einen Erben durch die Erbschafts-
steuer „typischerweise gefährdet“
würde. Vor allem das Argument
des Arbeitsplatzerhalts sei nicht
tragfähig. Für Betriebe mit mehr
als 20 Beschäftigten gelte zwar die
sogenannte „Arbeitsplatzklausel“,
wonach Firmenerben von der Erb-
schaftsteuer befreit werden, wenn
sie den Betrieb zehn Jahre fortfüh-
ren und die Arbeitsplätze in
Deutschland erhalten. Das Gesetz
erlaube aber die Umgehung dieser
Klausel auf einfachste Art und Wei-
se. Firmeninhaber könnten laut
BFH dank weiterer Schlupflöcher
auch unbegrenzt privates Vermö-
gen zu Betriebsvermögen umwid-
men und es steuerfrei oder nur ge-
ring versteuert vererben.

VON DETLEF DREWES

BRÜSSEL/MZ - Auf die Nato-Einsatz-
truppe im Kosovo (Kfor) kommen
härtere Zeiten zu. Nach massiven
Beschwerden von Verteidigungs-
minister Thomas de Maizière
(CDU) will die Allianz jetzt „die
Aufstellung unserer Soldaten prü-
fen“, kündigte Generalsekretär An-
ders Fogh Rasmussen in Brüssel
an. Die Bundesrepublik stellt mit
rund 1 400 Militärs das größte
Kontingent der 6 150 Nato-Solda-
tinnen und Soldaten, die vor Ort
stationiert sein sollten. Doch diese
Größenordnung wird nicht er-
reicht. Außerdem seien die Kfor-

Einheiten derzeit weiter auf den
Süden des Landes konzentriert, wo
sich die Sicherheitslage auch nach
Erkenntnissen des Bündnisses
deutlich verbessert habe.

Die Folgen dieses Festhaltens an
überholten Einsatzplänen sind
nach Einschätzung de Maizières fa-
tal: Probleme im unruhigen Nor-
den konnten in der Vergangenheit
nur durch Rückgriff auf die 700
Mann starke Reserve gelöst wer-
den, die von Deutschland, Öster-
reich und Italien getragen wird. Al-
lein in den letzten 24 Monaten
mussten diese Truppen drei Mal
gerufen werden, weil die übrigen
Kfor-Kräfte im Süden nicht greif-

bar waren. „Es ist nicht in Ord-
nung“, sagte de Maizière in Brüs-
sel, „dass wir die Probleme auf die-
se Weise lösen müssen“.

Nach dem Vorbild Afghanistans
sollen die Truppen nun umgrup-
piert und stärker im von Serben be-
wohnten Norden konzentriert wer-
den, wo die Sicherheitslage weiter
unruhig ist. „Die übrigen Landes-
teile sind stabil“, so Rasmussen,
„so dass wir zu einer flexibleren
Lösung kommen können“.

Unzufrieden zeigte sich der Mi-
nister auch mit der inzwischen
deutlich reduzierten EU-Polizei-
und Justizmission Eulex im Koso-
vo. In Gefahrensituationen sollten

nämlich zuerst die kosovarischen
Sicherheitskräfte, dann die Polizei-
beamten der Europäischen Union
und erst im Notfall die Kfor-Solda-
ten eingreifen. De Maizière zufolge
aber laufe es in der Regel umge-
kehrt. Er forderte die EU deshalb
auf, die Eulex-Mission „zu über-
denken und völlig neu aufzustel-
len. Es könne nämlich nicht sein,
dass Lücken, die die Polizei-Einhei-
ten ließen, durch militärische Kräf-
te aufgefüllt werden. Dies sei auch
nicht im Sinne des Einsatzes, der ja
zur Selbstverwaltung des Kosovo
führen solle.

Die Bundeswehr auf dem Balkan:
www.mz-web.de/kosovo

Nato stapelt um im Kosovo
BALKAN Allianz verlegt nach deutschen Beschwerden mehr Truppen in den Norden.

Im Gedenken
Bundespräsident Joachim Gauck, Lebensgefährtin Daniela Schadt
und der tschechische Staatspräsident Vaclav Klaus (v.l.) legen an der
Gedenkstätte der Kinder von Lidice nahe Prag Kränze nieder. Deut-
sche Truppen hatten 1942 in Lidice ein Massaker angerichtet. FOTO: DPA
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Ehrmann Almighurt
oder FitVital Diät 
Joghurt, versch. Sorten und 
Fettstufen, 150g Becher
100g = € 0,22 

Barilla italienische Pasta 
aus 100% Hartweizengrieß
versch. Sorten, 500g Packung 
1kg = 
€ 1,38 

Sheba Katzennahrung 
versch. Sorten
100g Schale / 85g Pouch Beutel 
100g = € 0,39 / € 0,46 

Dr. Oetker Ristorante Pizza, 
Piccola oder Flammkuchen 
versch. Sorten, z.B. Pizza Salame,
320g, 1kg = € 6,22, tiefgefroren
Packung 

Coca-Cola**, Fanta 
und weitere Sorten, Kiste mit 12x 1l 
PET-MW-Flaschen (zzgl. € 3,30 Pfand) 
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versch. Sorten, 500g Packung 
1kg = € 7,98 

granini für Dich Fruchtbonbons 
gefüllte Orangen- und Zitronenbonbons
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Frischwurst-Aufschnitt* 
der Aufschnitt der Extraklasse
mehrfach sortiert
100g  

SUPER-KNÜLLER

069.

Kalbshaxe* 
im Stück oder in Scheiben, Tipp aus der 
mediterranen Küche: „Ossobuco“ Kalbs-
haxe in einer feinen Tomatensoße
100g 

SUPER-KNÜLLER
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0 99.
Rosen Strauß 
versch. Farben, 40cm
14er Bund
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aus Deutschland oder Frankreich
Klasse I
Stück 

SUPER-KNÜLLER

2 99.
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32%
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1 99. Sie sparen 
23%

SUPER-KNÜLLER

1 29. Sie sparen 
31%

SUPER-KNÜLLER
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22%
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1 85.

SUPER-KNÜLLER

0 39. Sie sparen 
29%

2kg Kiste ! 

nu
r i

n 
M

är
kt

en
 m

it 
M

ar
kt

bä
ck

er
ei

Aus der Marktbäckerei: 
Kürbiskernbrot 
mit reichlich Kürbis-
kernen, lockerer 
Porung und 
saftiger Krume
750g Laib
1kg =
€ 1,72 

Tafeltrauben 
hell, „Sultana“, aus der Türkei
Klasse I, 2kg Kiste
1kg = € 1,50 

Frische bekommen Sie bei uns nicht nur
scheibchenweise, sondern auch am Stück.

Entdecken Sie leckere Rezepte auf

edeka.de/rezepte

EDEKA Weizenmehl
Profi-Back-Qualität, Type 405
mit 13% Protein
1kg Packung

SUPER-PREIS

0 69.

Markenvielfalt – unschlagbar günstig!

→ Die Bundesregierung (BMFSFJ) lehnt am  
18. März 2013 in einer Erklärung den Vor-
schlag des Bundesrates ab. Dabei beruft sich 
das BMFSFJ primär auf die Regelungen des  
Gräbergesetzes und insbesondere auf die 
dort festgesetzte Stichtagsregelung, die eine 
Kausalität von Verfolgung und Tod als Defi-
nition für die Opfereigenschaft zu Grunde 
legt. Diese Kausalität stellt die Bundes-
regierung für alle nach dem Stichtag des 
Gräbergesetzes Verstorbenen in Frage. Das  
Familienministerium bringt jedoch gleich- 
zeitig zum Ausdruck, dass ihm „sehr daran 
gelegen [ist], eine Lösung zu finden, die 
alle Betroffenen zufrieden stellt.“ 

→ In seiner Antwort vom 15. April 2013 
weist der Zentralrat die von der Bundes- 
regierung behauptete fehlende Kausalität 
von Tod und Verfolgung zurück: 

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.12.2011 

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung  

vom 11.10.2012 



2120

Viele Holocaustüberlebende der Sinti und 
Roma seien auch nach dem 31.03.1952 an  
den Folgen der Verfolgung gestorben. Die 
gesetzlichen Bestimmungen des Bundes- 
entschädigungsgesetzes trügen dieser Tat- 
sache Rechnung, wenn auf Grund der fest- 
gestellten Zusammenhänge von Verfol- 
gungsschäden mit dem Tod Witwen- bzw. 
Witwerrenten gewährt wurden. Darüber 
hinaus seien auch vor dem Stichtag des 
Gräbergesetzes keine Grabstätten von Sinti  
und Roma in staatliche Obhut genommen 
worden, weil der Völkermord erst 1982 
durch die Bundesregierung anerkannt wor- 
den ist. In seiner Stellungnahme fordert 
der Zentralrat den Bundesrat auf, nötigen- 
falls eine eigene Gesetzesinitiative zu ver-
abschieden, in der bestimmt wird, dass die  
örtlichen Friedhofsträger „ungeachtet der  
Bestimmungen der §§ 1-9 Gräbergesetz für  
während der nationalsozialistischen Gewalt- 
herrschaft verfolgte Sinti und Roma auf An- 
trag ein dauerhaftes Grabrecht gewähren.“

→ Der Deutsche Städtetag spricht sich am 
10. September 2013 in einem Rundbrief 
an seine Mitglieder erneut ausdrücklich 
für den Erhalt der Grabstätten aus.

→ Am 10. Februar 2014 sagt Bundesrats- 
präsident Stephan Weil bei einem Gespräch  
im Bundesrat dem Zentralrat in Anwesen- 
heit aller Ländervertreter zu, nochmals das  
Gespräch mit der Bundesregierung zu su-
chen, um eine Regelung unter Einbezie-
hung des Bundes herbeizuführen.

→ Am 20. April 2014 treffen der Vorsitz- 
ende des Zentralrats, Vorstände der Lan-
desverbände Deutscher Sinti und Roma 
und Holocaustüberlebende erneut mit Bun- 
deskanzlerin Angela Merkel zum Gespräch  
in Berlin zusammen. Bei diesem Gespräch 

→ Am 19. Februar 2015 hat der Zentralrat  
auf Vermittlung der Bundeskanzlerin ein 
ausführliches Gespräch mit Frau Bundes- 
familienministerin Manuela Schwesig in  
Berlin. Einvernehmliches Ergebnis ist, dass  
von Seiten der Bundesregierung eine Er-
gänzung des „Gesetzes über das Rahmen-
übereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten“ mit einem Passus zum be-
sonderen Schutz der Grabstätten geprüft 
werden soll. Der Zentralrat macht hierfür 
einen Formulierungsvorschlag.

→ Bundesinnenminister Dr. Thomas de 
Maizière eröffnet am 18. März 2015 die 
konstituierende Sitzung des „Beratenden 
Ausschusses für Fragen der deutschen Sinti  
und Roma beim Bundesministerium des In-
nern“ unter Vorsitz von Hartmut Koschyk.  
Der Zentralrat bringt als ein zentrales An- 
liegen der Minderheit den Erhalt der Grab- 
stätten NS-verfolgter Sinti und Roma vor.

→ Am 19. Juni 2015 trifft der Zentralrat im  
Bundesrat erneut zum Gespräch mit Vertre- 
tern der Länder zusammen. Bundesratsprä-
sident Volker Bouffier sagt zu, sich bei der 
Bundesregierung für eine „in ganz Deutsch- 
land geltende Regelung einzusetzen.“ 

→ Auf Initiative des Minderheitenbeauf-
tragten lädt das Bundesinnenministerium 
am 3. September 2015 Vertreter des Zent-
ralrats zu einem Gespräch nach Bonn. Die 
vom Zentralrat vorgeschlagene Ergänzung 
des Ratifizierungsgesetzes zum Rahmen- 
übereinkommen mit einem Passus zum 
Erhalt der Grabstätten lehnt die Bundes-
regierung (BMJV) aus „formalen Gründen“ 
ab, macht jedoch den Vorschlag, die Grab-
stätten über den Denkmalschutz oder aber 
durch eine vertragliche Regelung zwischen  
Bund und Ländern zu erhalten. Die Regie-

wird auch der Erhalt der Grabstätten erneut  
thematisiert. Die Bundeskanzlerin sagt zu,  
in der Sache ein Gespräch mit Bundes- 
familienministerin Manuela Schwesig zu 
vermitteln.

→ Auf Anregung der Beauftragten der Bun- 
desregierung für Kultur und Medien, Mo-
nika Grütters, wendet sich der Zentralrat 
am 25. August 2014 an den Beauftragten 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Hartmut Ko-
schyk, und bittet diesen, zu einem Treffen 
der in Bund und Ländern für den Denk-
malschutz zuständigen Ministerien unter 
Beteiligung des „Deutschen Nationalkomi- 
tees für Denkmalschutz“ einzuladen, um 
über eine praktikable Lösung zum Erhalt 
der Grabstätten zu sprechen. Der Minder-
heitenbeauftragte sagt seine Unterstützung  
zu. Auf Grund der aktuellen Entwicklun- 
gen nach dem 3. September 2015 (Gespräch  
mit der Bundesregierung), wurde dieses 
Treffen bisher nicht abgehalten.

→ Am 19. Dezember 2014 betont Bundes- 
ratspräsident Volker Bouffier anlässlich  
des jährlichen Gedenkens an die Opfer 
des Völkermords an den Sinti und Roma 
im Bundesrat: „(…) die Grabstätten der von  
dem nationalsozialistischen Terrorregime  
getöteten Sinti und Roma (…)[sind] oft die  
einzigen Erinnerungsorte für die Hinter- 
bliebenen. Einige Länder haben mittler- 
weile den Erhalt der Grabstätten als Fami- 
liengedächtnisstätten vertraglich vereinbart.  
Aber (…) wir alle bleiben aufgefordert, dafür  
eine gemeinsame Regelung zu finden.“ 4

rungsvertreter weisen in diesem Zusam-
menhang auf eine staatsvertragliche Rege-
lung für den Erhalt jüdischer Gräber hin, 
in der bestimmt ist, dass die bestehenden 
Kosten zwischen Bund und Ländern hälf-
tig geteilt werden. Als Grundlage dieser 
Regelung für die jüdischen Gräber wird 
ausdrücklich auch Bezug genommen auf 
die Verfolgungsmaßnahmen des national-
sozialistischen Regimes.
Die Initiative der Bundesregierung wird 
vom Zentralrat ausdrücklich begrüßt. Hin- 
sichtlich einer denkmalschutzrechtlichen 
Regelung verweist der Zentralrat in einer 
Stellungnahme an das Bundesinnenministe- 
rium und das Bundesfamilienministerium  
auf die dabei zu beachtenden Schwierigkei- 
ten und Erfordernisse hin (siehe Kapitel 5.3).

4 Bundesrat, Plenarprotokoll 929 vom 19. Dezember 2014. 

Vgl.: https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/

plenarprotokolle/2014/Plenarprotokoll-929.pdf?__blob= 

publicationFile&v=2
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3
Warum die Gräber 

erhalten werden müssen  
 

↗ Grabstätte in Oberschwaben

Das Bild zeigt die Grabstätte von 

Holocaustüberlebenden einer Sinti-

Familie auf einem Friedhof in Ober-

schwaben / Baden-Württemberg.  

Die Familie wurde festgeschrieben  

und ist nur durch Flucht und das 

Leben in der Illegalität der Deportation  

in ein Konzentrationslager entgangen.  

Die Holzfiguren, die von einer gläsernen 

Vitrine geschützt werden, ließen die 

Angehörigen eigens für das Grab im 

italienischen Meran von Hand fertigen. 

© Norbert Moll
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Mit dem am 22. Juli 1997 im Bundestag be- 
schlossenen „Gesetz zu dem Rahmenüber-
einkommen des Europarates zum Schutz 
nationaler Minderheiten“ (BT-Drucksache 
13/6912) verpflichtete sich die Bundesre-
gierung, die Bedingungen zu fördern, die 
es Angehörigen nationaler Minderheiten 
ermöglicht, „ihre Kultur zu pflegen und 
weiterzuentwickeln und die wesentlichen 
Bestandteile ihrer Identität, nämlich ihre 
Religion, ihre Sprache, ihre Traditionen 
und ihr kulturelles Erbe, zu bewahren.“ 5

Die Erhaltung, Pflege und Gestaltung der 
Grabstätten NS-verfolgter Angehöriger fällt  
als zentraler Aspekt der kulturellen Identi- 
tät der Sinti und Roma ohne Frage in den An-
wendungsbereich der Rahmenkonvention.  
Die Erfahrung des Holocaust hat die Identi - 
tät der Minderheit nachhaltig geprägt und 
wirkt sich bis heute vielfältig und generati-
onenübergreifend auf ihr Leben aus. Dabei  
spielt das Gedenken an die Toten, insbeson- 
dere an die Opfer des Holocaust, in ihrer Er- 
innerungskultur eine zentrale Rolle. Ganze  
Familien wurden im Holocaust ausgelöscht,  
oft kehrten nur Einzelne aus den Konzen- 
trations- und Vernichtungslagern zurück  
in ihre Heimatgemeinden, oder überlebten 
auf der Flucht und durch das Leben in der 
Illegalität. Den wenigen in Deutschland  

 3.1 Die Erhaltung und Pflege der Grabstätten fällt  
  als Teil der kulturellen Identität  
  der Sinti  und Roma unter den Minderheitenschutz

5 Vgl.: Artikel 5 Absatz 1 des Rahmenübereinkommens zum  

Schutz nationaler Minderheiten. http://www.coe.int/de/web/

conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cdc3

6 In: Gleichberechtigte Teilhabe für Sinti und Roma in 

Deutschland. Rahmenstrategie der Europäischen Union für 

die Verbesserung der Lage von Roma in Europa. Zentralrat 

Deutscher Sinti und Roma (Hg.), Schriftenreihe Band 7, S. 66.

liegenden Grabstätten derer, die den Völ-
kermord an den Sinti und Roma überlebt 
haben, kommt in diesem Zusammenhang 
eine besondere Bedeutung zu: Sie sind Er-
innerungsorte an den Holocaust und Fa- 
miliengedächtnisstätten für die während 
des NS-Regimes verfolgten und ermorde-
ten Angehörigen.

Diese Bedeutung der Gräber wird in vielen  
Fällen auch äußerlich sichtbar: Nicht selten  
wird der ermordeten Angehörigen nament - 
lich auf den Grabsteinen gedacht, oder es 
finden sich kleine, separat angebrachte Ge- 
denktafeln, denen man einen Hinweis auf 
das Verfolgungsschicksal der Bestatteten 
und den gewaltsamen Tod von Familien-
angehörigen entnehmen kann.

Der Präsident des „Beratenden Ausschusses  
zum Rahmenübereinkommen des Europa- 
rats“, Professor Rainer Hofmann, empfiehlt  
daher in einer Stellungnahme ausdrück- 
lich „die staatliche Förderung der Erhal-
tung der Gräber von Opfern der NS-Zeit,  
da diese Gräber einen wichtigen Aspekt 
der kulturellen Identität der Sinti und 
Roma im Sinne von Art. 5 des Rahmen- 
übereinkommens darstellen.“ 6 Der Zen-
tralrat machte in diesem Zusammenhang 
den Vorschlag für eine Ergänzung des „Ge- 
setzes über das Rahmenübereinkommen 
zum Schutz nationaler Minderheiten“ mit 
folgendem Wortlaut:

↑ Familiengedächtnisstätte Adler in Fürth

Der Holocaustüberlebende Robert Adler, der als einziger 

seiner Familie die Konzentrations- und Vernichtungslager 

Auschwitz-Birkenau, Buchenwald und Nordhausen-Dora 

überlebte, legte vor acht Jahren in Fürth eine Familienge-

dächtnisstätte ausschließlich zum Andenken an seine in 

Auschwitz ermordeten Angehörigen an. In dem Grab hat 

bisher keine Bestattung stattgefunden. 
© Werner Stricker
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„Artikel 2 a:
Gesetz 
zur Ausführung des Artikels 5 Abs. 1 des Rah-
menübereinkommens zum Schutz nationaler 
Minderheiten
§ 1
Erhalt und Pflege der Grabstätten von Sinti 
und Roma, die der NS-Verfolgung ausgesetzt 
waren und in ihren Heimatgemeinden be-
stattet sind, werden auf Dauer sichergestellt 
(ewiges Ruherecht).
§ 2
Das Bundesministerium des Innern wird er-
mächtigt, im Benehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Frauen, Senioren und 
Jugend und mit Zustimmung des Bundesrates 
zur Durchführung dieses Gesetzes Verwaltungs- 
vorschriften zu erlassen.“

Wenngleich eine Ergänzung des Gesetzes  
von der Bundesregierung aus formalen  
Gründen abgelehnt wurde (Vermerk des  
Bundesjustizministeriums vom 25. Sep- 
tember 2015), besteht bei Bund und Län- 
dern Konsens dahingehend, dass der Schutz  
der Grabstätten unter das Rahmenüberein- 
kommen fällt. So gibt es mittlerweile in 
einigen Bundesländern (Rheinland-Pfalz, 
Bremen, Baden-Württemberg und Hessen)  
vertragliche Vereinbarungen bzw. einen 
Staatsvertrag mit den jeweiligen Landesver- 
bänden des Zentralrats Deutscher Sinti  
und Roma, die den Minderheitenschutz 
nach dem Rahmenübereinkommen umset- 
zen und in denen ausdrücklich auch die 
Sicherstellung des Erhalts der Grabstätten 
als politische Zielvorgabe vereinbart wird 
(siehe Kapitel 4).

← Grabstätte der Familie Rose 

Auf einer separat angebrachten  

Gedenktafel wird an der Familien- 

grabstätte Rose auf einem Friedhof  

im Heidelberger Raum an die in  

den Konzentrations- und Vernich-

tungslagern Auschwitz, Bergen- 

Belsen und Ravensbrück ermordeten 

Angehörigen erinnert.
© Jara Kehl

Auf der Gedenktafel finden sich die  

Worte: „Zum ewigen Gedenken.  

Am 2.8.1944 wurden meine Mami 

Wolla Mike, Töchterchen Heritz 

Agnes sowie ihre zehn Kinder im  

Alter von 5-12 Jahren von den Nazis

↗ Gedenktafel auf der Familiengedächtnisstätte Adler

grausam umgebracht. Sie wurden im 

KZ Auschwitz-Birkenau vergast und  

verbrannt. Grund für ihre Ermordung 

war ihre nichtarische Abstammung. 

Gott der Allmächtige gebe ihnen allen 

den ewigen Frieden.“
© Werner Stricker
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→ Familiengedächtnisstätte  
der Familie Bamberger 

Die Angehörigen der Familie  

Bamberger errichteten auf einem 

Friedhof in der Nähe von Heidel- 

berg eine Familiengedächtnisstätte, 

in der nicht nur der dort bestatteten 

Holocaustüberlebenden, sondern  

auf separat angebrachten Gedenk- 

tafeln auch der in Auschwitz-Birkenau 

und anderen Konzentrations- und 

Vernichtungslagern ermordeten 

Angehörigen namentlich gedacht wird. 

Insgesamt wurden 24 Personen der 

Familie Bamberger von den National-

sozialisten ermordet.
© Jara Kehl

← Inschrift Familiengrabstätte 
Weihs in Osnabrück 

Auf der Grabstätte der Familie Weihs 

wird an den 1943 im Konzentrations- 

und Vernichtungslager Auschwitz-

Birkenau ermordeten Familienvater 

Karl Weihs erinnert.
© Niels Biewer

↗ Grabstätte Pohl in Freising

Die Geschwister Bärbel und Joschi Pohl  

lebten mit ihren Eltern und drei wei-

teren Schwestern im Berliner Norden. 

Während Bärbel eine Ausbildung zur  

Schneiderin machte, war Joschi als  

Page im Berliner Hotel Adlon angestellt.  

Im Alter von 15 und 16 Jahren wurden  

Bärbel und Joschi von der SS ver- 

schleppt: Nach der Deportation ins  

Konzentrations- und Vernichtungslager  

Auschwitz-Birkenau wurde Bärbel 

dort 1945 erschossen. Joschis Verfol-

gungsschicksal führte zunächst in  

das Konzentrationslager Sachsen- 

hausen. Von der wurde er zum Jahres-

ende 1944 ebenfalls nach Auschwitz 

deportiert. Nur wenige Tag vor der

Befreiung des Vernichtungslagers  

brachten die Nationalsozialisten den 

nun 19-jährigen Joschi in das KZ 

Mauthausen (Oberösterreich) und 

schließlich weiter in die Außenlager 

Melk und Ebensee. Am 1. Mai 1945 

konnte er aus dem Lager fliehen. Über 

sein weiteres Schicksal ist nur wenig 

bekannt: Vermutlich begab er sich auf 

den Heimweg, erreichte seine Heimat 

aber nie. Joschi Pohl verstarb am 

26. Februar 1948 in einem Freisinger 

Krankenhaus.  

Das Grab ist die letzte Ruhestätte  

von Joschi Pohl und dem Gedenken 

an seine in Auschwitz ermordete 

Schwester Bärbel Pohl gewidmet.

© Dr. Guido Hoyer
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↘ Grabstätte Eckstein in Freudenberg am Main

→ Grabstätte Eckstein in Freuden-
berg am Main

Gedenktafel auf der Grabstätte Eckstein
© Prof. Dr. Joachim Maier

 3.2 Die Grabstätten der nationalen Minderheit  
  sind Teil des deutschen Brauchtums 

Die Grabkultur der deutschen Sinti und 
Roma ist Teil des deutschen Brauchtums 
und damit nach den Grundsätzen des Grä- 
berrechts auch aus heimatkundlicher Sicht  
bedeutsam und schützenswert. Die Gräber 
weisen häufig eine besondere Gestaltung 
auf, die sie von den anderen Grabstätten 
unterscheidet und die Ausdruck einer eigen- 
ständigen Kultur und gewachsenen Tradi-
tion ist. Typisch ist eine aufwendige Ge-
staltung, die oft einen persönlichen Bezug 
zum Toten herstellt, indem mit Gravuren 
oder auch kleinen Skulpturen auf den Be-
ruf, eine bestimmte Eigenschaft oder Vor-
liebe des Verstorbenen hingewiesen wird.
Auf vielen Gräbern findet man zudem  
Mariendarstellungen in verschiedenster 
Form. Teilweise wird am Kopfende des  

Grabes auch ein Marien- oder Jesusschrein  
errichtet, der oft in aufwendiger Handar-
beit aus Holz geschnitzt und teils mit Glas 
geschützt ist. Recht häufig sind Fotografien  
(meist in Medaillon-Form) der Verstorbe- 
nen auf dem Grab zu finden. Hin und wie- 
der werden auf dem Grabstein auch einige  
Wörter in der Minderheitensprache Roma- 
nes eingraviert.8 Die Gräber sind im Allge-
meinen sorgfältig gepflegt und nicht selten  
reich geschmückt. Sie werden gemeinhin 
wöchentlich, von manchen Familien auch 
täglich besucht.

8 Das Romanes der deutschen Sinti und Roma steht unter 

dem Schutz der Europäischen Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen und wird von den etwa 70.000 

deutschen Sinti und Roma neben Deutsch als zweite Mutter - 

sprache gesprochen.

7 Angaben aus Joachim Maier:  

Die Opfer der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft aus Freudenberg  

am Main. Ein Gedenkbuch, Heidelberg 

et al. 2014, S. 273-291.

Im Dezember 1941 wurde der damals 

60-jährige Berufsmusiker und Arbeiter 

Johann Eckstein von der Kriminal- 

polizei verhaftet und in das KZ Dachau  

verschleppt. Von dort führte der  

Leidensweg des Vaters von sieben 

Kindern und einer Ziehtochter am  

4. Mai 1942 in das Schloss Hartheim bei  

Linz. Dort wurde er noch am selben 

Tag ermordet. Seine sterblichen Über- 

reste wurden nach Freudenberg 

gesandt und dort am 30. Juli 1942 

beigesetzt. Die Inschrift auf der  

Gedenktafel weicht insofern vom tat- 

sächlichen Sterbeort ab. Die Grab-

stätte mit Holzkreuz und Gedenktafel  

erinnert zudem an die beiden im Kon-

zentrationslager Auschwitz-Birkenau 

ermordeten jüngsten Söhne Johann 

Ecksteins: Markus und Amandus.  

Im Dezember 1937 wurden sie auf Ver- 

anlassung des Vormundschaftsgerichts  

von ihren Eltern getrennt und ge-

trennt in Kinderheimen untergebracht.  

Der 1933 geborene Amandus Eckstein 

traf seinen zwei Jahre älteren Bruder 

Markus wieder, als er im Frühjahr 1940 

in die St. Josefspflege in Mulfingen bei 

Künzelsau kam. Die Brüder wurden  

am 9. Mai 1944, gemeinsam mit 31 

weiteren Kindern, vom Mulfinger Kinder- 

heim aus in das Konzentrationslager  

Auschwitz-Birkenau deportiert. Nach  

zweieinhalb Monaten im sog. „Zigeuner“- 

Familienlager in Auschwitz fielen auch 

die 12 und 10 Jahre alten Kinder der  

Familie Eckstein dem Vernichtungs-

willen der Nationalsozialisten zum  

Opfer und wurden am 2./3. August 1944  

ermordet. Das Holzkreuz mit Madonna  

und Kind sowie den Gedenkstein hat  

ein Enkel von Johann Eckstein selbst  

angefertigt. Die Grabstätte wird von 

der Stadt Freudenberg am Main auf  

unbestimmte Zeit kostenfrei erhalten. 7 

© Stadt Freudenberg am Main
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→ Grabstätte Mettbach in Bayern

Die in der Grabstätte Mettbach bestat- 

teten Familienangehörigen überlebten 

verschiedene Konzentrationslager 

im nationalsozialistisch besetzten 

Polen. Auf dem Grabstein finden sich 

eingravierte Worte in der Minder-

heitensprache Romanes und die für 

die Grabstätten der Sinti und Roma 

typische Marienfigur.

© Verband Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Bayern

Die in Ettishofen geborene Wilhelmine 

Reinhardt wurde im Oktober 1940 ins  

Konzentrationslager Salzburg ver- 

schleppt. Vor dort wurde sie am 3. April  

1943 in das Konzentrations- und Ver- 

nichtungslager Auschwitz-Birkenau 

deportiert. Anfang August 1944 wurde  

sie zum KZ Ravensbrück weiter trans- 

portiert und überlebte dadurch die 

„Liquidierung“ des „Zigeunerlagers“ in 

Auschwitz-Birkenau in der Nacht vom 

2. auf den 3. August 1944, als die SS 

die in diesem Lageranschnitt verblie- 

benen 3.000 Frauen, Kinder und Alten 

ermordete. Der am 1. Februar 1924 in 

Wien geborene Franz Brandner wurde 

am 18. Oktober 1941 ins KZ Dachau 

verschleppt, wo er bis zum Februar 

1942 interniert war. Am 11. Februar 1942  

wurde er ins Außenlager Gusen des 

KZ Mauthausen weitertransportiert. 

© Jara Kehl

↑ Grabstätte Reinhardt und Brandner in Ulm

← Grabstätte des Holocaust- 
überlebenden Joseph Kreuz in Ulm

Einem regionalen Brauch der Ulmer 

Sinti folgend, errichten viele Familien 

auf den Gräbern ihrer Angehörigen 

überdachte, aufwendig aus Holz ge-

schnitzte Marienschreine. Auf der Grab-

stätte Kreuz wird an die Verstorbenen 

darüber hinaus in charakteristischer 

Weise mit einer Fotografie erinnert.

© Jara Kehl
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 3.3 Die Gräber sind öffentliche Lernorte

Die wenigen Gräber von Holocaustüberle-
benden der Sinti und Roma sind zweifels-
ohne Plätze von historischer Bedeutung, 
die als Lernorte der Geschichte in Frage 
kommen. Dies ist vor allem dort der Fall, 
wo mit besonderen Grabinschriften und 
-tafeln auf das Schicksal der Bestatteten 
hingewiesen wird. Ihre Erhaltung liegt in-
sofern nicht nur im Interesse der betrof-
fenen Familien, sondern ist von positiver,  
gesamtgesellschaftlicher Bedeutung für die  
politische Bildungsarbeit und die deutsche 
Erinnerungskultur. 
In der politischen Bildungsarbeit zum Na- 
tionalsozialismus und zum Holocaust haben  
sich lebensgeschichtliche Zugänge zu ei- 
nem wichtigen Ansatz bei der Vermittlung  
komplexer historischer Zusammenhänge 
etabliert. Anhand der Grabstätten kann –  

pädagogisch entsprechend aufbereitet –  
das Schicksal von Familien, die oft seit Ge- 
nerationen in ihren Heimatgemeinden  
lebten und dort in vielfältiger Weise in das 
gesellschaftliche Leben integriert waren, 
sichtbar und erfahrbar gemacht werden. 
Gerade jungen Menschen kann der Besuch 
der Grabstätten – jenseits theoretischer Er- 
schließungswege, wie sie beispielsweise  
Lehrbuchtexte darstellen – eine persönli- 
che Annäherung an das historische Gesche- 
hen ermöglichen. Auf Grund der sensiblen  
Thematik sollten Gemeinden, Friedhofsver- 
waltungen und Schulen bei der Erarbei-
tung entsprechender Angebote im Vorfeld 
mit den Landesverbänden Deutscher Sinti 
und Roma und den Angehörigen Kontakt 
aufnehmen.

↙ Grabstätte Emma Rose  
in Magdeburg

Emma Rose überlebte die „Liquidierung“  

des sogenannten „Zigeunerlagers“ in  

Auschwitz-Birkenau am 2. August 1944,  

weil sie kurz vorher in das Konzentra- 

tionslager Ravensbrück deportiert wurde.  

Emma Rose, die sich nach dem Krieg in 

Magdeburg niederließ, ließ die Urnen 

ihres Vaters und ihrer Brüder 1952 von 

Satow nach Magdeburg umbetten.  

Sie ist vor zehn Jahren in Magdeburg 

in einem Grab neben ihrem Vater  

und ihren Brüdern Fritz und Emil be- 

stattet worden.
© Willi Rose

↗ Familiengrabstätte Rose 
in Magdeburg

In dem Grab wurden die Urnen der in  

den Konzentrations- und Vernichtungs- 

lagern Auschwitz-Birkenau und Maut-

hausen ermordeten Friedrich-Wilhelm 

Rose und seiner beiden Söhne, Fritz 

und Emil Rose, beigesetzt. In den 

Grabstein ist unter den Namen das 

Wort „ermordet“ eingemeißelt. 

Eine Übersendung von Urnen durch die  

SS und deren Bestattung in Gräbern 

fand nur in seltenen Ausnahmefällen  

statt. Dem Zentralrat ist ein vergleich- 

bares Grab im baden-württembergi-

schen Burladingen bekannt, welches 

am 17. Oktober 2012 unter Denkmal-

schutz gestellt wurde. 

Friedrich-Wilhelm Rose, der bis dahin 

auf einem Gut in Satow als Landarbeiter 

beschäftigt war, wurde am 4. Mai 1941  

aus dem mecklenburgischen Ort mit  

sechs seiner Kinder, darunter auch den  

Söhnen Fritz und Emil, zur Zwangs- 

arbeit in die Landesanstalt Neustrelitz-

Strelitz und von dort nach Auschwitz 

deportiert, wo alle ermordet wurden. 

Der zurückgebliebenen Ehefrau und 

Mutter Anna-Elisabeth Rose wurden 

von April bis Juni 1942 von der SS die 

Urnen mit der Asche ihres Mannes und  

ihrer Kinder Fritz und Emil übersandt, 

die sie in Satow auf dem katholischen 

Friedhof beisetzten ließ. Später wurden  

die Urnen von der einzigen Überle-

benden der Familie, der Tochter Emma 

Rose, nach Magdeburg umgebettet.

An zwei der Kinder, Franz und Alex Rose, 

wird im Ort Neustrelitz mit einer  

Gedenktafel gedacht. Sie waren nach  

der Deportation des Vaters Friedrich- 

Wilhelm abgeholt und in das katholi-

sche Kinderheim Neustrelitz gebracht 

worden. Von dort wurden sie 1943 

mit ihrer Mutter nach Auschwitz ver-

schleppt und ermordet. 

Die Namen aller Familienmitglieder 

finden sich im Gedenkbuch des Staat-

lichen Museums Auschwitz. 

Der Chefredakteur des stern, Hans-

Ulrich Jörges, berichtete in seiner 

Kolumne „Die Asche der Anderen“ vom 

02.10.2014 über das Magdeburger Grab.

© Willi Rose
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4
Umsetzung des  

Minderheitenschutzes 
nach dem  

Rahmenübereinkommen  
des Europarats   

 

Quelle: stern vom 02.10.2014
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 4.1 Rheinland-Pfalz

In der am 25. Juli 2005 zwischen der rheinland-pfälzischen Landesregie- 
rung und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rhein- 
land-Pfalz e.V., geschlossenen Rahmenvereinbarung wird unter Art. 3 
Folgendes bestimmt: 

„In Ansehung der Tatsache, dass es für die Opfer der Konzentrationslager keine 
Grabstätten oder nur unbekannte Massengräber gibt, bringt die Landesregie-
rung in einem Empfehlungsschreiben an den Kommunalen Rat zum Ausdruck, 
dass sie eine besondere Rücksichtnahme auch für die Genehmigung angemessener  
und dauerhafter Familiengrabstätten für gerechtfertigt hält und der Auffassung 
ist, dass im Einzelfall auch vertretbare Ausnahmeentscheidungen von der sonst  
üblichen Friedhofsordnung geprüft werden sollten.“

 4.2 Freistaat Bayern

Am 16. Mai 2007 verabschiedeten die Bayerische Staatsregierung und der  
Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bayern, eine „Gemein- 
same Erklärung“, in der die Staatsregierung in Absatz 2

„ausdrücklich [anerkennt], dass die in Bayern lebenden deutschen Sinti und 
Roma unter dem besonderen Schutz des Rahmenübereinkommens des Europa-
rates zum Schutz nationaler Minderheiten stehen.“

Der Landesverband setzte sich in den Folgejahren für eine Erweiterung 
der „Gemeinsamen Erklärung“ ein, die den Schutz und dauerhaften Erhalt  
der Grabstätten durch die Landesregierung beinhalten sollte. Wenngleich  
eine solche Ergänzung bisher nicht vorgenommen wurde, ergriff der Frei- 
staat Bayern gemeinsam mit anderen Bundesländern Initiativen für eine 
Regelung zum Erhalt der Gräber auf Bundesebene. Am 11. März 2016 
wurde schließlich auf Initiative von Ministerpräsident Horst Seehofer 
von der Bayerischen Staatsregierung eine beispielhafte Regelung zur  
finanziellen Unterstützung zum Erhalt der Grabstätten in Bayern umge-
setzt. Der Bayerische Landtag beschloss dazu im Nachtragshaushalt 2016, 
40.000 Euro für in Bayern befindliche Grabstätten NS-verfolgter Sinti 
und Roma zur Verfügung zu stellen. Die Ausreichung der Gelder erfolgt 
in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Landesverband Deutscher Sin-
ti und Roma über die Stiftung Bayerische Gedenkstätten. 

 4.3 Freie Hansestadt Bremen

Zwischen dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und dem Verband 
Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen e.V. (Bremer Sinti 
Verein e.V. und Bremerhavener Sinti Verein e.V.), wurde am 17. Juli 2012 
in einer Rahmenvereinbarung Folgendes bestimmt:

„Vor dem Hintergrund des Völkermordes und seiner Folgen ist bei der Einrich-
tung und der Erhaltung angemessener und dauerhafter Grabstätten besonde-
re Rücksicht auf die Belange der betroffenen Familien zu nehmen. Der Senat 
strebt verlässliche und einvernehmliche Lösungen im Zuständigkeitsbereich 
der Stadtgemeinde Bremen als Friedhofträger an und prüft, ob Änderungen 
der Friedhofsordnung erforderlich sind. Der Senat bittet auch die anderen 
Friedhofsträger, entsprechend zu verfahren.“

 4.4 Baden-Württemberg

In dem am 28. November 2013 geschlossenen Staatsvertrag des Landes 
Baden-Württemberg mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landes-
verband Baden-Württemberg e.V., heißt es in Artikel 1:

„ (1) Die deutschen Sinti und Roma haben ein Recht auf Anerkennung, 
Bewahrung
und Förderung ihrer Kultur und Sprache sowie des Gedenkens.
(2) Daher streben das Land und der VDSR-BW gemeinsam insbesondere an:
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Behörden suchen 67 untergetauchte Neonazis
CSU spricht von „fortlaufendem Prozess“ – Grüne warnen vor gefährlicher Parallelwelt

München. (dpa) In Bayern werden
Dutzende untergetauchter Neonazis
mit Haftbefehl gesucht. Insgesamt
werde nach 67 Personen aus dem
rechtsextremen Spektrum gefahn-
det, teilte das bayerische Innenmi-
nisterium am Freitag auf eine An-
frage der Grünen-Landtagsabge-
ordneten Katharina Schulze mit.
Die Zahlen stammen von Septem-
ber 2015. Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) räumte ein, es
gebe einen leichten Anstieg.

Im September 2014 seien insge-
samt 53 Rechtsextreme gesucht
worden. Laufend würden jedoch of-
fene Haftbefehle vollstreckt, allein
in der Zeit von September 2014 bis
September 2015 seien 39 Personen
verhaftet worden. „Das ist ein fort-
laufender Prozess. Alte Haftbefehle
werden vollstreckt, neue Haftbefeh-
le kommen dazu.“ Die Bekämpfung
rechtsextremer Kriminalität habe
höchsten Stellenwert. Gegen man-
che der Beschuldigten liegen laut
Ministerium mehrere Haftbefehle
vor. Nicht alle wurden wegen rech-

ter Straftaten gesucht, jedoch gab
es bei allen eine Verbindung zum
rechten Spektrum oder zu rechten
Taten. 20 der insgesamt 76 Haftbe-
fehle seien mit rechten Taten be-
gründet, von rechtsradikalen Pro-
pagandadelikten über Körperver-

letzungen bis hin zu einem Tötungs-
delikt, erläuterte das Ministerium.
Das Tötungsdelikt sei aber nicht
rechtsradikal motiviert gewesen,
der Täter sitze in Haft in der Slowa-
kei, teilte das Ministerium am
Abend ergänzend mit. Der Rest der

offenen Haftbefehle beziehe sich
auf Personen aus der rechtsextre-
men Szene, die wegen anderer De-
likte gesucht werden, etwa wegen
Straßenverkehrsdelikten, Delikten
aus dem Bereich der Rauschgiftkri-
minalität oder Urkundsdelikten.

Bei einigen der Gesuchten sei
zwar der Aufenthalt bekannt. Je-
doch sei der Vollzug des Haftbefehls
nicht möglich, etwa weil sie sich im
Ausland befänden und teils dort
auch hinter Gittern säßen.

Die Grünen-Politikerin Schulze
sprach von einer „sicherheitspoliti-
schen Bankrotterklärung“ und ei-
ner „ernstzunehmenden Gefahr für
Bayern“. „67 untergetauchte Neo-
nazis in Bayern – darunter ein mut-
maßlicher Mörder und weitere
schwerste Gewalttäter: Das ist er-
schreckend und besorgniserre-
gend.“ Schulze warnte, unterge-
tauchte Neonazis führten ein Halb-
welt-Dasein. Eine ähnliche Kon-
stellation habe letztlich zur Grün-
dung des Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) geführt.

Einige der gesuchten Neonazis befinden sich scheinbar im Ausland – deshalb
kann der Haftbefehl derzeit nicht vollstreckt werden. (Symbolfoto)

SOBOTKA WÜRDIGT EU ALS GARANT FÜR FRIEDEN UND FREIHEIT: Bei einem Besuch im Bayerischen Landtag hat
der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka (l.) die Europäische Union gewürdigt. Sie sei die beste Ab-
sicherung, damit nie wieder das passieren könne, was Mitte des 20. Jahrhunderts in Europa passiert sei, sagte So-
botka am Freitag nach einem Gespräch mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) und Vertretern aller
Fraktionen. Sobotka zeichnete außerdem Olga Sippl, die Ehrenvorsitzende der Seliger-Gemeinde, der Gemein-
schaft sudetendeutscher Sozialdemokraten, mit der Karel-Kramar-Medaille aus. Er würdigte damit ihren Ein-
satz und ihr Engagement für die Annäherung zwischen Tschechen und Deutschen.

Demenz-Angehörige
brauchen mehr Hilfe
Kronach. (dpa) Eine mit 560000

Euro vom bayerischen Gesundheits-
ministerium geförderte Langzeit-
studie hat ergeben, dass Angehörige
von Demenzkranken stärker unter-
stützt werden müssen. „Außerdem
wurden wir bestätigt, dass eine
frühzeitige Diagnose für die Verbes-
serung der Versorgungssituation
und damit der Lebensqualität Be-
troffener und ihrer Angehörigen
ausschlaggebend ist“, erläuterte
Gesundheits- und Pflegeministerin
Melanie Huml einer Mitteilung zu-
folge am Freitag in Kronach erste
Ergebnisse der Studie.

Melanie Huml stellte die Ergebnisse
einer neuen Studie vor. (Archiv)

Asylbewerber in Nürnberg
bekommen nun doch kein WLAN

Sozialministerium würde sonst Taschengeld um 36 Euro kürzen
Nürnberg. (dpa) Kein Internet

für Flüchtlinge: Wegen einer An-
weisung des Sozialministeriums
rückt die Stadt Nürnberg von ihrem
Plan ab, Asylbewerbern auch in den
Notunterkünften WLAN zur Verfü-
gung zu stellen. „Wir hatten über-
legt, mindestens in den großen Not-
Gemeinschaftsunterkünften WLAN
zur Verfügung zu stellen. Doch diese
Aktivitäten haben wir eingestellt“,
sagte Sozialamts-Chef Dieter Maly.
Der Grund: Das Ministerium habe
mitgeteilt, dass, wenn die Stadt
drahtloses Internet zur Verfügung
stellt, das Taschengeld für die
Flüchtlinge um rund 36 Euro ge-
kürzt werden muss.

Dies sei der Betrag, der für Me-
diennutzung vorgesehen sei. „Die
gesamte Summe abzuziehen, ist Un-
sinn“, sagte Maly. „Das ist für mich
nicht nachvollziehbar und ein biss-
chen schikanös.“ Ein allein reisen-
der Flüchtling bekommt im Monat
143 Euro Taschengeld.

Ein Sprecher des Sozialministeri-
ums sagte, laut gesetzlichen Vorga-
ben seien für die Kommunikation
von Flüchtlingen 35,79 Euro vorge-

sehen. Wenn ein WLAN zur Verfü-
gung stehe, könnten die Asylbewer-
ber darüber ihre Kommunikation
abwickeln und bräuchten dafür
kein Bargeld mehr. „Anderenfalls
käme es zu einer Doppelleistung.“

Die sozialpolitische Sprecherin
der SPD-Landtagsfraktion, Angeli-
ka Weikert, forderte die Staatsre-
gierung auf, sich hier für ein trag-
bares Konzept einzusetzen. Die jet-
zige Vorgehensweise sei kaltschnäu-
zig, „lebensfremd und vollkommen
überzogen“. „Dieser Preis ent-
spricht in keinem Fall einem übli-
chen monatlichen Betrag für Inter-
netzugang“, sagte Weikert. Das
Netz sei auch zur Informationsbe-
schaffung unerlässlich. Den Flücht-
lingen das „zu verwehren oder zu
einem absurd hohen Preis zu ver-
kaufen, ist einem reichen Land wie
Bayern unwürdig“.

Ein Vertrag, der mobiles Surfen
auf dem Handy erlaube, sei für viele
Flüchtlinge zu teuer, sagte Sozial-
amts-Chef Maly. Die meisten von
ihnen gingen daher an öffentliche
Hotspots in der Stadt. Diese Erfah-
rung machen auch andere Städte.
Ein Bürgermeister aus Oberbayern

habe jüngst berichtet, der Markt-
platz, an dem es öffentliches Inter-
net gibt, sei fast immer stark von
Asylbewerbern bevölkert, berichte-
te ein Sprecher des Städtetags. Die
meisten Kommunen wüssten um die
Wichtigkeit des Internets und die
recht hohen Kosten für die Asylbe-
werber. „Da wird sehr viel improvi-
siert vor Ort“, sagte der Sprecher.

Die Stadt Nürnberg sucht nun
nach anderen Möglichkeiten, um
Flüchtlingen einen Internetzugang
zu ermöglichen – etwa mit einem
privaten Anbieter, der für drei bis
fünf Euro pro Kopf und Monat
WLAN anbieten wolle. „Wir wollen
Lösungen finden, denn es ist unge-
heuer wichtig, dass für die Men-
schen eine Kommunikation mit ih-
ren Familien zu Hause möglich ist“,
erklärte Maly.

In einigen regulären Unterkünf-
ten gebe es bereits WLAN. „Da ma-
chen es die Betreiber auf eigene
Faust“, sagte Maly. München ist laut
einem Sprecher derzeit dabei, zu-
sammen mit der Initiative Freifunk
nach und nach alle dezentralen Un-
terkünfte mit für die Flüchtlinge
kostenlosem WLAN zu versorgen.

800 neue Bio-Betriebe in Bayern
In Bayern wollen in diesem Jahr

rund 800 landwirtschaftliche Be-
triebe auf ökologischen Landbau
umstellen und haben bereits die
entsprechende Förderung bean-
tragt. Das hat eine Anfrage der
Landtags-Grünen ergeben. Die
meisten Anträge kommen aus den
Landkreisen Weilheim-Schongau,
Rosenheim und Traunstein, wie aus
der am Freitag veröffentlichten
Antwort hervorgeht.

Bayern finanziert Gräber
Bayern stellt 40000 Euro bereit

zum dauerhaften Erhalt der Grab-
stätten von Sinti und Roma, die den
Holocaust überlebten. Das gaben
Vertreter der Staatsregierung und
des Zentralrats Deutscher Sinti und
Roma am Freitag in München be-
kannt. Damit ergreife der Freistaat
gemeinsam mit anderen Ländern
die Initiative für eine Lösung, da
der Bund bisher keine Maßnahmen
für die Grabstätten, die nicht unter
den Schutz des Gräbergesetzes fie-
len, getroffen habe, heißt es in einer
gemeinsamen Mitteilung.

Raubüberfall auf Spielbank
Die Spielbank Bad Reichenhall

ist in der Nacht zum Freitag von ei-
nem bewaffneten Mann überfallen
worden. Nach Polizeiangaben hatte
einer der letzten Gäste plötzlich
eine Waffe gezückt, diese auf die
Angestellten gerichtet und Bargeld
gefordert. Anschließend türmte er
laut Polizei mit „einer größeren
Bargeldsumme“. Nach dem Täter
wird noch gesucht.

■ Bayern kompakt

Junger Ägypter springt
aus Zug und stirbt

München. (dpa) Bei Tempo 160 ist
ein junger Ägypter während einer
Polizeikontrolle aus einem Zug ge-
sprungen und ums Leben gekom-
men. Schleierfahnder hatten den
17-Jährigen am Freitagmorgen
nahe München kontrolliert. Als sich
die Beamten noch die Papiere an-
schauten, sei der Mann in ein ande-
res Abteil entkommen, teilte die Po-
lizei mit. Er öffnete das Zugfenster
und sprang hinaus. Sein Leichnam
wurde unweit des Bahnhofs der
Ortschaft Haar gefunden. Behörden
vermuten, dass der Mann die tödli-
che Gefahr unterschätzte. Üblicher-
weise ließen sich die Fenster gar
nicht öffnen. Doch genau in dem be-
treffenden Abteil sei die Klimaanla-
ge defekt gewesen, deshalb waren
die Fenster entriegelt.

Nach Trojaner-Attacke:
Vorgehen verteidigt

Dettelbach. (dpa) Die unterfrän-
kische Stadt Dettelbach hat Löse-
geld für von einem Trojaner ver-
schlüsselte Daten bezahlt – ein Vor-
gehen, das Bürgermeisterin Christi-
ne Konrad (Freie Wähler) am Frei-
tag verteidigte. Sie habe abwägen
müssen zwischen „schneller Wie-
derherstellung der Funktionsfähig-
keit“ und „keine Unterstützung von
Kriminellen“. Ihre Entscheidung
könne zwar infrage gestellt werden,
dennoch würde sie „das heute ge-
nau so wieder machen“, sagte die
Bürgermeisterin. Rund 490 Euro
waren an die Erpresser geflossen,
um Daten auf städtischen Servern
wieder zu entschlüsseln.

Im Februar hatte sich die Schad-
software auf den Computerservern
installiert und die Daten verschlüs-
selt. Nach ersten Ermittlungen be-
kam der Trojaner „Tesla-Crypt“
durch das Öffnen eines E-Mail-An-
hangs Zugang zu den Rechnern.

AfD unterschreibt
Unterlassungserklärung

München. (dpa) Im Streit um eine
manipulierte Schlagzeile der
Abendzeitung (AZ) mit der Nürn-
berger AfD hat das Münchner Blatt
nach eigenen Angaben einen Erfolg
erzielt. „Die AfD hat die Unterlas-
sungserklärung fristgerecht abge-
geben. Sie darf den manipulierten
Beitrag nicht mehr weiterverbrei-
ten“, teilte der stellvertretende
Chefredakteur Timo Lokoschat am
Freitag mit. Aus dem Original „Ju-
gendliche wollten Flüchtlingsheim
in Brand stecken“ hatte die rechts-
populistische Partei bei Facebook
„Polizei erwischt Linksextreme bei
Brandstiftung in Asylbewerber-
heim!“ gemacht.

Sechsspuriger Ausbau
der Autobahn 3 beginnt

Geiselwind. (dpa) An der Auto-
bahn 3 beginnt am Montag beim un-
terfränkischen Geiselwind (Land-
kreis Kitzingen) der sechsspurige
Ausbau. Zunächst starten die Ar-
beiten für den künftigen Fahrstrei-
fen Richtung Nürnberg, der unmit-
telbar südlich an die bestehenden
Fahrbahnen angebaut wird, wie die
Autobahndirektion Nordbayern am
Freitag mitteilte. Außerdem werden
die Baustellen für den Bau der fünf
Brücken eingerichtet, die die Auto-
bahn später kreuzen sollen.

Der Ausbau dieser Spur wird bis
Dezember 2016 dauern. Während
dieser Zeit sollen in beide Fahrt-
richtungen jeweils zwei Spuren be-
fahrbar bleiben, die südlichen Fahr-
streifen in Richtung Nürnberg wer-
den jedoch verengt.

8A6LniQo

Quelle: Straubinger Tagblatt vom 12.03.2016 (KNA)
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(…)
Die Sicherstellung von Erhalt und Pflege der Grabstätten von Sinti und Roma, 
die der NS-Verfolgung ausgesetzt waren.“

Der mit dem Staatsvertrag ins Leben gerufene, beim Staatsministerium  
Baden-Württemberg angesiedelte „Rat für die Angelegenheiten der deut-
schen Sinti und Roma in Baden-Württemberg“ befasst sich mit der kon-
kreten Umsetzung des in Artikel 1 angestrebten Erhalts der Grabstätten.  
Der Rat empfiehlt im Rahmen einer Handreichung den dauerhaften 
Erhalt der Gräber im Rahmen der jeweiligen Friedhofsordnungen. Der 
Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg 
e.V., steht hierzu im Gespräch mit den Kommunen in Baden-Württem-
berg, die überwiegend positiv auf das Ansinnen reagiert und Satzungs-
änderungen zugesagt haben. Die Gemeinderäte von Weil im Schönbuch 
und Magstadt beschlossen 2015 in Umsetzung des Staatsvertrages den 
dauerhaften Erhalt der in ihren Gemeinden liegenden Grabstätten NS-
verfolgter Sinti und Roma.

 4.5 Hessen

Am 12. März 2014 wurde zwischen der Hessischen Landesregierung und 
dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, eine 
Rahmenvereinbarung geschlossen. Dort heißt es in Artikel 10:

„Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden Sinti und Roma famili-
enweise in Konzentrationslagern systematisch ermordet und nicht in Gräbern 
bestattet. Überlebenden des Holocaust, die in ihren Heimatgemeinden bestat-
tet sind, soll nun zum Gedenken aller die ‚Ewige Ruhe‘ ermöglicht werden. Die 
Hessische Landesregierung appelliert vor dem Hintergrund der Verfolgungs-
maßnahmen und des Völkermordes an den Sinti und Roma an die Friedhofs-
träger, Rücksicht auf die besonderen Belange der betroffenen Familien zu neh-
men, insbesondere im Hinblick auf die Zulassung der Bestattung in Gruften. 
Hinsichtlich der in Zukunft ablaufenden Ruhefristen sucht die Landesregie-
rung in Zusammenarbeit mit dem Landesverband nach einer Lösung, die dem 
Charakter der Gräber als Stätten der historischen Erinnerung entspricht. Es 
wird eine denkmalschutzrechtliche Überprüfung durchgeführt.“

In Hessen änderten in Umsetzung des Staatsvertrages die Städte Hanau 
und Marburg ihre Friedhofssatzungen und ermöglichten damit den dauer- 
haften Erhalt der Grabstätten (siehe auch Kapitel 5.1). 

 4.6 Freie und Hansestadt Hamburg

Die Freie und Hansestadt Hamburg setzte im Jahr 2011 als erstes Bundes-
land eine Regelung zum Erhalt der Grabstätten NS-verfolgter Sinti und 
Roma um, die auch eine Kostentragung beinhaltet. Nach dieser Regelung 
können Nutzungsberechtigte an einer Grabstätte, deren Ruhezeit in ab- 
sehbarer Zeit abläuft, sich an das Amt für Wiedergutmachung der Behör- 
de für Arbeit, Soziales, Familie und Integration wenden. Dort wird in 
jedem Einzelfall anhand der Wiedergutmachungsakten die „Verfolgten- 
eigenschaft“ überprüft. Wenn es sich bei den Bestatteten um Verfolgte  
des Nationalsozialismus handelt, wird vom Amt ein Antrag an die Gräber- 
fürsorge der Hamburger Geschwister-Scholl-Stiftung gestellt mit der Bitte,  
die Grabnutzungs- (Verlängerungs-) Gebühren zu übernehmen. Hamburg  
versteht diese Regelung als Übergangslösung bis zum Vorliegen einer 
bundeseinheitlichen Regelung zum Erhalt der Grabstätten.

 4.7 Schleswig-Holstein

In einem Schreiben an den Verband Deutscher Sinti und Roma, Landes-
verband Schleswig-Holstein, vom 7. April 2011, informierte der damalige  
schleswig-holsteinische Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit, 
Dr. Heiner Garg, dass er sich mit den Verbänden der Kommunen sowie  
der nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche und der katholischen 
Kirche darauf verständigt habe, den Friedhofsträgern in Schleswig-Holstein  
zu empfehlen, „dem ausdrücklichen Wunsch von Angehörigen auf Verlän- 
gerung der Ruhezeit durch wiederholte Verlängerung des Nutzungsrechts  
der Familiengrabstätten möglichst Rechnung zu tragen.“ „In besonders 
gelagerten Fällen“ empfiehlt das Ministerium den Friedhofsträgern, „an- 
gemessene Lösungen unter Einbindung des schleswig-holsteinischen 
Landesverbandes deutscher Sinti und Roma zu suchen.“ Bei der konsti-
tuierenden Sitzung des „Beratenden Ausschusses für Fragen der deutschen  
Sinti und Roma beim Bundesministerium des Innern“ berichtete die Min- 
derheitenbeauftragte Renate Schnack am 18. März 2015 für das Land 
Schleswig-Holstein, dass man auf Landesebene mit den Friedhofsträgern 
und dem Sozialministerium zu individuellen Lösungen für jedes Grab 
kommen wolle. Das Land hält aber nach wie vor eine bundesweite Rege-
lung für notwendig.
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 4.8 Niedersachsen

→ Katholisches Büro Niedersachsen
Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil informierte den 
Vorsitzenden des Zentralrats in einem Schreiben vom 5. Februar 2015 
über eine beispielhafte Initiative des Katholischen Büros Niedersachsen. 
In dem Schreiben heißt es, „dass in den niedersächsischen Bistümern 
Einigkeit darüber besteht, für die Erhaltung der Grabstätten Lösungen – 
auch in finanzieller Hinsicht – zu finden.“ In dem beigefügten Schreiben  
des Kommissariats der katholischen Bischöfe Niedersachsens wird aus-
geführt, „dass man den Sinti und Roma den Erhalt dieser Gräber auf 
Friedhöfen in der Trägerschaft der katholischen Kirche einräumen wird. 
Sinti und Roma mögen sich im Bedarfsfalle an die Generalvikariate in 
Hildesheim und Osnabrück bzw. das Münstersche Offizialat in Vechta 
wenden. Dort wird dann für jeden Einzelfall, auch in finanzieller Hinsicht,  
eine Lösung gefunden werden“.

→ Göttingen
Die Stadt Göttingen verabschiedete in ihrer Ratssitzung am 13.09.2013  
einstimmig folgenden Beschluss: „Bis zum Vorliegen einer bundes- oder 
landesgesetzlichen Regelung zum Umgang mit Grabstätten von im National- 
sozialismus verfolgten Sinti und Roma, werden diese nach Ablauf der Ruhe- 
zeit als erhaltenswerte Grabstätten von einer Einebnung ausgenommen. 
Die Kosten für die Pflege und Erhaltung trägt die Stadt Göttingen.“

→ Gemeinde Ahnsbeck
Die evangelisch-lutherische Kapellengemeinde Ahnsbeck verzichtete 
bereits bei der Errichtung der Grabstelle eines holocaustüberlebenden 
Angehörigen der Minderheit auf alle Gebühren und will das Grab dauer-
haft sichern und erhalten. In der Begründung des Gemeindevorstandes 
heißt es: 

„weil uns sein Leid während der Nazi-Zeit bekannt war und wir sehen konnten, 
welche verbrecherischen medizinischen Versuche an ihm durchgeführt worden 
sind, [haben] wir bereits bei der Errichtung der Grabstelle nach dem Ableben 
von Herrn F. auf alle Gebühren verzichtet.“

 4.9 Freistaat Sachsen

Nach Auskunft des Bevollmächtigten des Freistaates Sachsen beim Bund, 
Staatssekretär Erhard Weimann, wurden in Sachsen für jedes Grab (ins-
gesamt 3 Grabstätten) mit den zuständigen Stellen individuelle Lösun-
gen zu deren Erhalt gefunden.

 4.10 Freistaat Thüringen

Auch das Bundesland Thüringen will die Grabstätten NS-verfolgter Sinti 
und Roma unter Schutz stellen: Ministerpräsident Bodo Ramelow verein-
barte am 22. Oktober 2015 mit dem Vorsitzenden des Zentralrats den Ab-
schluss einer gemeinsamen Erklärung über die künftige Zusammenarbeit 
des Freistaates Thüringen mit dem Zentralrat in allen die Thüringer Sinti  
und Roma betreffenden Angelegenheiten. Inhalt der für das Jahr 2016 
geplanten Vereinbarung soll auch der Schutz der in Thüringen liegenden  
Grabstätten von im Nationalsozialismus verfolgten Sinti und Roma als 
Familiengedächtnisstätten und öffentliche Gedenkorte sein. Die Stadt 
Mühlhausen sicherte bereits im Jahr 2009 ein auf seinem Friedhof liegen-
des Grab von Überlebenden über den Denkmalschutz. Den Angehörigen 
wird die weitere Pflege und Gestaltung der Grabstätte gestattet.

Quelle: Göttinger Tageblatt vom 19.09.2013
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5
Derzeit gegebene  

Möglichkeiten der  
Grabstellenerhaltung  

 

Die in dem Grab beigesetzte Holocaust- 

überlebende Luise Reinhardt wurde 

mit ihren Eltern und fünf Geschwistern 

nach Auschwitz-Birkenau deportiert. 

Ihre Eltern und zwei Brüder wurden 

dort ermordet. Auf dem Grabstein wird

an das Verfolgungsschicksal der Familie 

erinnert. Eingelassen in den Grabstein 

und geschützt durch eine gläserne Tür 

findet sich zudem eine handgeschnitzte 

Madonnenfigur.
© Jara Kehl

↓ Grabstätte Luise Reinhardt in Ulm
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Die Gemeinden als Träger von Friedhöfen  
verfügen im Rahmen ihres Selbstverwal- 
tungsrechts über eine weitgehende Auto- 
nomie in Fragen des Ruherechts. Im Rah-
men ihrer Rechtsetzungshoheit können sie  
in ihren Friedhofssatzungen Regelungen 
zum Erhalt einzelner Grabstellen vorse-
hen. Auch Nutzungsgebühren können von 
den Gemeinden erlassen und die Grabpfle-
ge übernommen werden.
Verschiedene Kommunen im Bundesgebiet  
haben von diesen Möglichkeiten Gebrauch  
gemacht und den dauerhaften Erhalt der 
Gräber von Sinti und Roma, die Opfer des 
NS-Regimes waren, durch die Änderung 
ihrer jeweiligen Friedhofssatzungen ermög- 
licht. Exemplarisch sollen hier drei Bei-
spiele einer solchen Satzungsänderung vor- 
gestellt werden.
Als erste Stadt in Deutschland ergänzte die  
Stadt Kirchheim unter Teck in Baden-Würt- 
temberg am 24. Juni 2009 ihre Friedhofs-
satzung um einen entsprechenden Passus. 
Unter Kapitel IV § 12 Absatz (6) heißt es 
nunmehr: 

Wenn Kommunen oder Kirchengemeinden 
Grabstellen NS-verfolgter Sinti und Roma 
auf ihren Friedhöfen unter Schutz stellen,  
übernimmt auch die Gesamtgesellschaft  
Verantwortung. Wie es die baden-württem- 
bergische Landesregierung in ihrer Handrei- 
chung für die Kommunen formuliert, geht 
es in der Entscheidung über den Erhalt der  

Die weitere Pflege der Grabstätten durch 
die Angehörigen, die individuelle Gestal-
tung der Gräber und die Hinzubestattung 
weiterer Angehöriger in bereits geschützte  
Gräber wird von der Stadt Hanau gestattet.  
In diesem Fall wird das dauerhafte Grab- 
recht für den Zeitraum der Ruhefrist des 
zuletzt Beigelegten ausgesetzt und die Nut- 
zungsgebühr erhoben. Nach Ablauf der Ru-
hefrist des zuletzt Beigelegten tritt wieder 
die Regelung des dauerhaften Grabrechts 
ein. Wenn es keine Angehörigen mehr gibt,  
die die Grabpflege leisten können, wird 
das Grab eingesät und der Stein verbleibt  
zum Gedenken. 

9 Vgl.: Rat für die Angelegenheiten der deutschen Sinti  

und Roma. Handreichung. Dauerhafter Erhalt der Gräber  

von Sinti und Roma, die Opfer nationalsozialistischer 

Gewaltmaßnahmen wurden. Staatsministerium Baden-

Württemberg (Hg.), 2014, S. 4.

Gräber „um die wertschätzende Anerken-
nung zu Unrecht verfolgter Menschen und 
die Pflege unwiederbringlicher Aspekte von  
Heimat und Kultur der anerkannten Minder- 
heit.“ 9 Derzeit werden Grabstellen durch 
kommunale oder kirchliche Träger im We-
sentlichen als Ehren- oder Dauergräber er-
halten oder unter Denkmalschutz gestellt. 

 5.1 Dauerhaftes Ruherecht durch Änderung  
  der Friedhofssatzungen

„Grabstätten von NS-Verfolgten Kirchheimer 
Bürgerinnen und Bürgern, die der Verfolgung 
des NS-Regimes aufgrund der Zugehörigkeit 
zu regimeverfolgten Bevölkerungsgruppen aus- 
gesetzt waren, sofern die Grabstätten nicht be- 
reits nach den Regelungen des Gräbergesetzes 
erhalten bleiben (z.B. Sinti und Roma) werden  
nicht abgeräumt.“

Weitere Städte in Baden-Württemberg ha-
ben in Gesprächen mit dem Vorsitzenden 
des Landesverbandes in Umsetzung des mit  
der Landesregierung geschlossenen Staats-
vertrages eine entsprechende Änderung ih- 
rer Friedhofssatzungen zugesagt. 
Auf Initiative des hessischen Landesverban- 
des änderte die Stadt Hanau am 22. März  
2010 ihre Friedhofssatzung und gewährt 
den Grabstätten von Sinti und Roma, die 
Verfolgte des Nationalsozialismus waren, 
auf Antrag der Angehörigen ein dauer-
haftes Grabrecht. In § 39 der Friedhofs- 
und Bestattungsordnung der Stadt Hanau 
heißt es: 

„Grabstätten von Sinti und Roma, als Verfolg te 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft,  
erhalten auf Antrag ein dauerhaftes Grabrecht.  
Die Unterhaltung der Grabstätten obliegt der 
Stadt Hanau.“ 

Nach dem Hanauer Vorbild änderte auch Mar- 
burg seine Friedhofssatzung und bestimm-
te am 30. November 2012 unter § 12 (1):

„Die vorhandenen und künftig entstehenden 
Grabstätten von Überlebenden des Holocaust 
an den Sinti und Roma werden als Gedenkstät- 
ten anerkannt und erhalten ewiges Ruherecht.“

Für diese Gedenkstätten entfällt in Mar-
burg die Gebühr für die Verlängerung der 
Nutzungszeit der Grabstätte. Eine weitere 
Belegung kann erfolgen, wenn noch freie 
Stellen in der Grabstätte vorhanden sind. 
Die Pflege durch die Angehörigen ist wei-
terhin möglich.

 5.2 Ehrengräber

Städte und Gemeinden können als Aus-
druck der Anerkennung ihrer zu Lebzei-
ten erbrachten Verdienste für die Gemein-
schaft die Gräber von Einzelpersonen zu  
Ehrengrabstätten erklären. In anderen Fäl- 
len werden Gräber von Angehörigen eines  
bestimmten Personenkreises – zum Beispiel  
auf Grund erlittener kollektiver Verfolgung –  
als Ehrengräber behandelt und haben dann  
den Charakter einer Gedächtnisstätte. In 
beiden Fällen tragen die Städte und Ge-
meinden die Kosten für die Verlängerung 
des Nutzungsrechts und übernehmen die 
Pflege und Instandhaltung der Ehrengräber.  
Bundesweit wurden bereits mehrere Grab- 
stellen von Angehörigen der Minderheit, 
die Opfer der NS-Verfolgung wurden, als 
Zeichen öffentlicher Anerkennung für in-
dividuelle Verdienste oder als Gedächtnis-
stätten an den Holocaust erhalten.
In Trier wurden auf Initiative des rheinland- 
pfälzischen Landesverbandes seit 2007 vier  

Grabstätten von holocaustüberlebenden 
Sinti und Roma zu Ehrengrabstätten er- 
klärt und ihr dauerhafter Erhalt dadurch  
sichergestellt. Die Stadt will mit dieser  
Geste „an den nationalsozialistischen Völ-
kermord und die Verfolgung der Sinti und 
Roma erinnern“. Trier gestattet die Hinzu-
bestattung in die so ausgewiesenen Ehren-
gräber und auch die weitere Pflege durch 
die Angehörigen.
Der Gemeinderat der Stadt Mannheim er-
klärte im August 2015 die Grabstätte von 
Hildegard Lagrenne (1921-2007) zur Ehren- 
grabstätte. In der Begründung der Stadt 
heißt es, dass die Verstorbene „Jahrzehnte 
für die Aufarbeitung der NS-Zeit sowie als  
Vorbild für Versöhnung gewirkt“ habe. Die  
Stadt Mannheim ehrte mit Hildegard La- 
grenne auch eine der ersten Aktivistinnen  
der Bürgerrechtsarbeit der Sinti und Roma  
in Deutschland. 
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Am 2. Oktober 2015 fasste die Stadt Kons- 
tanz den Beschluss, dass „Gräber von NS-
verfolgten Sinti und Roma (…) unabhängig 
von bestehenden Nutzungsrechten zu Eh-
rengräbern ernannt“ werden. Nach Aufgabe  
der Nutzungsrechte durch die Angehörigen  
werden die Kosten für die Erhaltung der 
Grabstätten durch die Stadt Konstanz ge-
tragen. Die weitere Pflege der Grabstätten 
durch die Angehörigen ist auf Wunsch der 
Familien möglich. 
Im Januar 2013 beantragte der Zentralrat bei  
der Stadt Frankfurt, das Grab des verdienten  
Frankfurter Bürgers Herbert Ricky Adler,  
der Auschwitz überlebte und nach dem in  

↗ Ehrengrab der Hildegard Lagrenne in Mannheim
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Konstanz/Meersburg – Bärbel Bau-
mann war überrascht: Nichtsahnend
war sie wie so oft auf die Autofähre Kon-
stanz-Meersburg gefahren, um über
den Bodensee zu schippern. Doch dann
kamen mehrere Menschen auf sie zu:
Die Konstanzerin ist ein Jubiläums-
Fahrgast. Sie lenkte gestern den 75 mil-
lionsten PKW auf eines der Fährschiffe
der Stadtwerke Konstanz – zumindest
symbolisch. So ganz genau konnte vor-
her niemand sagen, welches das Jubilä-
ums-Auto sein würde. So durfte Glücks-
fee Amalie Vayhinger, Vorsitzende der
Trachtengruppe Alt-Konstanz, einen
Wagen auswählen. Statistische Hoch-
rechnungen der Stadtwerke hatten er-
geben, dass das 75 millionste Perso-
nenfahrzeug Mitte September auf die
Fähre kommen würde. „Es ist eine be-
eindruckende Zahl, die zeigt, dass die
Autofähre für Konstanz und die Region
nach wie vor eine wichtige Rolle spielt“,
freute sich Stadtwerke-Geschäftsführer
Konrad Frommer. 

Gemeinsam mit Fähre-Geschäftsbe-
reichsleiter Stefan Ballier und der Be-
satzung der Fähre Lodi überreichte
Frommer einige Flaschen Konstanzer
Wein und zwei Gutscheine für die Bo-
densee-Therme Konstanz an Bärbel
Baumann. Sie war gerade mit ihrer
Schwester und ihrem Schwager aus
Flensburg auf dem Weg zum Pfahlbau-
museum in Unteruhldingen. „Ich woh-
ne in der Nähe der Fähre und bin sehr
oft mit ihr unterwegs, da sie mir weite
Wege erspart“, erzählte die Rentnerin.
„Und auf der Fähre fühle ich mich wie
im Urlaub“, fügte sie lächelnd hinzu. 

Die Verbindung zwischen Konstanz
und Meersburg besteht inzwischen seit
84 Jahren. Im Jahr 1925 hat der damalige
Konstanzer Gemeinderat beschlossen,
eine Fähre nach Meersburg einzurich-
ten. Kritiker waren gegen das Projekt,
das Bürgermeister Fritz Arnold voran-
trieb. Schließlich hatte die Stadt Kon-
stanz nach dem Ersten Weltkrieg nicht
viel Geld. So kursierten an Fasnacht
1927 aus Spott „Verlustanteil-Scheine“
für die Fähre. Die Entscheidung für das
Projekt war also mutig, doch sie war
richtig: Seit vielen Jahren ist die Fähre
das einzige Transportmittel der Stadt-
werke, das Geld erwirtschaftet. Durch
den Erfolg der schwimmenden Brücke
wird unter anderem das gut ausgebaute
Busnetz finanziert. 

Welche Rolle die Fähre noch heute
spielt, erklärte Konrad Frommer: „Die-
se Verbindung hat den Autofahrern bis-
lang über vier Milliarden Straßenkilo-
meter erspart“, sagte er. Diese wären
angefallen, wenn die Autos die 55 Kilo-
meter um den Überlinger See nach
Meersburg gefahren wären. Laut Stefan
Ballier überqueren die sechs Fährschif-
fe jährlich über 61 000 Mal den Boden-
see. Dabei befördern sie über vier Mil-
lionen Fahrgäste und rund 1,4 Millio-
nen Autos. „Das ist in Europa einmalig“,
so Ballier. Bis wieder ein Fahrgast mit
Geschenken überrascht wird, dürfte es
daher nicht mehr lange dauern: Laut ei-
ner Hochrechnung der Stadtwerke
Konstanz könnte der 80 Millionste PKW
Ende 2015 auf eine der Fähren rollen. 

Fähren beförderten 75 Millionen Autos 
➤ Stadtwerke begrüßen 

Jubiläums-Fahrgast
➤ Eine Konstanzerin wird

vom Personal überrascht
➤ Auf der Autofähre fühlt sie

sich wie im Urlaub
V O N  K I R S T E N  S C H L Ü T E R
................................................

Bärbel Baumann (Mitte, mit Blumen) lenkte gestern den 75 millionsten PKW auf eines der Fährschiffe Konstanz-Meersburg. Ihre Schwester
Marianne Weber (links) und deren Mann Hans-Jürgen Weber (Dritter von rechts) freuten sich mit ihr, als Amalie Vayhinger (rechts) gratulierte.
Stefan Ballier (Geschäftsbereichsleiter des Fährebetriebs, Zweiter von rechts) und Stadtwerke-Geschäftsführer Konrad Frommer (Zweiter von
links) freuten sich mit dem Jubiläumsgast. B I L D :  SW K  

Konstanz – Rund 2500 Haushalte in der
Stadt verzichten auf die Biotonne, sie
kompostieren selbst Küchenabfälle
und Speisereste im eigenen Garten. Da-
mit bekommen sie bei den Abfallge-
bühren eine Ermäßigung um rund 30
Prozent. Die Entsorgungsbetriebe
(EBK) haben Fachleute klären lassen,
wann eine reine Eigenkompostierung
sinnvoll ist. Der Betriebsausschuss hat
etwas strengeren Regeln zugestimmt. 

Bisher mussten die Bürger mit Unter-
schrift bestätigen, dass alles, auch Spei-
se-, Fleisch- und Wurstreste, im Garten
kompostiert wird. Dennoch hatten die
EBK keine Sicherheit, ob die Kompos-

tierung richtig erfolgt und nicht doch
Bioabfälle in der Tonne landen. In
Mehr-Familien-Häusern sei dies nicht
kontrollierbar. Daher sollen die Haus-
halte nun alle drei Jahre einen neuen
Antrag auf reine Eigenkompostierung
stellen. Zudem muss die Fläche, auf
dem der Kompost ausgebracht wird,
mindestens 30 Quadratmeter pro Per-
son groß sein. Der Ausschuss stimmte
mit großer Mehrheit zu. 

„Wir haben überhaupt nichts gegen
die Eigenkompostierung, sie ist sinn-
voll“, sagte Achim Lehle von den EBK.
Aber auf kleinen Grundstücken sei die
Trennung der Speisereste richtig. Die
Fachleute weisen in der Stellungnahme
auf eine erhöhte Keimbelastung bei der
Kompostierung von Speiseresten hin.
„Wir haben auch Probleme mit Ratten-
befall“, sagte EBK-Leiterin Ulrike Her-
tig. Die Fachleute empfahlen unter an-
derem die Flächenvorgabe. 

Ratten im Kompost
Entsorgungsbetriebe schauen bei
Kompostierung des kompletten
Biomülls im Garten genauer hin 

V O N  J O S E F  S I E B L E R
................................................

Konstanz – Sie gehören zu den von den
Nationalsozialisten stark verfolgten
Volksgruppen. Das Schicksal der Sinti
und Roma, von denen viele ermordet
wurden, ist in der Nachkriegszeit lange
Zeit kein großes Thema in der Öffent-
lichkeit gewesen. Das hat sich geändert.
Die Stadt Konstanz will sich einer bun-
desweiten Initiative anschließen und
zwei Ehrengräber auf dem Hauptfried-
hof ausweisen.

Der Zentralrat der Sinti und Roma hat
appelliert, die Grabstätten der verfolg-
ten Sinti und Roma dauerhaft zu erhal-
ten. Er geht von rund 2500 Gräbern im
Bundesgebiet aus. In Konstanz geht es

um zwei Gräber auf dem Friedhof, be-
richteten die Technischen Betriebe
(TBK) im Betriebsausschuss. Sie haben
geprüft, welche Lösung denkbar ist. Die
Stadt könne sie als dauerhafte Ehren-
gräber ausweisen und müsse dann für
die Pflege aufkommen. Mit den betrof-
fenen Angehörigen haben TBK-Mitar-
beiter bereits gesprochen. Eine Familie
sei bereit, auf die Nutzungsrechte zu
verzichten, bei der anderen stehe eine
Klärung noch aus. Falls sie ebenfalls zu-
stimmt, soll der Gemeinderat dem-
nächst beschließen. 

Der Zentralrat der Sinti und Roma
drängt auf eine Regelung, da bei Ablauf
von Grabrechten den Grabstätten eine
endgültige Beseitigung drohe. Sie seien
für das Gedächtnis aber besonders
wichtig, da viele Sinti und Roma in den
Konzentrations- und Vernichtungsla-
gern ermordet wurden und es für sie
keine Grabstätten gibt. 

Ehrengräber für Verfolgte
Sinti und Roma auf Hauptfriedhof
begraben. Debatte um die Opfer
des Nationalsozialismus 

V O N  J O S E F  S I E B L E R
................................................

INSEL REICHENAU

Schwerer Unfall 
mit 1,58 Promille
Ein Autofahrer hat auf der
Insel Reichenau einen spekta-
kulären Unfall gebaut. Der
24-Jährige fuhr am Donnerstag
in der Unteren Rheinstraße. Er
kam laut Polizei mit über-
höhter Geschwindigkeit nach
rechts von der Straße ab, über-
querte den Gehweg, gelangte
auf den angrenzenden Grün-
streifen, verlor die Kontrolle
über seinen Wagen und stieß
gegen eine Straßenlampe und
ein Verkehrsschild. Weder der
Fahrer noch seine Beifahrerin
wurden verletzt, es entstand
aber erheblicher Sachschaden.
Beim Fahrer wurde laut Polizei
eine Atemalkohol-Konzen-
tration von 1,58 Promille fest-
gestellt. Ihm wurde Blut ent-
nommen, er musste seinen
Führerschein abgeben. 

FREIZEIT

Paul Amrod spielt 
bald im Café Voglhaus
Oper trifft Jazz heißt es am
22. und 23. September im Café
Voglhaus (Wessenbergstraße
8). „Die Idee, die hinter dem
Projekt steckt, ist es, die spiele-
rische Leichtigkeit des Jazz mit
der eher unbewegten Dramatik
der Oper zusammenzubrin-
gen“, heißt es in einer Mittei-
lung des Veranstalters. Fast
zwei Dutzend Stücke umfasst
das Programm. Geboten wer-
den so bekannte Melodien wie
„Summertime“ aus Porgy &
Bess, „Satin Doll“ von Duke
Ellington, „Ruby my dear“ von
Thelonious Monk oder die
„Arie der Butterfly“ von Giaco-
mo Puccini. Die Künstler sind
Elisabeth Charlotte Götz (So-
pran) und der Pianist Paul
Amrod. Beginn ist jeweils um
20.30 Uhr. Karten (28 Euro)
gibt es im Café Voglhaus. (sk)

KATHOLIKEN

Gemeinde Bruder Klaus
startet in die Festwoche
Mit einem Familiengottes-
dienst am Sonntag, 16. Sep-
tember, 10.30 Uhr, beginnt die
Kirchengemeinde Bruder Klaus
ihre Festwoche. Nach der
Messe ist Gemeindefest mit
Musik vom Jugendblasorches-
ter Dingelsdorf. Im weiteren
Programm sind die Abendwall-
fahrt nach Litzelstetten am
Dienstag, 18.30 Uhr, ein Abend
der Barmherzigkeit am Freitag
ab 18 Uhr und ein Konzert
zugunsten der Bruder-Klaus-
Orgel am Samstag, 20 Uhr, mit
Organist Martin Weber. Höhe-
punkt ist der Festgottesdienst
zum Patrozinium am Sonntag,
23. September, 10 Uhr. Geb-
hardschor und Orchester füh-
ren die Missa in G-Dur von
Franz Schubert auf, Festpredi-
ger ist Pfarrer Leo Tanner. (sk)

Nachrichten

Seit dem Beginn des Fährbetriebs 1928
haben die Schiffe laut Fähre-Geschäfts-
bereichsleiter Stefan Ballier 16,8 Millio-
nen Kilometer zwischen Konstanz und
Meersburg zurückgelegt. Umgerechnet
sind die Fähren knapp 420 Mal um die
Erde gefahren. Dabei haben fast
269 Millionen Fahrgäste auf 3,57 Millio-
nen Fahrten das Ufer gewechselt. Im
Schnitt übernehmen die Fähren 186
Fahrten am Tag; eine gewaltige Steige-
rung gegenüber dem ersten vollen
Betriebsjahr: 1929 war die Fähre im
Schnitt 32 Mal pro Tag unterwegs. (kis)

Die Fähre in Zahlen

A N Z E I G E

DIE STUNDE DA WIR NICHTS VONEINANDER WUSSTEN
von Peter Handke

LAMETTA
von Fitzgerald Kusz

COMEDIAN HARMONISTS – EIN NEUER FRÜHLING
von und mit den Comedian Harmonists Today

DANTONS TOD
von Georg Büchner

DER BESUCH DER ALTEN DAME
von Friedrich Dürrenmatt

FINDLINGE
von Daniel Mezger

DON CARLOS
von Friedrich Schiller

DAS BRENNENDE DORF
von Rainer Werner Fassbinder nach Lope de Vega

BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER
von Max Frisch

DER JUDE VON KONSTANZ
von Wilhelm von Scholz

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
- 25 % GÜNSTIGER GEGENÜBER DEM FREIVERKAUF
- FESTER SITZPLATZ IM STADTTHEATER
- PLANUNGSSICHERHEIT
- KOSTENLOSER TERMINTAUSCH INNERHALB DER INSZENIERUNG
- WEITERE ABONNENTENRABATTE UND BEVORZUGUNGEN
- MIT FREUNDEN INS THEATER

WIR BERATEN SIE GERNE!
Theaterkasse 07531.900-150
www.theaterkonstanz.de

Abonnieren Sie jetzt ein Stück Heimat!
--- Ihr Theater Konstanz ---

Foto Ilja Mess

Frankfurt eine Straße benannt wurde, zum  
Ehrengrab zu ernennen. Ricky Adler ver-
starb im Jahr 2004 und hat nur ein einfa- 
ches Urnengrab. Die Angehörigen bemühen  
sich um die Umbettung der Urne in die 
Familiengrabstätte. Diese sollte nach der  
Umbettung mit einem entsprechenden Hin- 
weis auf das Verfolgungsschicksal Herbert 
Adlers und sein Wirken nach 1945 als Ehren- 
grab erhalten werden. Eine Entscheidung 
der zuständigen Stellen steht noch aus.

Hildegard Lagrenne entstammte einer 

Sinti-Familie und wuchs im Rheinland 

auf. Sie wurde im Mai 1940 aus Köln mit 

ihrer Familie ins nationalsozialistisch 

besetzte Polen deportiert und war dort 

in einem Konzentrationslager interniert, 

wo sie Zwangsarbeit leisten musste. 

Nach dem Kriegsende zog sie mit über-

lebenden Familienangehörigen nach

Mannheim. Zeitlebens engagierte sich 

Hildegard Lagrenne für die Belange und 

Bürgerrechte der Sinti und Roma. Seit 

1981 war sie Mitarbeiterin beim Zen- 

tralrat Deutscher Sinti und Roma und 

später im Dokumentations- und Kultur-

zentrum des Zentralrats in Heidelberg. 

1997 erhielt sie die Verdienstmedaille 

des Landes Baden-Württemberg.
 

© Stadt Mannheim Quelle: Südkurier vom 15.09.2012
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 5.3 Denkmalschutz

Es gehört zu den allgemeinen Grundsätzen  
des Gräberrechts, dass „Friedhofsanlagen 
von geschichtlichem (…) Wert so lange als  
möglich erhalten und gepflegt werden“.10 
Grabmale sollen von den zuständigen staat- 
lichen Stellen geschützt werden, wenn es  
sich bei diesen um Denkzeichen von ge-
schichtlicher und volkskundlicher Bedeu- 
tung handelt. Das Gräberrecht definiert 
dies als Aufgaben der „allgemeinen Kultur- 
pflege“.11 Die Bestimmung der zu schützen- 

Roma in Umsetzung der Rahmenverein-
barung vom Land primär über den Denk-
malschutz angestrebt. Aber auch einzelne 
Kommunen in anderen Bundesländern ha-
ben den Schutz der Grabstellen auf diese 
Weise ermöglicht.
Im Hinblick auf eine bundesweite Rege-
lung zum Erhalt der Grabstätten nach den 
Bestimmungen des Denkmalschutzes wies 
der Zentralrat in einer Stellungnahme vom  
7. September 2015 an das Bundesministe-
rium des Innern und das Bundesfamilien-
ministerium auf die dabei zu beachtenden 
Schwierigkeiten und Erfordernisse hin. So  
sind die denkmalschutzrechtlichen Bestim-
mungen in den verschiedenen Bundeslän-
dern sehr unterschiedlich. In manchen 
Bundesländern (z.B. Hessen) geben die Denk- 
malschutzgesetze den Behörden die Mög-
lichkeit, die Maßnahmen zum Schutz der  
jeweiligen Grabstätte im Einvernehmen  
mit den Hinterbliebenen angemessen zu 
gestalten. In anderen Bundesländern wird  
den Angehörigen bei einer Unterschutzstel-
lung das Nutzungsrecht an der Grabstelle 
jedoch vollständig entzogen. Dies kann zur 
Folge haben, dass die Hinterbliebenen die  

10 Gaedke, Jürgen/Diefenbach, Joachim: Handbuch des 

Friedhofs- und Bestattungsrechts, Köln 2010, S. 56, Rdn. 14 ff.

11 Ebd., S. 57 Rdn. 15 . Vergleiche auch: Ebd. S. 209, Rdn. 55.

den Grabstätten erfolgt jeweils durch ent-
sprechende Einzelentscheidungen der zu-
ständigen Denkmalschutzbehörden. Die 
Gemeinden übernehmen in diesem Fall im  
Einvernehmen mit den für die Denkmal-
pflege zuständigen staatlichen Stellen den 
Denkmalschutz für einzelne Grabmale. 
Auf Grund ihrer besonderen Geschichte 
sind die wenigen in Deutschland existie- 
renden Grabstellen holocaustüberlebender  
Sinti und Roma ohne Frage historisch er-
haltenswerte Anlagen, die unter Gesichts-
punkten des Denkmalschutzes erhalten 
werden können. In Hessen wird der Erhalt  
der Grabstätten NS-verfolgter Sinti und 

↑ Grabstätte Ricky Adler in Frankfurt

Eine schlichte in den Boden eingelassene Grabplatte erinnert 

an den verdienten Frankfurter Bürger Herbert Ricky Adler.  

Die Angehörigen streben die Umbettung der Urne in die 

Familiengrabstätte an.
© Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Familiengräber nicht weiter pflegen können,  
Hinzubestattungen nicht mehr möglich 
sind und Veränderungen an der Grabstätte  
(etwa mit Erinnerungstafeln, Kreuzen, Figu- 
ren oder Grabsteininschriften) untersagt 
werden. Eine solche Vorgehensweise wäre 
nicht geeignet und würde dem besonderen  
Zweck des Schutzes der Gräber als Familien - 
gedächtnisstätten nicht gerecht.
Eine weitere Schwierigkeit kann darin be- 
stehen, dass nach den verschiedenen Denk- 
malschutzbestimmungen der Länder auch 
unterschiedliche Entscheidungskriterien  
zur Unterschutzstellung existieren, die dazu  
führen, dass von Bundesland zu Bundes- 
land (bei zum Teil gleichgelagerten Fällen)  
unterschiedlich entschieden wird. Eine bun- 
desweite Regelung zum Erhalt der Grabstät- 
ten über den Denkmalschutz würde daher 
voraussetzen, dass die Denkmalschutzge-
setze vereinheitlicht und mit einer gesetz-
lichen Bestimmung versehen werden, die 
den besonderen Schutz als Familiengedächt- 
nisstätten sicherstellt.
Im Folgenden sollen exemplarisch vier Fäl-
le einer erfolgreichen denkmalschutzrecht-
lichen Überprüfung vorgestellt werden.
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 5.3.2 Kaiserslautern

In Rheinland-Pfalz wurde die Familiengruft der Musiker-Familie Franz 
auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern von der Stadt am 01.11.2002 unter  
Denkmalschutz gestellt. In der Begründung des Denkmalschutzbeauftrag- 
ten der Stadt heißt es, dass das Grab es verdiene, „als Gedenkstätte der in 
der NS-Zeit verfolgten Sinti und Roma unbedingt erhalten zu werden“.

↘ Sinti-Kapelle in Osendorf 

Die Stadt Halle bereitet derzeit die denkmalgerechte  

Sanierung der Kapelle vor. 

© LDA Sachsen-Anhalt/ Sabine Meinel

In der Gruft der Musikerfamilie Franz 

wurden die Holocaustüberlebenden 

Berta Franz, deren Söhne Emil und 

Rankali und die Töchter Patschka und  

Fitzela beigesetzt. An den Vater Robert  

Franz und zwei der Söhne, die den 

Holocaust nicht überlebt haben, wird 

auf dem Grab mit einer Gedenktafel 

erinnert. Albert und Paul Franz, die 

beiden ältesten Söhne des Ehepaares 

Berta und Robert und beide Teilnehmer  

des Ersten Weltkrieges, wurden 1936 

auf Grund ihrer Minderheitenzugehö- 

rig keit durch die Gestapo verhaftet  

und nach Auschwitz deportiert, wo sie 

erschossen wurden. Den übrigen 

Familienmitgliedern gelang die Flucht, 

zuerst nach Polen, wo der Vater Robert  

Franz verstarb, dann über Tschechien 

nach Jugoslawien und schließlich 

von dort nach Italien, wo sie in den 

Tiroler Bergen den Zweiten Weltkrieg 

unter großen Gefahren überlebten. 

Drei Jahre nach Kriegsende zog die 

Mutter mit ihren Kindern zurück nach 

Deutschland in der Hoffnung, die 

Söhne wiederzufinden. Dort erfuhr sie 

von ihrem Tod. 
© Emran Elmazi

 5.3.1 Halle

Die Stadt Halle stellte im Jahr 1998 eine steinerne Sinti-Kapelle unter 
Denkmalschutz, die im Jahre 1915 auf dem zwischenzeitlich aufgelassenen  
Friedhof Osendorf errichtet wurde. An der Stirnseite des Mausoleums 
erinnert eine Inschrift mit Geburts- und Sterbedaten an die NS-Verfolgten  
Paul und Wilhelm Ernst und Rudolf Wesel, deren Urnen in den Jahren 
1937 bzw. 1946 in der Kapelle beigesetzt wurden. Bei der Kapelle handelt 
es sich nach Auskunft des Landesamtes für Denkmalpflege um das einzi-
ge bekannte von deutschen Sinti erbaute Gebäude in Mitteldeutschland. 
In der denkmalschutzrechtlichen Begründung wird betont, dass das Bau-
werk „aus geschichtlichen Gründen“ erhaltenswert sei.

↑ Gruft der Musikerfamilie Franz in Kaiserslautern
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↘ Gedenkstein auf der Familien-
gedächtnisstätte Franz

Unter dem Gedenkstein zum Andenken  

an den in Auschwitz erschossenen  

Albert Franz der in Stein gemeißelte 

Satz: „Ermordet in Auschwitz“.
 

© Emran Elmazi

← Gedenkstein auf der Familien-
gedächtnisstätte Franz

Gedenkstein zum Andenken an den  

in Auschwitz erschossenen Paul Franz.  

Über dem Namen findet sich eine in 

Stein gemeißelte Geige – das Musik- 

instrument, das Paul Franz spielte. 

Darunter der Schriftzug „Ermordet  

in Auschwitz“.
© Emran Elmazi

 5.3.3 Stuttgart

In Stuttgart wurde das Grab des Holocaustüberlebenden Gabriel Reinhardt  
auf Initiative der Stadt im Jahre 2009 in die Liste der erhaltenswerten 
Gräber aufgenommen. Begründet wurde die Entscheidung mit der sehr 
schönen Gestaltung der Grabstätte und dem Personenbezug in Form einer  
Geige auf dem Holzgrabmal.

Seit mehreren Jahren setzt sich der Zentralrat darüber hinaus für den Erhalt 
des Grabes des Holocaustüberlebenden Johann Kaufmann ein, der ebenfalls 
in Stuttgart bestattet ist, und bei dessen Grabstelle nach Überzeugung des 
Zentralrats die gleichen Voraussetzungen zur Unterschutzstellung gegeben  
sind wie bei der Grabstätte Reinhardt. Das Staatsministerium Baden-Würt- 
temberg unterstützte in einem Schreiben an die Stadt Stuttgart ausdrück-
lich die Aufnahme der Grabstätte Kaufmann in die Liste der erhaltenswerten  
Gräber. Eine Entscheidung in der Sache steht jedoch noch aus.

→ Grab des Holocaustüberlebenden  
Gabriel Reinhardt in Stuttgart

 

© Landeshauptstadt Stuttgart
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Der Musiker Johann Kaufmann wurde 

unter den Nationalsozialisten in einem 

Konzentrationslager im Schwarzwald 

inhaftiert und musste schwerste 

Zwangsarbeit leisten. Die auf dem Grab- 

stein eingravierte Geige verweist auf  

← Gedenktafel auf der Grabstätte 
Kaufmann in Stuttgart

Mit einer separat angebrachten 

Gedenktafel erinnert die Witwe des 

Verstorbenen an das Verfolgungs-

schicksal ihres Mannes und weiterer 

Familienangehöriger.
© Jara Kehl

 5.3.4 Burladingen 

Am 17. Oktober 2012 wurde im Rahmen einer würdigen Feier und mit der  
Anbringung einer Gedenktafel die Grabstätte der Familie Reinhard auf dem  
Friedhof der Stadt Burladingen/Zollernalbkreis in Baden-Württemberg 
durch das Regierungspräsidium Tübingen unter Denkmalschutz gestellt. 
Die Ruhestätte Reinhard sollte im Mai 2010 auf Grund abgelaufener Nut- 
zungsrechte (Ruhezeiten) abgeräumt werden. Obgleich die Familie aus-
drücklich den Erhalt des Grabes wünschte, leitete die Stadtverwaltung 
ein Zwangsverfahren zur Räumung der Grabstätte ein, gegen das sich der  
Zentralrat auf Bitten der Familie vor dem Verwaltungsgericht Sigmarin-
gen zur Wehr setzte. Als das baden-württembergische Staatsministerium 
eingeschaltet wurde, konnte die Räumung der Grabstätte erfolgreich ab-
gewendet werden. 

↑ Feier anlässlich der Unterschutzstellung der  
Grabstätte Reinhard in Burladingen

An der Feier nahmen der Vorsitzende des Zentralrats,  

Romani Rose, die stellvertretende Regierungspräsidentin 

aus Tübingen, Grit Puchan, sowie zahlreiche Angehörige  

und Gäste und Vertreter der Presse und des Fernsehens teil.

© Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

den Beruf des Verstorbenen. Eingelas-

sen in den Grabstein und geschützt 

durch ein kleines Gitter findet sich zu- 

dem eine handgeschnitzte Marienstatue.

© Jara Kehl

↗ Grabstätte Johann Kaufmann in Stuttgart
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6
Grundsätzliche 

Anforderungen an eine 
verbindliche Regelung  

 

Auf der Grabstätte wird mit einer 

Erinnerungstafel an das Verfolgungs-

schicksal der dort Bestatteten mit 

folgenden Worten gedacht: „Die hier 

bestatteten Mitglieder der Familie 

Reinhard wurden im Zuge der national- 

sozialistischen Völkermordverbrechen 

In dem Grab sind die Holocaustüberlebenden Kreszentia und Adolf Rein-
hard und zwei ihrer Kinder, Georg und Martina Reinhard, bestattet. In der  
Grabstätte befindet sich außerdem die Urne mit der Asche des im Kon-
zentrationslager Natzweiler bei Straßburg ermordeten Joseph Reinhard, 
dem ältesten Sohn von Adolf und Kreszentia. Joseph Reinhard war einer 
von vielen Angehörigen der Minderheit, die in den Konzentrationslagern  
Opfer medizinischer Menschenversuche wurden und an deren Folgen  
verstarben. Seine Frau Elise und die beiden gemeinsamen Kinder wurden  
im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Die Grab- 
stätte wurde vom Land Baden-Württemberg „aufgrund ihrer geschicht-
lichen Bedeutung“ unter Denkmalschutz gestellt und „soll dauerhaft auf 
das Verfolgungsschicksal der Familie, aber darüber hinaus auf die Ver-
brechen der NS-Diktatur an den Sinti und Roma“ erinnern.12 

verfolgt. In dem Grab befindet sich  

die Urne von Josef Reinhard. Er wurde 

1944 im KZ Natzweiler ermordet. 

Seine Frau Elise und die beiden Kinder 

starben in Auschwitz-Birkenau. Für sie 

gibt es keine Grabstätte.“  

© Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

↑ Familiengrabstätte Reinhard in Burladingen

12 Pressemitteilung des Regierungs-

präsidiums Tübingen vom 15.10.2012
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Im Folgenden sollen die grundsätzlichen Anforderungen skizziert werden,  
denen bei der Ausgestaltung einer Regelung zum Erhalt der Grabstätten 
Rechnung getragen werden sollte: 

 6.1 Unbefristetes Ruherecht

Bund, Länder und Kommunen verpflichten sich grundsätzlich, die Grab- 
stät ten der deutschen Sinti und Roma, die Opfer der nationalsozialistischen  
Verfolgungsmaßnahmen geworden sind, als Familiengedächtnisstätten 
anzuerkennen und dauerhaft zu erhalten. Den Grabstätten soll nach Ablauf  
der regulären Ruhezeiten auf Antrag der Angehörigen ein ewiges Ruhe- 
recht eingeräumt werden. In den Fällen, in denen keine Angehörigen mehr  
vorhanden sind, sollen die Kommunen diese Gräber erhalten, bzw. soll  
die Antragstellung auch durch Opferverbände möglich sein. Insbesondere  
muss sichergestellt werden, dass in Fällen, in denen Friedhofsordnungen 
nach bestimmten Zeitabläufen keinerlei Verlängerungen für Ruhezeiten 
zulassen (Reihengräber), Gräber nicht beseitigt werden. 
Das unbefristete Ruherecht muss nach Ablauf der Ruhezeiten grundsätz-
lich auch in dem Falle gelten, wenn in Familiengräbern oder -gruften neben  
den NS-Verfolgten auch nicht verfolgte Familienangehörige beerdigt sind  
oder beerdigt werden sollen. Auf Grund der gegebenen kulturellen Tradi-
tionen werden von den Familien der deutschen Sinti und Roma Familien- 
angehörige überwiegend zusammen bestattet. Dieser Tradition ist durch 
die Erfahrung des Holocaust ein neuer Stellenwert zugewachsen, der die 
Identität der Minderheit nachhaltig prägt.

 6.2 Gebühren

Den Angehörigen sollen nach Ablauf der regulären Ruhezeiten keine 
Kosten mehr für die Grabverlängerung entstehen. 

 6.3 Hinzubestattung

Bei den vorhandenen Gräbern soll auch nach Unterschutzstellung auf 
Wunsch der Angehörigen eine Hinzubestattung möglich sein. Die Nut-
zungsgebühr soll bei Hinzubestattungen anteilig nur für die zuletzt be-
stattete Person erhoben werden, d.h., bei einer Beilegung in mehrstellige 
Grabstellen und der dann nötig werdenden Grabverlängerung sollen für 
bereits in einer Grabstätte bestattete Personen, die NS-Verfolgte waren, 
keine weiteren Gebühren anfallen. 

 6.4 Pflege und Gestaltung der Grabstellen

Die Pflege und individuelle Gestaltung der Grabstätten ist für die deut-
schen Sinti und Roma ein zentraler Aspekt ihrer kulturellen Identität und  
ein Ausdruck der würdigen Erinnerung an ihre Toten. Ihr kommt eine 
große emotionale Bedeutung zu. Die Pflege der Grabstellen wird daher in 
der Regel von den Angehörigen selbst geleistet und soll den Familien in 
jedem Fall auch nach Unterschutzstellung der Gräber weiter ermöglicht 
werden. Nur wenn Angehörige die Pflege geschützter Gräber nicht mehr 
leisten können, soll diese durch die Kommunen übernommen werden. 

 6.5 Instandhaltung

Nach Unterschutzstellung der Grabstellen soll deren Erhalt durch die 
Kommunen sichergestellt werden.

 6.6 Bestattung in Gruften

Vor dem Hintergrund der Verfolgungsmaßnahmen und des Völkermordes  
an den Sinti und Roma mögen die Friedhofsträger Rücksicht auf die be-
sonderen Belange der betroffenen Familien nehmen, insbesondere im 
Hinblick auf die Zulassung der Bestattung in Gruften.

 6.7 Umbettungen 

Kann eine Grabstätte zum Beispiel durch Liegenschaftsveränderungen 
nur durch deren Umbettung erhalten werden, soll dies durch die Kom-
munen sichergestellt und dafür die Kosten übernommen werden. 

 6.8 Anbringung von Erinnerungstafeln

Den Familien sollte auf Wunsch gestattet werden, an den betreffenden 
Grabstellen eine Tafel anzubringen, die an das Verfolgungsschicksal der 
dort bestatteten Angehörigen erinnert. Auch die Gemeinden sollen nach 
Absprache mit den Angehörigen die Möglichkeit haben, auf dem Friedhof  
mit entsprechenden Hinweistafeln auf die als Familiengedächtnisstätten 
und öffentliche Lernorte ausgewiesenen Grabstätten zu verweisen. 
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7
Feststellung der 

Verfolgteneigenschaft  
 

↖ Grabstätte Lehmann in Bayern

Ritta Lehmann überlebte das Konzen- 

trations- und Vernichtungslager 

Auschwitz-Birkenau. Auf dem Grab 

wird in charakteristischer Weise  

mit einem Medaillon an den Verstor-

benen und seine Frau erinnert.  

© Verband Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Bayern e.V.
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8
Anhänge  

 

Das Kriterium für die Gewährung eines ewigen Grabrechts ist das durch 
die Entschädigungsbehörden (oder durch andere amtliche Dokumente)  
belegte Schicksal der Bestatteten als Verfolgte des Nazi-Regimes. Der  
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat in allen aktuellen Fällen, in de- 
nen Grabrechte abgelaufen waren, gegenüber den verschiedenen Fried-
hofsträgern das Verfolgungsschicksal der dort beerdigten Personen im 
Nationalsozialismus nachweisen können. Das gilt nach Einschätzung 
des Zentralrats für fast alle in Frage kommenden Grabstätten, denn die 
Schicksale der Betroffenen sind in Akten und Dokumenten vor allem der 
Entschädigungsbehörden vielfach dokumentiert. Nur in Ausnahmefällen  
kann die Verfolgung nicht mehr durch amtliche Dokumente nachgewie-
sen werden. In diesen Fällen wird das Verfolgungsschicksal durch Zeu-
genaussagen bestätigt.
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 8.1 Appell des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma 

66



68 69

 8.2 Unterstützende Erklärungen und Stellungnahmen
 8.2.1 Position der Bundesregierung 
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 8.2.3 Position der kommunalen Spitzenverbände  8.2.4 Unterstützung durch nationale und  
  internationale Verfolgtenorganisationen
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 8.3 Mediale Berichterstattung zum Thema

In Burladingen ist gestern in ei-
ner Feier das Grab der Sinti-Fa-
milie Reinhardt, die dem Holo-
caust zum Opfer gefallen war,
unter Denkmalschutz gestellt
worden. Rathausvertreter lie-
ßen sich dabei nicht blicken.

RAIMUND WEIBLE

Burladingen. Josef Reinhardt war ei-
ner der vielen Sinti und Roma, die
Opfer medizinischer Experimente
von NS-Ärzten wurden. Die Medizi-
ner infizierten den Mann aus Burla-
dingen (heute Zollernalbkreis) 1944
im Nebenlager Kochem des Konzen-
trationslagers Natzweiler (Elsaß)
mit Fleckfieber und setzten den
Häftling Gasversuchen aus. Dort
starb er am 31. August 1944 31-jäh-
rig unter Qualen. Seine Hinterblie-
benen erhielten die Urne mit der
Asche des Toten und bestatteten sie
in ihrem Familiengrab auf dem
Stadtfriedhof von Burladingen.

Dieses Grab sollte wegen des Ab-
laufs der Ruhezeit des zuletzt ver-
storbenen Familienmitglieds abge-
räumt werden. Bereits vor drei Jah-
ren hatte die Stadtverwaltung das
Grab einer Sinti-Frau aufgehoben.
Sie hatte die Lagerhaft in Auschwitz
überlebt, jedoch ihr Kind verloren.

Im aktuellen Fall Reinhardt leite-
te die Stadtverwaltung ein Zwangs-
verfahren ein, gegen das sich die
Hinterbliebenen vor dem Verwal-
tungsgericht Sigmaringen zur Wehr

setzten. Erst als der Zentralrat Deut-
scher Sinti und Roma das baden-
württembergische Staatsministe-
rium einschaltete, wurde die Räu-
mung abgewendet.

Das Regierungspräsidium Tübin-
gen stellte das Grab unter Denkmal-
schutz. Gestern segnete der katholi-
sche Pfarrer Konrad Bueb die Grab-
stätte im Beisein des Zentralratsvor-
sitzenden Romani Rose und der Tü-
binger Regierungsvizepräsidentin
Grit Puchan. An der Feier nahm
kein Vertreter der Kommune teil,
was Befremden auslöste. Die Groß-

nichte Josef Reinhardts, Maria Win-
ter-Jordan, zeigte sich bestürzt. „Un-
fassbar“ sei das, sagte sie. Von Bür-
germeister Harry Ebert war keine
Stellungnahme zu erhalten.

Der Zentralrat setzt sich seit lan-
gem dafür ein, dass die Gräber der
NS-verfolgten Sinti und Roma auf
Dauer erhalten werden. Diese Grab-
stätten seien für die Familien, aber
auch für das Gedenken an die Opfer
des Holocausts, für die es keine
Grabstätten gibt, von großer Bedeu-
tung. Die baden-württembergische
Regierung unterstützt dieses Anlie-

gen. Zusammen mit drei anderen
Bundesländern hat das Land ver-
gangenen Donnerstag im Bundes-
rat einen Entschließungsantrag ein-
gebracht, um eine bundesweite Re-
gelung für den dauerhaften Erhalt
der Gräber von Opfern nationalso-
zialistischer Verfolgung zu errei-
chen. Der Antrag wurde im Bundes-
rat einstimmig angenommen.

Am 24. Oktober wird in Berlin das
Denkmal enthüllt, das an die Sinti
und Roma erinnert, die Opfer des
Holocausts geworden sind. 500 000
Sinti und Roma wurden aus rassen-
ideologischen Gründen ermordet.
Rose wertet das Denkmal auch als
Signal an die Diplomaten von Län-
dern, in denen diese Volksgruppe
wieder verfolgt werde.

An das Grab der Reinhardts an
der südwestlichen Ecke des Burla-
dinger Friedhofs wurde eine Tafel
angebracht, welche das Schicksal
der Familie beschreibt. Rose zu-
folge soll das Grab in Burladingen
kein Anklageort, sondern ein
Gedenkort sein. „Ich bin sicher“,
sagte er, „dass die Burladinger Bür-
ger dieses Grab annehmen.“

Das Grab erinnert auch an Rein-
hardts Frau Elise und seine beiden
Kinder, die in Auschwitz ermordet
worden sind. Die Familie war im
März 1943 in Burladingen verhaftet
und nach Auschwitz deportiert wor-
den. Für Frau und Kinder gibt es
keine Begräbnisstätte. Grit Puchan
sagte, die Gedenkstätte sei nicht
nur für die Familie wichtig, sondern
auch im öffentlichen Interesse.

Bestürzung und Befremden über Abwesenheit der Stadtverwaltung: Feierstunde
vor dem Grab der Sinti-Familie Reinhardt in Burladingen.  Foto: Klaus Franke

Ein Grab als Ort der Erinnerung
Sinti-Ruhestätte unter Denkmalschutz – Burladinger Stadtverwaltung bleibt der Feier fern

Quelle: Südwest Presse vom 18.10.2012 

Quelle: Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung (Artikel erschienen am 07.09.2013)
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Ganz normale Gräber, aber nicht für die Minderheit: Sinti und Roma wollen die Grabstätten von Holocaust-Überlebenden – wie hier in Heidelberg – in staatliche Obhut geben. Foto: Sgries

„Unsere Gräber sind die letzten Spuren“
Sinti und Roma wollen Ruhestätten von Holocaust-Überlebenden als „nationale Gedenkstätten“ bewahren – Politik ringt noch um Lösung

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Es wirkt herzlos, doch es ist
Friedhofsalltag, dass Gräber „ablaufen“,
nach einer gewissen Zeit geräumt wer-
den, wenn sich niemand mehr kümmert,
niemand mehr zahlt. Es bleibt eine leere
Rasenfläche am Wegrand, ohne Stein,
ohne Inschrift. Romani Rose, Vorsitzen-
der des Zentralrats Deutscher Sinti und
Roma, mag das nicht mehr hinnehmen.
Nicht für Gräber von Angehörigen sei-
ner Minderheiten, die unter den Nazis
verfolgt wurden. Ein geräumtes Grab ist
für ihn ein Zeichen von Geschichtsver-
gessenheit. Dagegen will er vorgehen –
und ist einig mit vielen Landesregie-
rungen, auch der baden-württembergi-
schen. Kämpfen muss er dennoch.

„Unsere Gräber“, sagt Rose, „sind die
letzten Spuren derer, die die Schrecken
des Holocausts überlebt haben. Von den
übrigen 500 000 gibt es gar nichts mehr.“
Deswegen setzt er sich dafür ein, dass
Grabstätten von Sinti und Roma, die die
Verfolgung überlebt haben, vom Staat
geschützt und erhalten werden. „Als na-
tionale Gedenkstätten“, sagt er bei ei-
nem Rundgang über den Heidelberger
Bergfriedhof.

Allein im Südwesten gibt es laut In-
nenministerium insgesamt rund 58 700
Einzelgräber, die durch das sogenannte
„Gräbergesetz“ geschützt werden. Mit
staatlichenMittelnwirdderUnterhaltder
Gräber der Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft bestritten, sie bleiben
dauerhaft erhalten – eine Lösung, die sich
auch die Sinti und Roma wünschen. Bun-

desweit geht es dabei laut Ministerium um
2500 Grabstätten, in Baden-Württem-
berg um rund 270.

Reinhold Lagrene ist auf dem Berg-
friedhof dabei. Seine Schwiegermutter
liegt hier begraben, Onkel und Tanten,
Cousins und Cousinen. „Der größte Teil
meiner Familie liegt aber in Auschwitz
und den Lagern“, sagt er. Es ist ein wich-
tiges Argument für das Anliegen der Min-

derheit. Die Gräber der wenigen, die zu-
rückkehrten, sind umfassende Erinne-
rungsorte für die Familien, Mahnmale für
die Schrecken des Dritten Reiches. „Das
unterscheidet unser Anliegen von denen
anderer Opfergruppen“, meint Rose, „es
wurden wirklich ganze Familien umge-
bracht.“ Ähnlich erging es jüdischen Fa-
milien – doch deren Friedhöfe haben so-

wieso Bestand, weil sie im Besitz der Ge-
meinden sind.

Wenn Lagrene und Rose die Sinti-
Gräber abschreiten, können sie viele
Schicksale aufzählen. Vom einstigen Sol-
daten berichten sie, der später noch er-
zählte, wie er in Dachau von den Aufse-
hern niedergeschlagen wurde. „Ein Zi-
geuner kann nicht Soldat in der Wehr-
macht gewesen sein“, hätten sie ihn be-

schimpft. Sie wissen von Zwangs-
sterilisationen. Von Familien, die
auseinandergerissen wurden. Von
Kindern, die sich im Ghetto ken-
nenlernten, überlebten, heirate-
ten. Noch gibt es diejenigen, die die
Geschichten erzählen. „Ich weiß
aber nicht, was da in der nächsten
Generation draus wird“, sagt Lag-
rene – und meint die Erinnerung
und die Gräber.

Ansätze gibt es. Das Land Ba-
den-Württemberg hat im Dezember
2013 einen Staatsvertrag mit den
SintiundRomageschlossen.AlsZiel
wird darin auch „die Sicherstellung
von Erhalt und Pflege der Grab-
stätten von Sinti und Roma, die der
NS-Verfolgung ausgesetzt waren“
(Art. 1, 2) definiert. Ein richtiger

Ansatz, so Rose, aber „es fehlt die konkrete
Ausgestaltung“. Eine bundesweite gesetz-
liche Regelung wird gefordert. Eine ge-
meinsame Bundesratsinitiative aller Lan-
desregierungen lag dazu schon 2012 vor.

Doch die Bundesregierung lehnte die-
se – via Bundesfamilienministerium, da-
mals unter Kristina Schröder (CDU) – bei
„großem Verständnis für das Anliegen“

ab. Es gebe grundsätzliche Bedenken,
man fürchtete Vorwürfe anderer Grup-
pen bei einem „neuen und juristisch we-
nig präzisen Opferbegriff“. Die Schluss-
folgerung damals: „Wir sollten an der bis-
herigen Opferdefinition des Gräber-
rechts festhalten.“ Eine Begründung, bei
der das Ministerium auch unter neuer
Leitung bleibt. Auf Anfrage ergänzt man:
„Das Gräberrecht ist Sache der Länder
und demnach ist der Graberhalt im je-
weiligen Landesrecht zu regeln.“

Hoffen auf das Land? Wolfgang Drex-
ler, SPD-Vizepräsident des Landtags,
nennt die Bundesregierung „unsensi-
bel“, macht aber Hoffnung. „Die Lan-
desregierung will weiterhin eine gene-
relle gesetzliche Regelung“, beteuert er.
Er setzt, wie die Sinti und Roma, wie das
Staatsministerium, auf den neuen Rat für
die Angelegenheiten der Minderheit, der
Ende Juli zu einer ersten Sitzung zu-
sammenkommt. „Die Gräberfrage wird
eines der ersten Themen, die behandelt
werden“, sagt Drexler. „Wir arbeiten be-
reits an einer gemeinsamen Lösung“, er-
klärt das Staatsministerium.

Immerhin: Viele Friedhofsverwal-
tungen – auch die Heidelberger – haben
schon gehandelt, wie auch Sinti und Ro-
ma anerkennen. „Es geht um 20 Gräber
insgesamt“, erklärt etwa Norbert Hor-
nig, bei der Stadt Heidelberg zuständig
für die Friedhöfe, „das macht uns keinen
Kummer, aber für die Betroffenen ist es
wichtig“. Wo immer bekannt sei, dass es
um Grabstellen von NS-Opfern gehe,
blieben diese erhalten – „bis eine end-
gültige Entscheidung kommt“.

Am Grab der Schwiegermutter: Reinhold Lagrene (r.)
mit Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats
Deutscher Sinti und Roma. Foto: Philipp Rothe

Ex-Prostituierte
wurden zu

Sex gezwungen
Jobvermittler nutzte Position aus
Von Tatjana Bojic

Stuttgart. Sexuelle Anmache im Dienst-
zimmer einer Arbeitsagentur: Wer in
Stuttgart als Prostituierte einen Aus-
stieg aus dem Milieu wagen wollte, kam
am 62-jährigen Mitarbeiter der örtlichen
Jobvermittlung nicht vorbei und war ihm
dann sexuell ausgeliefert. Jedenfalls er-
ging es zwei 44 Jahre und 55 Jahre alten
Frauen so, die mit ihm Möglichkeiten ei-
nes Jobwechsels austarieren wollten.

Der 62-Jährige begrapschte sie, woll-
te Oralverkehr, masturbierte vor ihnen
und belästigte sie telefonisch auch nach
Feierabend. „Fick mit mir“ und „Hol mir
einen runter“ soll er den Frauen dreist an-
geboten haben.

Im Oktober muss er sich wegen se-
xueller Nötigung und Bestechlichkeit vor
dem Amtsgericht verantworten. Ihm dro-
hen zwischen einem Jahr und zehn Jahre
Haft. „Es ist ein Einzelfall“, sagt die
Sprecherin der Stuttgarter Arbeits-
agentur und gibt sonst wie auch die Bun-
desagentur in Nürnberg keinen Kom-
mentar zu den zwei Vorfällen von Okto-
ber 2012 und Oktober 2013 ab.

„Nein“, widerspricht Birte Rohles, bei
der Frauenrechtsorganisation Terre des

Femmes in Berlin zuständig für häusli-
che und sexualisierte Gewalt. „Das ist
kein Einzelfall. Laut einer Studie der eu-
ropäischen Grundrechteagentur ist jede
zweite Frau in ihrem Leben schon min-
destens einmal sexuell belästigt wor-
den.“ Prostituierte seien besonders ge-
fährdet, sexuell angemacht zu werden,
weil sie eher als Freiwild und leichte Beu-
te gelten, sagte Rohles. „Dass das wie im
Stuttgarter Fall in einer Behörde pas-
siert, ist eine spezielle Form von Aus-
nutzung eines Abhängigkeitsverhältnis-
ses und spiegelt die Machtverhältnisse
wider.“ Denn: Sexuelle Belästigung pas-
siere in der Regel von „oben nach un-
ten“. „Das heißt, ein Chef belästigt seine
Angestellte oder eben ein Arbeitsver-
mittler seine Klientin.“

Im Stuttgarter Sozialministerium
fragt man sich, wie es sein könne, dass
ein solcher Fall über eine so lange Zeit
völlig unbemerkt bleiben konnte. „Das
muss aufgeklärt werden“, sagte ein Spre-
cher. Rohles spricht hierbei von „Tabu-
isierung.“ „Die Behörde hätte gleich nach
dem ersten Vorfall handeln müssen, auch
um weitere Fälle zu verhindern.“

Frauenrechtsorganisation:
„Das ist kein Einzelfall“

Ein Sieg für Pöbler – oder für die Meinungsfreiheit?
Wer Bewertungen im Internet verfasst, darf anonym bleiben – BGH gibt Online-Portal Recht – Arzt hatte wegen Kommentaren geklagt

Von Peter Zschunke

Karlsruhe. Ehrliche Empörung bewegte
den Hausarzt aus Schwäbisch Gmünd:
„Es darf nicht sein, dass jemand derar-
tige Vorwürfe erhebt, ohne seine Identi-
tät preiszugeben.“ Jemand hatte auf dem
hessischen Bewertungsportal Sanego
unwahre Kritik über den Arzt verbreitet.
Der wollte gegen den anonymen Stö-
renfried vorgehen. Doch er muss eine
Niederlage einstecken. Der Bundesge-
richtshof in Karlsruhe gab am Dienstag
dem Internetdienst Sanego aus Dreieich
(Kreis Offenbach) Recht. Das Bewer-
tungsportal muss dem Mediziner nicht
den Namen und die Anschrift des Nut-
zers geben, dessen Kommentar den Arzt
so empört hat.

Patientenakten seien in den Behand-
lungsräumen in Wäschekörben gelagert
worden. Es gebe lange Wartezeiten. Fol-

getermine seien nicht zeitnah möglich.
Und der Arzt habe eine Schilddrüsen-
überfunktion nicht erkannt. So äußerte
sich der anonyme Sanego-Nutzer im No-
vember 2011. Nach einer Beschwerde

nahm Sanego den Kommentar vom Netz
– aber im Juni 2012 stand es wieder so
auf der Seite, obwohl es sich nach rich-
terlichem Befund um unwahre Tatsa-
chenbehauptungen handelte.

Online-Foren sind voll von solchen
Behauptungen, nicht nur bei der Be-
wertung von Ärzten, Hotels oder Pro-
dukten, sondern auch in Diskussionsfo-
ren auf Medien-Webseiten. „In unserer
Praxis haben wir erhebliche Probleme mit
Beschimpfungen im Internet“, klagt der
Kölner Rechtsanwalt Dominik Eicke-
meier. „Ich hatte deswegen auf eine an-
dere Entscheidung gehofft.“

Der VI. Zivilsenat korrigierte mit sei-
ner Entscheidung das Oberlandesgericht
Stuttgart, das im vergangenen Jahr ei-
nen Auskunftsanspruch des Arztes be-
stätigt hatte. Denn das Telemediengesetz
von 2007, das Internetdiensten die Mög-
lichkeit der anonymen oder pseudony-

men Nutzung vorschreibt, sieht Aus-
nahmen für die Strafverfolgung vor. On-
line-Portale müssen dann die Nutzerda-
ten einem ermittelnden Staatsanwalt
übergeben.

Häufig reiche es bei einem abträgli-
chen Online-Kommentar aber nicht für
eine Strafanzeige wegen Beleidigung oder
übler Nachrede, erklärt Anwalt Eicke-
meier. Mit der BGH-Entscheidung wer-
de nun „eine Tür geöffnet, damit un-
wahre Tatsachenbehauptungen und ne-
gative Meinungsäußerungen verstärkt
verbreitet werden“.

Der Berliner Medienrechtsanwalt Jo-
hannes von Rüden begrüßt die Ent-
scheidung als Stärkung der anonymen
Meinungsäußerungsfreiheit im Internet:
„Viele trauen sich nur unter dem Schutz
der Anonymität, ihre Meinung öffentlich
kundzutun und sich so an der öffentli-
chen Meinungsbildung zu beteiligen.“

Lange Wartezeiten, schlechter Umgang mit
Patientendaten: Gegen diese Vorwürfe wollte
ein Arzt sich zur Wehr setzen. Foto: dpa

NACHRICHTEN

Stuttgart setzt auf Doppeldecker

Zwei rote Doppeldeckerbusse als
Cabrio – was im ersten Moment nach
London oder anderen europäischen
Metropolen klingt, ist bald in Stutt-
gart zu sehen (Foto: dpa). Als erste
Stadt Baden-Württembergs werden
hier ab Mittwoch Rundfahrten ange-
boten, bei denen die Fahrgäste jeder-
zeit ein- und aussteigen können.

Landesregierung will Bienen retten
Die Landesregierung will dem Bie-
nensterben im Südwesten Einhalt ge-
bieten. „An vielen Orten ist die Zahl
der Bienen in den vergangenen Jahren
zurückgegangen.DerSchutzvonWild-
und Honigbienen ist daher eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe“, sagte
Naturschutzminister Alexander Bon-
de (Grüne). Deswegen unterstütze das
neue Förderprogramm eine ökologi-
sche Bewirtschaftung und den Erhalt
von Streuobstwiesen. „Dadurch wird
die Gefahr von Vergiftungen bei unse-
ren Honig- und Wildbienen reduziert.“

Länder wollen Fracking verhindern
Hessen, Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein wollen die Fra-
cking-Technologie über eine Ände-
rung des Bergrechts verhindern. Eine
entsprechende Bundesratsinitiative
wollen die Länder im Juli einbringen.
„Kaum jemand will Fracking, die
Bundesregierung hat ein Verbot an-
gekündigt, jetzt fordern wir ein, dass
dieses Verbot auch beschlossen wird“,
sagte Baden-Württembergs Umwelt-
minister Franz Untersteller.

66 000 Stellen blieben unbesetzt
Fachkräftemangel im Südwesten – Arbeitslosenzahl rückläufig

Stuttgart. (lsw) Die Arbeitslosigkeit ist im
Juni im Südwesten leicht zurückgegan-
gen. Trotzdem blieben noch viele Stellen
unbesetzt. „Arbeitslose profitieren nicht
ganz so stark, wie es der Beschäftigungs-
aufbau zulassen würde. Viele Fachkräf-
testellen können nicht besetzt werden,
weil die entsprechenden Qualifikationen
fehlen“, sagte ein Sprecher der Arbeits-
agentur am Dienstag. So blieben im ver-
gangenen Monat 66 000 Stellen unbesetzt
– rund 1000 mehr als im Vormonat.

Dennoch rutschte die Arbeitslosen-
quote unter den Mai-Wert um 0,1 Punkte
auf 3,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslo-
sen betrug nach Angaben der Regional-

direktion der Bundesagentur für Arbeit
224 545. Im Vergleich zum Vorjahres-
monat ist das ein Minus von 1,4 Prozent.

„Ich bin optimistisch, dass sich die
Beschäftigung im Südwesten angesichts
der sich belebenden Konjunktur weiter
gut entwickelt“, sagte Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid (SPD). „Trotz Be-
schäftigungsaufbau haben sich die
Chancen der Langzeitarbeitslosen kaum
verbessert“, beklagte hingegen der DGB-
Landesvorsitzende Nikolaus Landgraf.

Auch Arbeitsministerin Katrin Alt-
peter (SPD) äußerte sich besorgt ange-
sichts der Zahl von 72 000 Menschen, die
länger als ein Jahr keine Arbeit haben.

Ärzte-Sprachtests
kommen bundesweit

Stuttgart. (lsw) Landesgesundheitsamt
und Gesundheitsministerium befürwor-
ten, dass baden-württembergische Stan-
dards für die Sprachkompetenz auslän-
discher Ärzte jetzt bundesweit gelten sol-
len. „Ich halte das für absolut richtig und
wichtig“, sagte Johannes Schmalzl, Chef
des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Vergangene Woche hatten die Ge-
sundheitsminister bundeseinheitliche
Sprachtests nach dem Vorbild Baden-
Württembergs beschlossen. Im Südwes-
ten wird neben allgemeiner Sprach-
kenntnis auch die medizinische Fach-
sprache getestet, bevor der ausländische
Arzt eine Zulassung erhält.

Wasserwerfer-Einsatz:
Polizei überfordert

Stuttgart. (lsw) Die Polizei hat nach eige-
nen Angaben beim Einsatz gegen
Stuttgart 21-Gegner vor rund vier Jahren
auf sogenannte Zwangsmittel zurück-
greifen müssen. Ohne Wasserwerfer,
Pfefferspray und Schlagstöcke habe man
am sogenannten Schwarzen Donnerstag
nicht gegen „die schiere Masse“ an De-
monstranten im Schlossgarten bestehen
können, sagte einer der beiden wegen
fahrlässiger Körperverletzung angeklag-
ten Polizeiführer am Dienstag im Prozess.
Der Einsatz dieser Zwangsmittel sei ihnen
auch unmittelbar von der Einsatzleitung
um Stuttgarts damaligen Polizeichef
Siegfried Stumpf erlaubt worden.
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„Unsere Gräber sind die letzten Spuren“
Sinti und Roma wollen Ruhestätten von Holocaust-Überlebenden als „nationale Gedenkstätten“ bewahren – Politik ringt noch um Lösung

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Es wirkt herzlos, doch es ist
Friedhofsalltag, dass Gräber „ablaufen“,
nach einer gewissen Zeit geräumt wer-
den, wenn sich niemand mehr kümmert,
niemand mehr zahlt. Es bleibt eine leere
Rasenfläche am Wegrand, ohne Stein,
ohne Inschrift. Romani Rose, Vorsitzen-
der des Zentralrats Deutscher Sinti und
Roma, mag das nicht mehr hinnehmen.
Nicht für Gräber von Angehörigen sei-
ner Minderheiten, die unter den Nazis
verfolgt wurden. Ein geräumtes Grab ist
für ihn ein Zeichen von Geschichtsver-
gessenheit. Dagegen will er vorgehen –
und ist einig mit vielen Landesregie-
rungen, auch der baden-württembergi-
schen. Kämpfen muss er dennoch.

„Unsere Gräber“, sagt Rose, „sind die
letzten Spuren derer, die die Schrecken
des Holocausts überlebt haben. Von den
übrigen 500 000 gibt es gar nichts mehr.“
Deswegen setzt er sich dafür ein, dass
Grabstätten von Sinti und Roma, die die
Verfolgung überlebt haben, vom Staat
geschützt und erhalten werden. „Als na-
tionale Gedenkstätten“, sagt er bei ei-
nem Rundgang über den Heidelberger
Bergfriedhof.

Allein im Südwesten gibt es laut In-
nenministerium insgesamt rund 58 700
Einzelgräber, die durch das sogenannte
„Gräbergesetz“ geschützt werden. Mit
staatlichenMittelnwirdderUnterhaltder
Gräber der Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft bestritten, sie bleiben
dauerhaft erhalten – eine Lösung, die sich
auch die Sinti und Roma wünschen. Bun-

desweit geht es dabei laut Ministerium um
2500 Grabstätten, in Baden-Württem-
berg um rund 270.

Reinhold Lagrene ist auf dem Berg-
friedhof dabei. Seine Schwiegermutter
liegt hier begraben, Onkel und Tanten,
Cousins und Cousinen. „Der größte Teil
meiner Familie liegt aber in Auschwitz
und den Lagern“, sagt er. Es ist ein wich-
tiges Argument für das Anliegen der Min-

derheit. Die Gräber der wenigen, die zu-
rückkehrten, sind umfassende Erinne-
rungsorte für die Familien, Mahnmale für
die Schrecken des Dritten Reiches. „Das
unterscheidet unser Anliegen von denen
anderer Opfergruppen“, meint Rose, „es
wurden wirklich ganze Familien umge-
bracht.“ Ähnlich erging es jüdischen Fa-
milien – doch deren Friedhöfe haben so-

wieso Bestand, weil sie im Besitz der Ge-
meinden sind.

Wenn Lagrene und Rose die Sinti-
Gräber abschreiten, können sie viele
Schicksale aufzählen. Vom einstigen Sol-
daten berichten sie, der später noch er-
zählte, wie er in Dachau von den Aufse-
hern niedergeschlagen wurde. „Ein Zi-
geuner kann nicht Soldat in der Wehr-
macht gewesen sein“, hätten sie ihn be-

schimpft. Sie wissen von Zwangs-
sterilisationen. Von Familien, die
auseinandergerissen wurden. Von
Kindern, die sich im Ghetto ken-
nenlernten, überlebten, heirate-
ten. Noch gibt es diejenigen, die die
Geschichten erzählen. „Ich weiß
aber nicht, was da in der nächsten
Generation draus wird“, sagt Lag-
rene – und meint die Erinnerung
und die Gräber.

Ansätze gibt es. Das Land Ba-
den-Württemberg hat im Dezember
2013 einen Staatsvertrag mit den
SintiundRomageschlossen.AlsZiel
wird darin auch „die Sicherstellung
von Erhalt und Pflege der Grab-
stätten von Sinti und Roma, die der
NS-Verfolgung ausgesetzt waren“
(Art. 1, 2) definiert. Ein richtiger

Ansatz, so Rose, aber „es fehlt die konkrete
Ausgestaltung“. Eine bundesweite gesetz-
liche Regelung wird gefordert. Eine ge-
meinsame Bundesratsinitiative aller Lan-
desregierungen lag dazu schon 2012 vor.

Doch die Bundesregierung lehnte die-
se – via Bundesfamilienministerium, da-
mals unter Kristina Schröder (CDU) – bei
„großem Verständnis für das Anliegen“

ab. Es gebe grundsätzliche Bedenken,
man fürchtete Vorwürfe anderer Grup-
pen bei einem „neuen und juristisch we-
nig präzisen Opferbegriff“. Die Schluss-
folgerung damals: „Wir sollten an der bis-
herigen Opferdefinition des Gräber-
rechts festhalten.“ Eine Begründung, bei
der das Ministerium auch unter neuer
Leitung bleibt. Auf Anfrage ergänzt man:
„Das Gräberrecht ist Sache der Länder
und demnach ist der Graberhalt im je-
weiligen Landesrecht zu regeln.“

Hoffen auf das Land? Wolfgang Drex-
ler, SPD-Vizepräsident des Landtags,
nennt die Bundesregierung „unsensi-
bel“, macht aber Hoffnung. „Die Lan-
desregierung will weiterhin eine gene-
relle gesetzliche Regelung“, beteuert er.
Er setzt, wie die Sinti und Roma, wie das
Staatsministerium, auf den neuen Rat für
die Angelegenheiten der Minderheit, der
Ende Juli zu einer ersten Sitzung zu-
sammenkommt. „Die Gräberfrage wird
eines der ersten Themen, die behandelt
werden“, sagt Drexler. „Wir arbeiten be-
reits an einer gemeinsamen Lösung“, er-
klärt das Staatsministerium.

Immerhin: Viele Friedhofsverwal-
tungen – auch die Heidelberger – haben
schon gehandelt, wie auch Sinti und Ro-
ma anerkennen. „Es geht um 20 Gräber
insgesamt“, erklärt etwa Norbert Hor-
nig, bei der Stadt Heidelberg zuständig
für die Friedhöfe, „das macht uns keinen
Kummer, aber für die Betroffenen ist es
wichtig“. Wo immer bekannt sei, dass es
um Grabstellen von NS-Opfern gehe,
blieben diese erhalten – „bis eine end-
gültige Entscheidung kommt“.

Am Grab der Schwiegermutter: Reinhold Lagrene (r.)
mit Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats
Deutscher Sinti und Roma. Foto: Philipp Rothe

Ex-Prostituierte
wurden zu

Sex gezwungen
Jobvermittler nutzte Position aus
Von Tatjana Bojic

Stuttgart. Sexuelle Anmache im Dienst-
zimmer einer Arbeitsagentur: Wer in
Stuttgart als Prostituierte einen Aus-
stieg aus dem Milieu wagen wollte, kam
am 62-jährigen Mitarbeiter der örtlichen
Jobvermittlung nicht vorbei und war ihm
dann sexuell ausgeliefert. Jedenfalls er-
ging es zwei 44 Jahre und 55 Jahre alten
Frauen so, die mit ihm Möglichkeiten ei-
nes Jobwechsels austarieren wollten.

Der 62-Jährige begrapschte sie, woll-
te Oralverkehr, masturbierte vor ihnen
und belästigte sie telefonisch auch nach
Feierabend. „Fick mit mir“ und „Hol mir
einen runter“ soll er den Frauen dreist an-
geboten haben.

Im Oktober muss er sich wegen se-
xueller Nötigung und Bestechlichkeit vor
dem Amtsgericht verantworten. Ihm dro-
hen zwischen einem Jahr und zehn Jahre
Haft. „Es ist ein Einzelfall“, sagt die
Sprecherin der Stuttgarter Arbeits-
agentur und gibt sonst wie auch die Bun-
desagentur in Nürnberg keinen Kom-
mentar zu den zwei Vorfällen von Okto-
ber 2012 und Oktober 2013 ab.

„Nein“, widerspricht Birte Rohles, bei
der Frauenrechtsorganisation Terre des

Femmes in Berlin zuständig für häusli-
che und sexualisierte Gewalt. „Das ist
kein Einzelfall. Laut einer Studie der eu-
ropäischen Grundrechteagentur ist jede
zweite Frau in ihrem Leben schon min-
destens einmal sexuell belästigt wor-
den.“ Prostituierte seien besonders ge-
fährdet, sexuell angemacht zu werden,
weil sie eher als Freiwild und leichte Beu-
te gelten, sagte Rohles. „Dass das wie im
Stuttgarter Fall in einer Behörde pas-
siert, ist eine spezielle Form von Aus-
nutzung eines Abhängigkeitsverhältnis-
ses und spiegelt die Machtverhältnisse
wider.“ Denn: Sexuelle Belästigung pas-
siere in der Regel von „oben nach un-
ten“. „Das heißt, ein Chef belästigt seine
Angestellte oder eben ein Arbeitsver-
mittler seine Klientin.“

Im Stuttgarter Sozialministerium
fragt man sich, wie es sein könne, dass
ein solcher Fall über eine so lange Zeit
völlig unbemerkt bleiben konnte. „Das
muss aufgeklärt werden“, sagte ein Spre-
cher. Rohles spricht hierbei von „Tabu-
isierung.“ „Die Behörde hätte gleich nach
dem ersten Vorfall handeln müssen, auch
um weitere Fälle zu verhindern.“

Frauenrechtsorganisation:
„Das ist kein Einzelfall“

Ein Sieg für Pöbler – oder für die Meinungsfreiheit?
Wer Bewertungen im Internet verfasst, darf anonym bleiben – BGH gibt Online-Portal Recht – Arzt hatte wegen Kommentaren geklagt

Von Peter Zschunke

Karlsruhe. Ehrliche Empörung bewegte
den Hausarzt aus Schwäbisch Gmünd:
„Es darf nicht sein, dass jemand derar-
tige Vorwürfe erhebt, ohne seine Identi-
tät preiszugeben.“ Jemand hatte auf dem
hessischen Bewertungsportal Sanego
unwahre Kritik über den Arzt verbreitet.
Der wollte gegen den anonymen Stö-
renfried vorgehen. Doch er muss eine
Niederlage einstecken. Der Bundesge-
richtshof in Karlsruhe gab am Dienstag
dem Internetdienst Sanego aus Dreieich
(Kreis Offenbach) Recht. Das Bewer-
tungsportal muss dem Mediziner nicht
den Namen und die Anschrift des Nut-
zers geben, dessen Kommentar den Arzt
so empört hat.

Patientenakten seien in den Behand-
lungsräumen in Wäschekörben gelagert
worden. Es gebe lange Wartezeiten. Fol-

getermine seien nicht zeitnah möglich.
Und der Arzt habe eine Schilddrüsen-
überfunktion nicht erkannt. So äußerte
sich der anonyme Sanego-Nutzer im No-
vember 2011. Nach einer Beschwerde

nahm Sanego den Kommentar vom Netz
– aber im Juni 2012 stand es wieder so
auf der Seite, obwohl es sich nach rich-
terlichem Befund um unwahre Tatsa-
chenbehauptungen handelte.

Online-Foren sind voll von solchen
Behauptungen, nicht nur bei der Be-
wertung von Ärzten, Hotels oder Pro-
dukten, sondern auch in Diskussionsfo-
ren auf Medien-Webseiten. „In unserer
Praxis haben wir erhebliche Probleme mit
Beschimpfungen im Internet“, klagt der
Kölner Rechtsanwalt Dominik Eicke-
meier. „Ich hatte deswegen auf eine an-
dere Entscheidung gehofft.“

Der VI. Zivilsenat korrigierte mit sei-
ner Entscheidung das Oberlandesgericht
Stuttgart, das im vergangenen Jahr ei-
nen Auskunftsanspruch des Arztes be-
stätigt hatte. Denn das Telemediengesetz
von 2007, das Internetdiensten die Mög-
lichkeit der anonymen oder pseudony-

men Nutzung vorschreibt, sieht Aus-
nahmen für die Strafverfolgung vor. On-
line-Portale müssen dann die Nutzerda-
ten einem ermittelnden Staatsanwalt
übergeben.

Häufig reiche es bei einem abträgli-
chen Online-Kommentar aber nicht für
eine Strafanzeige wegen Beleidigung oder
übler Nachrede, erklärt Anwalt Eicke-
meier. Mit der BGH-Entscheidung wer-
de nun „eine Tür geöffnet, damit un-
wahre Tatsachenbehauptungen und ne-
gative Meinungsäußerungen verstärkt
verbreitet werden“.

Der Berliner Medienrechtsanwalt Jo-
hannes von Rüden begrüßt die Ent-
scheidung als Stärkung der anonymen
Meinungsäußerungsfreiheit im Internet:
„Viele trauen sich nur unter dem Schutz
der Anonymität, ihre Meinung öffentlich
kundzutun und sich so an der öffentli-
chen Meinungsbildung zu beteiligen.“

Lange Wartezeiten, schlechter Umgang mit
Patientendaten: Gegen diese Vorwürfe wollte
ein Arzt sich zur Wehr setzen. Foto: dpa
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Stuttgart setzt auf Doppeldecker

Zwei rote Doppeldeckerbusse als
Cabrio – was im ersten Moment nach
London oder anderen europäischen
Metropolen klingt, ist bald in Stutt-
gart zu sehen (Foto: dpa). Als erste
Stadt Baden-Württembergs werden
hier ab Mittwoch Rundfahrten ange-
boten, bei denen die Fahrgäste jeder-
zeit ein- und aussteigen können.

Landesregierung will Bienen retten
Die Landesregierung will dem Bie-
nensterben im Südwesten Einhalt ge-
bieten. „An vielen Orten ist die Zahl
der Bienen in den vergangenen Jahren
zurückgegangen.DerSchutzvonWild-
und Honigbienen ist daher eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe“, sagte
Naturschutzminister Alexander Bon-
de (Grüne). Deswegen unterstütze das
neue Förderprogramm eine ökologi-
sche Bewirtschaftung und den Erhalt
von Streuobstwiesen. „Dadurch wird
die Gefahr von Vergiftungen bei unse-
ren Honig- und Wildbienen reduziert.“

Länder wollen Fracking verhindern
Hessen, Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein wollen die Fra-
cking-Technologie über eine Ände-
rung des Bergrechts verhindern. Eine
entsprechende Bundesratsinitiative
wollen die Länder im Juli einbringen.
„Kaum jemand will Fracking, die
Bundesregierung hat ein Verbot an-
gekündigt, jetzt fordern wir ein, dass
dieses Verbot auch beschlossen wird“,
sagte Baden-Württembergs Umwelt-
minister Franz Untersteller.

66 000 Stellen blieben unbesetzt
Fachkräftemangel im Südwesten – Arbeitslosenzahl rückläufig

Stuttgart. (lsw) Die Arbeitslosigkeit ist im
Juni im Südwesten leicht zurückgegan-
gen. Trotzdem blieben noch viele Stellen
unbesetzt. „Arbeitslose profitieren nicht
ganz so stark, wie es der Beschäftigungs-
aufbau zulassen würde. Viele Fachkräf-
testellen können nicht besetzt werden,
weil die entsprechenden Qualifikationen
fehlen“, sagte ein Sprecher der Arbeits-
agentur am Dienstag. So blieben im ver-
gangenen Monat 66 000 Stellen unbesetzt
– rund 1000 mehr als im Vormonat.

Dennoch rutschte die Arbeitslosen-
quote unter den Mai-Wert um 0,1 Punkte
auf 3,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslo-
sen betrug nach Angaben der Regional-

direktion der Bundesagentur für Arbeit
224 545. Im Vergleich zum Vorjahres-
monat ist das ein Minus von 1,4 Prozent.

„Ich bin optimistisch, dass sich die
Beschäftigung im Südwesten angesichts
der sich belebenden Konjunktur weiter
gut entwickelt“, sagte Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid (SPD). „Trotz Be-
schäftigungsaufbau haben sich die
Chancen der Langzeitarbeitslosen kaum
verbessert“, beklagte hingegen der DGB-
Landesvorsitzende Nikolaus Landgraf.

Auch Arbeitsministerin Katrin Alt-
peter (SPD) äußerte sich besorgt ange-
sichts der Zahl von 72 000 Menschen, die
länger als ein Jahr keine Arbeit haben.

Ärzte-Sprachtests
kommen bundesweit

Stuttgart. (lsw) Landesgesundheitsamt
und Gesundheitsministerium befürwor-
ten, dass baden-württembergische Stan-
dards für die Sprachkompetenz auslän-
discher Ärzte jetzt bundesweit gelten sol-
len. „Ich halte das für absolut richtig und
wichtig“, sagte Johannes Schmalzl, Chef
des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Vergangene Woche hatten die Ge-
sundheitsminister bundeseinheitliche
Sprachtests nach dem Vorbild Baden-
Württembergs beschlossen. Im Südwes-
ten wird neben allgemeiner Sprach-
kenntnis auch die medizinische Fach-
sprache getestet, bevor der ausländische
Arzt eine Zulassung erhält.

Wasserwerfer-Einsatz:
Polizei überfordert

Stuttgart. (lsw) Die Polizei hat nach eige-
nen Angaben beim Einsatz gegen
Stuttgart 21-Gegner vor rund vier Jahren
auf sogenannte Zwangsmittel zurück-
greifen müssen. Ohne Wasserwerfer,
Pfefferspray und Schlagstöcke habe man
am sogenannten Schwarzen Donnerstag
nicht gegen „die schiere Masse“ an De-
monstranten im Schlossgarten bestehen
können, sagte einer der beiden wegen
fahrlässiger Körperverletzung angeklag-
ten Polizeiführer am Dienstag im Prozess.
Der Einsatz dieser Zwangsmittel sei ihnen
auch unmittelbar von der Einsatzleitung
um Stuttgarts damaligen Polizeichef
Siegfried Stumpf erlaubt worden.
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Sozialgericht: Verhandlungsvormittag bei der neunten Kammer mit sechs Fällen auf der Tagesordnung

Streit um Renten und Reha
Von unserer Mitarbeiterin
Waltraud Kirsch-Mayer

Hartz IV-Fälle dominieren nach wie
vor bei Sozialgerichten – nicht nur in
Mannheim. Daneben gibt es aber
vielfältige andere Streitigkeiten: bei-
spielsweise um Leistungen von Ren-
tenträgern oder Krankenkassen. Der
„MM“ verfolgte einen Sitzungsvor-
mittag der neunten Kammer.

8.30 Uhr im P 6-Domizil an den
Planken: Beim Verhandeln der ers-
ten Klage gilt es, sozialrechtliche Ge-
pflogenheiten der ehemaligen DDR
auszuleuchten. Die inzwischen hier
lebende Mutter eines erwachsenen
Sohnes möchte, dass die 1980 nach
der Geburt gewährte Lohnfortzah-
lung von insgesamt 4900 Ost-Mark
bei ihrer Altersrente berücksichtigt
wird. Richter Ulrich Krähe klärt auf,
dass in der DDR gewährtes Mütter-
geld aus einer Sozialkasse kam, die
keine Rentenabgaben leisten muss-
te. Der hauptamtliche Richter und
die beiden „Ehrenamtlichen“ wei-
sen die Klage ab. Der allein erschie-
nene Ehemann signalisiert, seine
Frau werde in die nächste Instanz
gehen.

Sehkraft verloren
Bei Streitigkeiten um Erwerbsmin-
derungsrenten blitzen oftmals
Schicksale auf – auch an diesem Vor-
mittag: Eine heute 34-Jährige erlitt
2011 bei einem Arbeitsunfall schwe-
re Augenverletzungen. Die junge
Frau, die seitdem von Verletztengeld
und einer kleinen Erwerbsminde-
rungsrente lebt, rutschte in eine tiefe
Depression, als sich bei OPs heraus-
stellte, dass die massive Sehbehin-
derung bleiben wird – ein Auge fast
blind, das andere zwölf Prozent Seh-
kraft. Der Rententräger will nicht
länger zahlen und argumentiert, die
Mittdreißigerin könne täglich sechs
Stunden leichte Arbeiten verrichten.

Das Gericht gibt zu bedenken,
dass eine Sehbehinderte, zumal
ohne Berufsausbildung, so gut wie
keine Chance habe, eine solche Tä-
tigkeit zu finden. Da müsste schon
ein speziell ausgestatteter Arbeits-
platz zur Verfügung gestellt werden.
„Sie haben gewonnen!“, kommen-
tiert Richter Krähe, als die 34-Jährige
bei der Urteilsverkündigung wie er-
starrt wirkt. Die Kammer billigt ihr
für weitere elf Monate Erwerbsmin-
derungsrente zu. In dieser Zeit solle
sie eine Psychotherapie und eventu-
ell Umschulungen absolvieren.

„Sie sollten in Ihrem Alter Ihre
Perspektive nicht in der Rente se-
hen“, mahnt Richter Krähe und
weist auf „Mitwirkungspflicht“ hin.
Die Berufsgenossenschaft und Ren-
tenversicherung wiederum ver-
pflichtet die Kammer, gemeinsam
eine realistische Wiedereingliede-

rungs-Strategie im Sinne von „Reha
vor Rente“ zu erarbeiten.

Für den dritten Fall erscheint ein
älterer Herr um die Achtzig. Richter
Krähe kennt ihn aus anderen Prozes-
sen. Der Vater eines seit Geburt
schwer mehrfach behinderten Soh-

nes streitet für dessen bestmögliche
Pflege. In seiner Funktion als gesetz-
licher Betreuer klagt er auf ein Eisen-
Tonikum, ein Speiseandickungsmit-
tel und Stuhlgangzäpfen, welche die
Kasse nicht bezahlt. Deren Vertrete-
rin argumentiert, dass diese drei

Mittel nicht zum Leistungskatalog
gehören. Der Vater lässt sich nicht
beirren. Er berichtet, dass es bislang
nur mit dem „Kräuterblut“-Saft ge-
lungen sei, den Eisenmangel des in-
zwischen 56-jährigen Sohnes zu ver-
bessern – was Ärzte in Stellungnah-
men bestätigen. Die Kassen-Vetrete-
rin bietet als Vergleich an, dieses To-
nikum zu übernehmen.

Eisen-Saft erstritten
Der alte Herr lässt sich darauf nicht
ein. Er kämpft auch um das Andi-
ckungsmittel aufgrund der Schluck-
störungen seines Sohnes. Von Alter-
nativen, beispielsweise Speisenstär-
ke Mondamin, will er nichts wissen.
Da müssten die Speisen zum Andi-
cken erst aufgekocht werden, wirft er
ein. Richter Krähe versucht klar zu
machen, dass es bereits ein binden-
des Urteil und obendrein eindeutige
Regeln zu Kassenleistungen gibt.
Der Vater erringt einen Teilsieg, die
Kammer entscheidet, dass die Kasse
das eisenhaltige „Kräuterblut“ er-
statten muss.

Zu dem Phänomen von Schmer-
zattacken gehört, dass sich Ursa-
chen oft nicht eindeutig orten las-
sen. Kann ein leichter Auffahrunfall,
der 2012 zu einem Schleudertrauma
ohne Verletzungen der knöchernen
Umgebung und der Bänder führte,
nachhaltig außer Gefecht setzen und
womöglich weit spätere Schulter-
OPs notwendig machen? Um solche
Fragen, verknüpft mit Widersprüch-
lichkeiten, geht es bei der Auseinan-
dersetzung um länger zu zahlendes
Krankengeld. Der 44-Jährige schei-
tert in seinem Verfahren.

Der nächste Kläger bleibt eben-
falls erfolglos. Der Mann, der eine
Krebserkrankung und eingreifende
„Chemo“ hinter sich hat, bekam die
Erwerbsminderungsrente gestri-
chen, als es ihm gesundheitlich wie-
der besser ging. Im Rahmen eines
gerichtlichen Vergleichs stimmte er
einer zeitlichen Begrenzung dieser
Rente zu. Nun weigert er sich, fünf
über den vereinbarten Termin be-
zahlte Monate, rund 1500 Euro, zu-
rückzuzahlen. Sichtlich frustriert
über den verlorenen Prozess kündigt
er an, nicht aufgeben zu wollen.

Das Sozialgericht Mannheim mit Sitz an den Planken ist auch für Heidelberg und die
Kreise Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald zuständig. BILD: TRÖSTER

Hauptfriedhof: Besondere Verneigung vor der letzten Ruhestätte von Hildegard Lagrenne

Ehrengrab für starke Sinti-Frau
rengrabmals würdigen.“ Es ist das
77. Ehrengrab der Stadt.

Lagrenne entstammte einer Sinti-
Familie, wuchs im Rheinland auf. Sie
wurde 1940 mit ihrer Familie nach
Polen deportiert und ins Konzentra-
tionslager verschleppt. Die 19-jähri-
ge Hildegard musste damals mitan-
sehen, wie ihr neugeborenes Kind
im Lager starb, ihre Angehörigen
umgebracht wurden oder an den
unmenschlichen Bedingungen in

der Haft zu Grunde gingen. Sie über-
lebte Auschwitz selbst nur mit knap-
per Not. „Als die Russen am 27. Janu-
ar 1945 kamen, das war der glück-
lichste Tag in meinen Leben“, sagte
sie später.

Nach dem Kriegsende zog sie mit
überlebenden Familienangehörigen
in die Quadratestadt, formierte die
erste Sinti-Bürgerrechtsbewegung
und kämpfte gegen die fortgesetzte
Diskriminierung als „Zigeuner“ und
„Landfahrer“. Seit 1981 war sie maß-
gebliche Mitbegründerin des Zen-
tralrats Deutscher Sinti und Roma.
Ab 1991 arbeitete sie im Dokumen-
tations- und Kulturzentrum des
Zentralrats in Heidelberg. In ihrem
Engagement streckte sie immer die
Hand zur Versöhnung aus und folgte
dem Motto „Verzeihen ja, vergessen
niemals“. Für ihre Arbeit wurde sie
mit der Verdienstmedaille des Lan-
des ausgezeichnet. Am 30. März
2007 starb Lagrenne im Alter von 86
Jahren.

Seit 2013 wird von der Stadt
Mannheim der Hildegard-Lagren-
ne-Preis verliehen, der Persönlich-
keiten auszeichnet, die sich für die
Interessen von anerkannten Min-
derheiten einsetzen. räu

Hildegard Lagrenne bleibt unver-
gessen, ihr Name ist den Mannhei-
mern auch noch acht Jahre nach ih-
rem Tod ein Begriff. Als Auschwitz-
überlebende und Kämpferin für die
Rechte der Sinti und Roma hat sich
die gebürtige Frankfurterin landes-
und bundesweit engagiert, sie erin-
nerte an die mörderischen Schre-
cken der Nazizeit und setzte sich für
das „Nie Wieder!“ ein. Seit Anfang
der 50er Jahre und bis zu ihrem Tod
2007 lebte sie in Mannheim, wo man
sie als starke Frau und herausragen-
de Persönlichkeit schätzte.

Die letzte Ruhestätte von Hilde-
gard Lagrenne auf dem Mannhei-
mer Hauptfriedhof erhält jetzt von
der Stadt den Status „Ehrengrab“.
Aufgrund ihrer Verdienste für die
deutschen Sinti und Roma hat dies
der Gemeinderat am Dienstag be-
schlossen.

„Hildegard Lagrenne hat über
Jahrzehnte gegen das Vergessen, für
die emotionale und intellektuelle
Aufarbeitung der NS-Zeit sowie als
Vorbild für Versöhnung gewirkt“,
betont Andreas Adam, Leiter der
Friedhöfe, und ergänzt: „Ich freue
mich sehr, dass wir ihr Wirken auch
posthum mit dem Status eines Eh-

Die Auschwitz-Überlebende Hildegard
Lagrenne starb im Jahr 2007. BILD: LANG

Sozialgericht: Geschäftsbericht
für 2014

Klageflut zu
Hartz IV
rückläufig
„Auf einem hohen,
aber verkraftbaren Ni-
veau haben sich Hartz
IV-Verfahren einge-
pendelt“, kommen-
tiert Jörg Herth (Bild),
Präsident des Sozial-
gerichts Mannheim,
die Fallzahlen von 2014. Noch im-
mer machen Streitigkeiten zum Ar-
beitslosengeld II den größten Bro-
cken aus. Aber im Vergleich zu den
Jahren nach Einführung der Sozial-
reform ist die Klageflut insgesamt
deutlich zurückgegangen – gegen-
über dem Spitzenjahr 2010 um
knapp elf Prozent.

Üblicherweise sei es so, erläutert
Herth, dass sich eine schlechte Kon-
junktur umgehend bei Arbeitsge-
richten (vermehrte Kündigungsfäl-
le) bemerkbar macht, und nach etwa
einem Jahr bei Sozialgerichten spür-
bar wird. Wenn die Wirtschaft wie-
der aufblühe, zeige ich der umge-
kehrte Effekt. „Nun stellen wir aber
fest, dass sich Hartz IV-Verfahren
von einer guten Konjunktur abkop-
peln.“ Will heißen: Langzeitarbeits-
lose – vor allem jene ohne Berufsaus-
bildung, aber mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten – profitieren nur wenig von
einem belebten Arbeitsmarkt. Um
23 Prozent haben im vergangenen
Jahr die gerichtlich ausgetragenen
Streitigkeiten um Arbeitslosengeld II
zugenommen – wobei es häufig um
Unterkunftskosten ging, aber auch
um verhängte Sanktionen.

Kurze Verfahrensdauer
Die Rechtsgebiete Renten- und
Krankenversicherung liegen hinter
Hartz IV auf Platz zwei und drei. Und
wie kam es im Bereich Krankenver-
sicherungen zu einem Rückgang
von satten 35 Prozent? 2013 habe es
mit einer Heidelberger Klinik Ab-
rechnungsstreitigkeiten gegeben,
erläutert Herth.

Das Sozialgericht Mannheim, das
auch für Heidelberg und die Kreise
Rhein-Neckar sowie Neckar-Oden-
wald zuständig ist, kann sich rüh-
men, Verfahren besonders zügig ab-
zuwickeln und die durchschnittliche
Erledigungsdauer erneut verkürzt zu
haben – von 9,6 Monate (2013) auf
9,4. Die 17 Kammern schieben in Ba-
den-Württemberg die wenigsten
Altfälle vor sich her. Auch im ersten
Halbjahr 2015 gelang es, Bestands-
verfahren um zwei weitere Prozent
zu verringern. Herth: „Eine Leistung
des gesamten Teams.“ wam

Zahlen zu Verfahren und Rechtsgebieten beim Sozialgericht Mannheim im Jahr 2014

Renten Platz zwei. 2014 waren es 855
Verfahren, 30 weniger als 2013.

� Krankenversicherungsfälle sind
auf 413 Verfahren (von 636) zurück-
gegangen. Das Schwerbehinderten-
recht (524 Verfahren 2014) spielt
ebenfalls eine bedeutende Rolle.

� Aufgrund von Richter-Teilzeitstellen
gibt es zwar 17 Kammern – besetzt
waren aber 12,6 Positionen. wam

Spitze. Eine Entwicklung, die sich
2015 fortsetzt.

� Damit machen Rechtsstreitigkeiten
aus dem Bereich derGrundsicherung
für Erwerbstätigemehr als ein Drittel
aller Verfahrenseingänge aus. Mit
204 Verfahren gingen die Bereiche
Sozialhilfe/Asylbewerberleistung
leicht zurück.

� Hinter Hartz IV belegen Klagen zu

� 2014 gingen beim Sozialgericht
Mannheim insgesamt 4021 Verfah-
ren ein – 176 weniger als 2013. Davon
waren 3631 Klagen und 390 Anträge
auf gerichtlichen Eilrechtsschutz. Im
ersten Halbjahr 2015 zeichnen sich
ähnliche Zahlen ab.

� Mit 1412 Verfahren zu Arbeitslo-
sengeld II – 266 Fälle mehr als 2013 –
stehen Hartz IV-Streitigkeiten an der

Unimedizin: Neue Struktur gilt
rückwirkend

Vereinbarung
unterzeichnet
Ursprünglich hatte die zwischen
dem Land, der Stadt und der Univer-
sität Heidelberg ausgehandelte Rah-
menvereinbarung zur Universitäts-
medizin Mannheim im Mai in Kraft
treten sollen. Allerdings zog sich die
Vorstellungsprozedur quer durch
die Institutionen länger als gedacht
hin. Aber jetzt sind die bereits im Fe-
bruar vorgestellten Eckpunkte einer
neuen Struktur in der Zusammenar-
beit des Klinikums und der Medizi-
nischen Fakultät von allen Beteilig-
ten unterzeichnet. Die Rahmenver-
einbarung soll, so teilte gestern die
Stadt Mannheim mit, rückwirkend
ab dem 1. Juli gelten.

Der Vertrag setzt Empfehlungen
des Wissenschaftsrates um. Künftig
sollen die Bereiche Krankenversor-
gung sowie Lehre und Forschung
eng auf Augenhöhe kooperieren.
Dazu werden neue Gremien ge-
schaffen, in denen die Kooperati-
onspartner gemeinsam strategisch
planen. Die neue Struktur – bei un-
veränderter Rechtsform – soll in fünf
bis acht Jahren auf den Prüfstand
kommen. wam

Vor 25 Jahren
Hackern ist es gelungen, ins BTX
Bildschirmtext-Netz der Bundes-
post einzudringen. Die Post warnt
ihre Kunden vor Unbekannten, die
sich im BTX als Mitarbeiter des Fern-
meldeamtes ausgeben und nach
dem Passwort fragen. BTX, 1983
bundesweit eingeführt, kombiniert
Telefon und Fernsehgerät zu einem
interaktiven Kommunikationsmit-
tel.

KALENDERBLATT

Was morgen wichtig ist

� Fischerfest an der Schleuse

Der Angelfischerverein Innen-
stadt feiert von Freitag,
31. Juli bis Sonntag, 2.
August, sein Fischerfest auf
seinem Gelände an der Kam-
merschleuse auf der Friesen-
heimer Insel.

� Oldtimer-Treffen

Auf dem Maimarktgelände
richten sich die Teilnehmer
der Bertha-Benz-Fahrt auf ihr
Großereignis ein. Ab 10 Uhr
treffen die Oldtimer dort ein
und formieren sich. Am Sams-
tag dann starten die Fahr-
zeuge in den Mannheimer
Planken.

Zum Thema: Aubuckel-Straße /
Artikel vom 17. Juli

Wes Brot ich ess,
des Lied ich sing. . .
Beim Lesen des Artikels „Arten-

schützer für Straßenverlegung“
muss man sich klar machen, dass es
sich nicht um einen Aprilscherz han-
delt. Die Aussagen des „Gutachters“
sind veröffentlicht worden. mit Aus-
sagen, wie sie die Stadtverwaltung
sicher gerne hört: Die Straße am
Aubuckel kann angeblich aus Arten-
schutzgründen verlegt werden.

Man muss dazu nur einigen Zug-
vögeln klar machen, dass sie eine
andere Flugroute nehmen und in
anderen Stadtteilen zwischenlan-
den sollen; den Haubenlerchenpaa-
ren, einer vom Aussterben bedroh-
ten Vogelart, erklären, dass sie ihr
geliebtes Revier auf Spinelli verlas-
sen müssen und in die Feudenhei-
mer Au umziehen müssen; den stark
bedrohten Steppenbienen am
Hochgestade ankündigen, dass sie
sich auf die Umgestaltung des Hoch-
gestades freuen können, wenn dort
die breiten Rampen für die Besucher
der Bundesgartenschau gebaut wer-
den.

Alte Volksweisheiten wie „Wes
Brot ich ess, des Lied ich sing“ sind
auch heute noch aktuell. Es ist ein-
fach unverständlich, wie man ein
derartiges „Gutachten“ von höchs-
ter Stelle der Stadtverwaltung der
Bevölkerung präsentiert, als wären
diese Aussagen der Beweis dafür,
dass man aus Artenschutzgründen
die Straße in die Au verlegen müsse.
So gewinnt die Verwaltung nicht die
skeptischen BürgerInnen. Eher wird
das Misstrauen gegen die Bundes-
gartenschaupläne größer. Schade!
Wieder eine Chance vertan!
Ulrich Schaefer, Mannheim

w Originalartikel unter
bit.ly/1JprDKU

LESERFORUM

Zum Thema: Loch an der
Kreuzung / Artikel vom 24. Juli

Sommer-Loch oder
Loch-Sommer?

Mein Mann und ich verbrachten
unseren Sommerurlaub in gro-

ßer Hitze in Potsdam. Am 1. Juli
machten wir einen Ausflug per Auto.
Auf dem Heimweg meldete das
Radio: Ein Loch hat sich auf der
Brauhausbergstraße aufgetan, rie-
sig, unterspült, Ursache unbekannt.
Umleitung wird eingeleitet. Die
Brauhausbergstraße ist stark befah-
ren, da man auf ihr u.a. nach Pots-
dam rein und raus kommt. Unser
Weg führte uns im Stau stehend und
Umleitung fahrend dort vorbei.
Reparaturende: offen. Bei unserer
Heimreise war das große Haupt-
stadtloch provisorisch geschlossen.

Jetzt im gleichen Monat bei glei-
cher Hitze tut sich an ebenfalls stark
befahrener Stelle in Mannheim
gleichfalls ein Loch, in etwas kleine-
rem Ausmaß auf. Also für mich hat
sich da ein großes Sommer-Loch zu
einem Loch-Sommer aufgetan.
Helga Kaufmann, Mannheim

w Originalartikel unter
bit.ly/1DOI8dg

Der SWR berichtet heute über das
Mannheimer Badeverbot im Rhein.
Der Förderverein Mannheimer
Strandbad hatte gefordert, im
Strandbad „Baden auf eigene Ge-
fahr“ zu erlauben (der „MM“ berich-
tete). Dessen Mitglieder halten das
Badeverbot für Unsinn und fühlen
sich bevormundet, während es die
Stadt mit Unterstützung der DLRG
mit den großen Gefahren durch die
schnelle Strömung und die Schiff-
fahrt begründet.

Über den Streit berichtet in dieser
Woche das landespolitische SWR-
Magazin „Zur Sache Baden-Würt-
temberg!“ Zu sehen ist der Beitrag
am heutigen Donnerstag, 30. Juli,,
um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen in
Baden-Württemberg. red

SWR

Sendung zum
Baden im Rhein

Quelle: Weser Report vom 22.06.2014

Quelle: Rhein-Neckar-Zeitung vom 02.07.2014

Quelle: Mannheimer Morgen vom 30.07.2015 
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Hochwertiges Auto
entwendet
Volvo imWert von 50 000 Euro
DETTENHAUSEN (red). Am frühen Mittwoch-
morgen ist ein mit Alarmanlage gesicher-
ter Volvo Typ XC 90 entwendet worden.
Das Fahrzeug stand laut Polizeiangaben
verschlossen in der Hofeinfahrt eines
Wohngebäudes in der Karl-Holoch-Stra-
ße.

Der Geschädigte hatte gegen 5.30 Uhr
das Haus verlassen und war mit seinem
Zweitwagen zur Arbeitsstelle gefahren.
Zu diesem Zeitpunkt stand der Wagen
noch in der Hofeinfahrt. Nur eine halbe
Stunde später bemerkte der Nachbar das
Fehlen des Geländewagens. Bei dem ge-
stohlenen Fahrzeug handelt es sich um
einen dunkelblauen Volvo XC 90 mit Alu-
felgen, Dachreling und Allradantrieb. Er
hat einen Wert von über 50 000 Euro. Im
Fahrzeug, an dem die Kennzeichen BB-
GW 3613 angebracht waren, befanden
sich noch ein Kinderwagen, Kindersitz
und anderes Kleinkindzubehör im Wert
von knapp 1500 Euro.

Die Fahrzeugschlüssel sind beide vor-
handen. Täterhinweise liegen bislang
nicht vor. Hinweise über den Diebstahl
nimmt der Polizeiposten Dettenhausen,
unter der Telefonnummer (0 71 57)
53 52 20, entgegen.

Kita Staufenstraße
feiert 40-jähriges
Gärtringen (red).Die Gärtringer Kita Stau-
fenstraße 16 feiert am Samstag, 27. Juni,
ihr 40-jähriges Bestehen. Um 13.30 Uhr
werden die Eltern, Helfern und Kinderbe-
treuern in Empfang genommen. Organi-
siert wir die Festivität von der Leiterin
der Kita, Marietta Kopp, und ihrer Toch-
ter. Austoben können die Kinder sich bei
zahlreichen Aktionen wie zum Beispiel
Ponyreiten, Jonglage und einem gemüt-
lichen Lauf durch den Barfußpark. Für
Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Das Ende
des Festes ist gegen 17 Uhr vorgesehen.
Vom Erlös der Veranstaltung will sich die
Gärtringer Kita neue Bewegungsgeräte
leisten.
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Die Daimlerstraße ist heute schon viel befahren und könnte optimiert
werden. Dies soll geprüft werden

Starker Wille für Veränderungen spürbar
Bei der Herrenberger Innenstadtentwicklung ziehen Fraktionen an einem Strang – Bahndurchstich als Basis und Prüfauftragmit 29 Punkten

„Es will niemand Stillstand.“ Mit diesem
Satz brachte Herrenbergs OB Thomas
Sprißler auf den Punkt, was derzeit in
seiner Kommune geschieht. Geht es um die
Innenstadtentwicklung und der damit
verbundenen Straßenplanung, ziehen alle
Ratsfraktionen an einem Strang und
verzichten auf kleinliches Geplänkel.

Von Helmut Schilling

HERRENBERG. Die Gäustadt wird in den kom-
menden Jahren Weichen stellen, die sehr
weit in die Zukunft reichen werden. Weder
Verwaltung noch die Fraktionen im Ge-
meinderat wollen die großen Fragen der Zu-
kunft im Dissens lösen. Und niemand will
die weitere städtebauliche Entwicklung auf
die lange Bank schieben. Dies wurde in
einem Pressegespräch deutlich zusammen
mit der Verwaltungsspitze und den Spre-
chern aller fünf Fraktionen. Bodo Philipsen
(SPD) sprach von einer „Jahrhundertent-
scheidung“, die in naher Zukunft getroffen
werden soll.

Sämtliche Fraktionsvorsitzende einigten
sich – wohl nach intensiven Gesprächen und
Diskussionen – auf einen gemeinsamen Nen-
ner und Beschlussantrag sowie auf eine
lange Liste mit Prüfaufträgen, die alleine 29
Punkte umfasst. Die Basis ist klar: Der von
den Gutachtern favorisierte Bahndurchstich
zwischen Nagolder und Horber Straße (Vari-
ante I 3 opt) dient als Grundlage aller zu-
sätzlichen Maßnahmen. Diese klare Aussage
sei noch nicht als Baubeschluss zu sehen,
meinten aber die fünf Fraktionssprecher
unisono. Aber klar formuliert wurde auch,
dass andere Varianten künftig nicht mehr
verfolgt werden. Auch der Beschluss des Ge-
meinderats aus dem Jahr 2000 für einen
Schlossbergtunnel wird damit aufhoben.

Die Verwaltung steht nun vor einem gan-
zen Bündel von Aufgaben. Denn es geht
nicht nur darum, die mögliche Realisierbar-
keit des Bahndurchstichs voranzutreiben
und die Finanzierbarkeit zu prüfen, sondern
das gesamte Bündel der flankierenden Maß-
nahmen abzuarbeiten. Und das ist bei 29
Punkten eine Menge Holz. Die Belange aller
Verkehrsarten – Auto, Fahrrad, Fugänger
und Busverkehr – und die städtebauliche
Qualität der Innenstadt soll immer im
Vordergrund stehen.

Auch wenn der Bahndurchstich als
Grundlage weiterer Überlegungen dient, ist
damit nichts beschlossen. Die Verwaltungs-
spitze muss unter Einbeziehung aller flan-
kierenden Maßnahmen den Nutzen des
Durchstichs gegenüber einer optimierten
Nullvariante nachwiesen. Maya Wulz (Grü-
ne) und Bodo Philipsen (SPD) haben die
Hoffnung noch nicht aufgegeben, auf die
Variante I 3 opt verzichten zu können.

Mobilitätsentwicklungsplan
Weil es nicht nur um Autoverkehr geht,

soll die Verwaltung alle nötigen Schritte
einleiten zur Erstellung eines integrierten
Mobilitätsentwicklungsplans (IMEP). Dafür
und für die Begleitung der verkehrstechni-
schen Planungen soll eine über vier Jahre
befristete Stelle geschaffen werden. Und

wichtig, um keine Zeit zu verlieren: Sämt-
liche Planungen sollen parallel betrieben
und die gegenseitigen Wechselwirkungen
sollen berücksichtigt werden. Eine zentrale
Rolle im Maßnahmenbündel spielt das
Wohngebiet Alzental. Für den gesamten Be-
reich zwischen Horber Straße, Hindenburg-
straße und Tübinger Straße ist ein Verkehrs-
konzept zu beauftragen, mit dem Ziel,
Schleichverkehr zu verhindern bei der Ver-
wirklichung des Bahndurchstichs.

Verzicht auf Parkplätze im Graben?
Ein weiterer Prüfauftrag gilt beispiels-

weise den Wegeführungen für Fußgänger
und Radfahrer im Bereich Seestraße, Hin-
denburgstraße, Nagolder Straße und der
Verbesserung für Radler in der Altstadt. Die
Entlastung der Kernstadt vom Schwerlast-
verkehr ist ein Thema oder die Optimierung
der Zeppelinstraße und Daimlerstraße, die
als kleine Umgehung gelten, wie auch der
Verzicht auf Längsparkplätze an den
Hauptachsen Horber-/Hindenburgstraße.

Kommen die zwei geplanten neuen Park-
häuser, könnte auf das Parken im Graben
verzichtet werden. Dies soll ebenfalls ge-
prüft werden wie die Möglichkeit, die Flä-
che des alten Freibads als Parkraum zur
Verfügung zu stellen. Tempo 30 oder 40 in

den Durchgangsstraßen ist ebenfalls eine
Überlegung wie die Schaffung und Erweite-
rung von Einkaufsmöglichkeiten in Gült-
stein und Kuppingen, um nur einige weitere
Prüfpunkte zu nennen.

Sämtliche Fraktionen im Gemeinderat
finden sich in der gemeinsam erstellten
Drucksache wieder. Und man will aufs
Tempo drücken. Thomas Deines (FW)
sprach von einem „absehbaren Zeitraum“.

„Zeitnah und mit Volldampf umsetzen“ will
Hermann Horrer (CDU) den Maßnahmen-
katalog. Er erwarte, so Horrer, dass nun der
berühmte Ruck durch Herrenberg gehe. In-
vestoren und die Stadtgemeinschaft benö-
tigten jetzt ein klares Signal, sagte Bodo
Philipsen (SPD). Maya Wulz (Grüne) be-
tonte die Gleichrangigkeit aller Maßnah-
men. Man müsse den Bürgern jetzt klar-
machen, dass es sich um einen Grundsatzbe-

schluss für den Durchstich und um keinen
Baubeschluss handelt, meinte Eva Schäfer-
Weber (Frauenliste).

Der Gemeinderat wird am Dienstag über
das Papier beraten. Noch vor den Sommer-
ferien, am 21. Juli, soll das Gremium den
jetzt formulierten Konsens aller Fraktionen
beschließen. OB Sprißler sieht gute Chan-
cen. Er habe in den wesentlichen Punkten
eine hohe Gemeinsamkeit festgestellt.

Gräber der Weilemer Sinti Roma bleiben erhalten
Einstimmiger Gemeinderatsbeschluss gilt für alle zwölf Grabstätten früherer Verfolgter des NS-Regimes

Von Volker Held

WEIL IM SCHÖNBUCH. Einstimmig beschloss
der Gemeinderat am Dienstag, dass alle
Grabstätten der ortsansässigen Sinti, die in
der NS-Zeit verfolgt wurden, dauerhaft er-
halten und von der Gemeinde gepflegt wer-
den. Lediglich bei einer Nutzungsänderung
der Friedhofsfläche behält sich der Gemein-
derat eine „pietätvolle Umbettung“ der Grä-
ber vor.

Den Anstoß, das Thema aufzugreifen, gab
der Staatsvertrag, den die Landesregierung
im November 2013 mit dem Verband Deut-
scher Sinti und Roma schloss. Mit dem
Staatsvertrag werden die deutschen Sinti
und Roma als nationale Minderheit in
Baden-Württemberg anerkannt. Das grund-
sätzliche Ziel des Vertrags ist es, das gesell-
schaftliche Miteinander zu verbessern. Ei-
nes der konkret vereinbarten Ziele ist die
Sicherstellung von Erhalt und Pflege der
Grabstätten von Sinti und Roma, die der
NS-Verfolgung ausgesetzt waren. Damit soll
den während des NS-Regimes Verfolgten
dauerhaft ein Ort des Gedenkens bewahrt
werden.

„Auch wenn der Staatsvertrag für die
Kommunen keine bindende Wirkung hat,
mussten wir nicht lange überlegen, als der
Verband Deutscher Sinti und Roma im April
auf uns zukam“, sagte Bürgermeister Wolf-
gang Lahl, der das Ansinnen, die Grabstät-
ten dauerhaft zu erhalten, für „gerecht-
fertigt“ hält. „Die dauerhafte Erhaltung der
Grabstätten ist eine gute Möglichkeit, um an
die Schicksale der verfolgten Weiler Sinti zu
erinnern“, erläuterte Hauptamtsleiter Mar-
tin Feitscher. Feitscher spricht nur von
Sinti, weil in der Schönbuchgemeinde keine
Roma gelebt haben. Für Feitscher ermög-
licht die individuelle Erhaltung der Gräber
ein persönliches Gedenken an die verfolgten
Weiler Sinti, das über die an der Martins-
kirche angebrachte Gedenktafel hinausgeht.

In Weil im Schönbuch handelt es sich der-
zeit um insgesamt zwölf Grabstätten, die
damit dauerhaft erhalten werden. Acht
Grabstätten befinden sich im alten Friedhof
und vier Grabstätten im neuen Friedhof
Hägnach.

Vor dem einstimmig gefassten Beschluss
gab es eine Diskussion im Gemeinderat.

Eine „Entscheidung für immer“ falle ihm
schwer, sagte Klaus Finger (CDU), der in
einem im Friedhof Hägnach an prominenter
Stelle angebrachten Gedenkstein eine Alter-
native sah. Angesichts der verstreuten Ein-
zelgräber der Sinti erwog auch Armin Kolb
(CDU) „eine andere Gedenkmöglichkeit“.

Eine Nutzungsänderung nach dem
Jahr 2035 ist möglich
Auf alle Fälle müsse sich die Gemeinde

eine Umbettung der sterblichen Überreste

vorbehalten, sagte Wolfgang Hiller (WAB).
„Die Erhaltung der Grabstätten der ver-

folgten Sinti finde ich gut, damit ist die
Parkgeschichte vom Eis“, sagte Silke Gru-
ber-Meißner (SPD). Für den Bereich des
alten Friedhofs gibt es bisher noch keine
konkreten Planungen. Diskutiert wurde a-
ber, nach Ablauf der bestehenden Grabnut-
zungsrechte, also frühestens im Jahr 2035,
an dieser Stelle einen Park anzulegen. Der
Gemeinderat hatte bereits im Jahr 2002 be-
schlossen, kunst- und heimathistorisch be-
deutsame Grabsteine zu erhalten. UBW-Ge-

meinderätin Christine Himmelein befand,
dass die Erhaltung der Sinti-Grabstätten zu
dem Ansinnen, „die Ortsgeschichte auf Dau-
er zu dokumentieren“ passe. Und Bürger-
meister Lahl ergänzte, dass auf dem Fried-
hofsgelände ohnehin „kein Park für Feste“
angedacht war.

Die genannten Bedenken führten dazu,
dass Bürgermeister Lahl in den Beschluss-
antrag den Zusatz aufnahm, dass sich der
Gemeinderat bei einer Nutzungsänderung
für die Friedhofsfläche eine „pietätvolle
Umbettung“ der Gräber vorbehält.

Die Grabstätte einerWeilemer Sinti-Familie: Die GemeindeWeil sorgt künftig für Pflege und Unterhalt Foto: red

Ein Prüfauftrag unter vielen: Verzicht der Linksabbiegespur von der Nagolder Straße in die Seestraße KRZ-Fotos: Schilling

Im Graben wird heute geparkt und der Suchverkehr nach Parkplätzen ist
groß. Mit neuen Parkhäusern könnte die Fläche autofrei werden

Quelle: KREISZEITUNG Böblinger Bote vom 25.06.2015

Quelle: KREISZEITUNG Böblinger Bote vom 18.09.2015

Quelle: epd-Meldung vom 07.07.2014
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P R E S S E M I T T E I L U N G 

Staat soll Grabstätten verstorbener Holocaust-Überlebender der Sinti und Roma als 
Gedenkorte erhalten - Zentralrat bittet Bundeskanzlerin Merkel um Vermittlung 

Bund, Länder und Gemeinden sollen eine gemeinsame Initiative unternehmen für den 
Schutz und die Erhaltung von Grabstätten verstorbener Sinti und Roma, die überlebende 
Opfer des Holocaust waren. Dazu bat heute der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti 
und Roma, Romani Rose, Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Schreiben um ihre 
Vermittlung für eine geeignete bundesweite Regelung, die mit Ländern und Kommunen 
abgestimmt wird.  

Sinti- und Romafamilien stehen in der letzten Zeit zunehmend vor dem Problem, dass die 
Grabstätten ihrer Angehörigen, die Holocaust-Überlebende waren, aufgrund abgelaufener 
Fristen (Ruhezeiten) nach den üblichen Friedhofsordnungen beseitigt werden sollen, so 
Rose. In anderen Fällen würden Verlängerungsgebühren gefordert, die von den Betroffenen 
nicht getragen werden können. Die Erhaltung von Grabstätten als denkmalgeschützte 
Gräber auf Dauer und ohne zeitliche Befristung sei bisher nur in Einzelfällen, insbesondere in 
Rheinland-Pfalz, anerkannt. Aufgrund der historischen Verantwortung sollte für solche 
Gräber von Sinti und Roma, in denen Holocaust-Opfer beerdigt sind, ein dauerhaftes 
Ruherecht ohne zeitliche Befristung eingeräumt werden, fordert der Zentralrat. Diese 
Grabstätten sollten auf Antrag der Angehörigen als geschützte Gräber von Opfern der 
Gewaltherrschaft anerkannt werden. Angehörige sollten auch beantragen können, dass die 
Grabpflege durch die Stadt/Kommune übernommen wird – insbesondere, wenn die 
Angehörigen selbst verstorben sind. 

Die Präsidenten des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, die Oberbürgermeister Christian Ude und Christian Schramm, 
unterstützten bereits in einem Schreiben an die zuständige Bundesfamilienministerin Ursula 
von der Leyen das Anliegen des Zentralrats, ebenso wie am 19. Dezember 2008 Saarlands 
Ministerpräsident Peter Müller als Bundesratspräsident in einem Gespräch mit dem 
Zentralrat. Bundesministerin von der Leyen sagte dem Zentralrat noch kein Gespräch zu. 

Sinti und Roma in Deutschland waren – wie die Juden – Opfer des nationalsozialistischen 
Völkermordes. 500 000 Angehörige der Minderheit fielen dem Holocaust zum Opfer. 

 

Zentralrat 

Deutscher Sinti und Roma

13. Dezember 2010
Pressemitteilung 

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erinnert an die Opfer des NS-Völkermords :

Delegation übergibt im Bundesrat Appell zur Erhaltung der Gräber von NS-
verfolgten Sinti und Roma am 17. Dezember 2010

Einladung zur 
Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Sachsenhausen am 17. Dezember 2010

Romani Rose weist auf die Notwendigkeit von Schutz und Erhaltung der Grabstätten von NS-
verfolgten Sinti und Roma hin. Diesen Gräbern drohe wegen abgelaufener Grabrechte die 
endgültige Beseitigung. Eine Delegation von 22 Holocaust-Überlebenden übergibt am 17. 
Dezember 2010, 09.20 Uhr im Bundesrat unmittelbar vor der Gedenkstunde einen Appell an 
Bundesratspräsidentin Hannelore Kraft.  Die Delegation bittet um eine Initiative für eine 
entsprechende bundesweite Regelung, auf die die Angehörigen vertrauen können. Viele 
Persönlichkeiten – unter ihnen 26 Bundestagsabgeordnete aus allen Fraktionen und Vertreter von 
Wirtschaft und Medien und Wirtschaft wie MLP-Gründer Manfred Lautenschläger und Friede 
Springer – unterstützten als Erstunterzeichner diesen Appell.

Kulturstaatssekretär Martin Gorholt  als Vertreter der brandenburgischen Landesregierung und 
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, erinnern an den 
Völkermord an Sinti und Roma während des Nationalsozialismus.  
In der Gedenkstunde im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen wird der Auschwitz-
Überlebende und frühere Häftling des NS-Konzentrationslagers Sachsenhausen, Hermann 
Höllenreiner, sprechen. Hermann Höllenreiner wurde im Jahre 1943 im Zuge der familienweisen 
Deportationen von Sinti und Roma als Kind von neun Jahren nach Auschwitz verschleppt  und 
verlor während des Dritten Reichs viele Familienangehörige. Im Winter 1944 brachte ihn die SS in 
das KZ Sachsenhausen, wo er schließlich von der russischen Armee befreit wurde. 

Die Delegation der Überlebenden versammelt sich am 17. Dezember 2010 um 12.00 Uhr am 
„Turm A“ (Eingang).  
Die Gedenkfeier beginnt um 12.30 Uhr am zentralen Gedenkort „Station Z“.
Es werden sprechen :
Prof. Dr. Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
Hermann Höllenreiner, Überlebender des KZ Sachsenhausen und von Auschwitz
Martin Gorholt, Kulturstaatssekretär 
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma.
Anschließend findet die Kranzniederlegung für die Opfer des Holocaust statt.

Am 16. Dezember 1942 unterzeichnete Himmler den sogenannten „Auschwitz-Erlaß“, der die 
Deportation von Sinti und Roma aus ganz Europa in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 
anordnete.  Vom März 1943 an wurden fast 23.000 Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert; die 
meisten von ihnen wurden dort ermordet.  

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e.V. Tel : +49 6221 – 98 11 01 zentralrat@sintiundroma.de
Bremeneckgasse 2, Fax : +49 6221 – 98 11 90 www.sintiundroma.de
69117  Heidelberg 
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15. Juni 2015 
 
P R E S S E I N F O R M A T I O N  
 
Gräber von NS-verfolgten Sinti- und Roma-Familien gesetzlich schützen und 
erhalten -  
Termin beim Bundesrat am 19. Juni 2015, 14.30 Uhr 
 
Sinti- und Roma-Familien stehen zunehmend vor dem Problem, dass die Grabstätten ihrer 
Angehörigen, zu denen die verstorbenen Holocaust-Überlebenden gehören, aufgrund 
abgelaufener Fristen (Ruhezeiten) nach den üblichen Friedhofsordnungen endgültig beseitigt 
werden.  Der Zentralrat fordert vom Bund und den Ländern eine gesetzliche Regelung in 
Form eines „ewigen Ruherechts“ zum Erhalt der Grabstätten als Familiengedächtnisstätten. 
Dazu findet am kommenden Freitag ein Gespräch des Bundesrates unter Leitung von 
Bundesratspräsident Volker Bouffier mit dem Zentralrat und den Landesverbänden 
Deutscher Sinti und Roma in Berlin statt. 
 
Zentralratsvorsitzender Romani Rose steht nach Ende des Gesprächs  
am 19. Juni 2015 um 14.30 Uhr vor dem Bundesrat, Leipziger Straße 3 – 4, in Berlin  
für Fragen von Journalisten zur Verfügung. 
 
Vor dem Hintergrund der Zusagen von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière, die vom Zentralrat vorgeschlagene Lösung einer 
Ergänzung des Gesetzes zum Rahmenübereinkommen für den Schutz nationaler Minderheit 
positiv zu prüfen, soll der Bundesrat eine rasche Umsetzung dieser Lösung in die Wege 
leiten.  Da es in die Zuständigkeit der Bundesländer fällt, die dann bundesweit geltende 
Regelung zum Erhalt der Grabstätten umzusetzen, soll der Bundesrat in seiner Sitzung am 
19. Juni 2015 eine entsprechende Entschließung verabschieden. 
 
Die Erhaltung der Grabstätten ist für die Minderheit der Sinti und Roma Teil ihrer kulturellen 
Identität. Sie sind Familiengedächtnisstätten für die während des NS-Regimes verfolgten 
Mütter, Väter, Kinder und weiteren Angehörigen – auch für die ermordeten 
Familienmitglieder, für die es keine Grabstätten gibt.  Im Hinblick darauf bildet auch das am 
22. Juli 1997 im Bundestag beschlossene „Gesetz zu dem Rahmenübereinkommen des 
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten“ (BT-Drucksache 13/6912) die 
Rechtsgrundlage für die entsprechenden Entscheidungen. 
 
Arnold Roßberg 
Justitiar 
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3. Juni 2014 
 
P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
Gräber von NS-verfolgten Sinti- und Roma-Familien schützen und erhalten –  
Forderung an Ministerpräsidenten der Länder 
 
In Schreiben an die Ministerpräsidentinnen und –präsidenten bat heute der Vorsitzende des 
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, alle Bundesländer um eine gemeinsame 
Initiative zum Schutz und für die Erhaltung der Gräber von NS-verfolgten Sinti und Roma als 
Familiengedächtnisstätten. Rose bat die Regierungschefs, persönlich an dem von 
Bundesrats-Vizepräsident Volker Bouffier geleiteten Gespräch mit dem Zentralrat im 
Bundesrat am 10. Juli 2014 teilzunehmen, damit es jetzt nach den vielen Jahren der 
Verhandlungen zu einer Regelung kommt, an die sich bundesweit die Friedhofsträger halten 
können.  
 
Sinti- und Roma-Familien stehen zunehmend vor dem Problem, dass die Grabstätten ihrer 
Angehörigen, zu denen die verstorbenen Holocaust-Überlebenden gehören, aufgrund 
abgelaufener Fristen (Ruhezeiten) nach den üblichen Friedhofsordnungen endgültig beseitigt 
werden sollen. In anderen Fällen werden Verlängerungsgebühren gefordert, die von den 
Betroffenen nicht getragen werden können oder es sind keine unmittelbaren Angehörigen 
mehr vorhanden, die die Grabpflege leisten können. Neben den Präsidenten des Deutschen 
Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes unterstützen auch Ministerpräsidenten 
und verantwortliche Politiker in den Ländern ausdrücklich eine Regelung, damit diese 
Grabstätten in öffentliche Obhut genommen und auf Dauer erhalten werden können. In 
einigen Bundesländern (Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bremen) ist in 
vertraglichen Vereinbarungen bzw. einem Staatsvertrag mit den Landesverbänden deutscher 
Sinti und Roma ausdrücklich die Sicherstellung für den Erhalt der Grabstätten vereinbart 
worden. In vielen Fällen wurden betroffene Gräber inzwischen als Ehren- oder Dauergräber 
erhalten bzw. unter Denkmalschutz gestellt. In den übrigen aktuellen Fällen, in denen die 
Grabrechte jetzt abgelaufen sind, wurden die Entscheidungen über Gebühren und die 
Erhaltung im Hinblick auf die angestrebte allgemeine Regelung ausgesetzt. 
 
Die Erhaltung der Grabstätten ist für die Minderheit der Sinti und Roma Teil ihrer kulturellen 
Identität. Sie sind Familiengedächtnisstätten für die während des NS-Regimes – als einzige 
außer den Juden familienweise – verfolgten Mütter, Väter, Kinder und weiteren 
Angehörigen der Minderheit der Sinti und Roma. Im Hinblick darauf bildet der Schutz als 
Minderheit eine besondere rechtliche Verpflichtung. Für die meisten der im 
Nationalsozialismus ermordeten Familienangehörigen der Sinti und Roma gibt es nirgendwo 
eine Grabstelle. Auch ihrer wird an den wenigen vorhandenen Gräbern gedacht. 
 
Arnold Roßberg 
Justitiar 
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 8.5 Fotografien von Grabstätten

↗ Grabstätte Karl und Marie 
Schneeberger in Osterhofen

Die Eheleute überlebten beide das 

Konzentrations- und Vernichtungs- 

lager Auschwitz-Birkenau.  

© Verband Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Bayern e.V.

→ Grabstätte Josef und Julie 
Schneeberger in Osterhofen 

Die in dem Grab in Osterhofen bei- 

gesetzten Eheleute Josef und Julie 

Schneeberger überlebten beide das 

Konzentrations- und Vernichtungs-

lager Auschwitz-Birkenau. Auf dem 

Grab wird in charakteristischer Weise 

mit einem Foto in Medaillonform an  

die Eheleute erinnert. Auch findet sich 

mit der eingravierten Geige ein  

Bezug zum Beruf des Verstorbenen.  

© Verband Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Bayern e.V.

← Familiengrabstätte  
Schneeberger in Osterhofen

In der Familiengrabstätte wurden die 

Holocaustüberlebenden Karl und  

Regina Schneeberger beigesetzt. Beide  

überlebten das Konzentrations- und 

Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.  

Auf dem Grab wird in charakteristi- 

scher Weise mit einem Medaillon an  

die Verstorbenen erinnert. 

© Verband Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Bayern e.V.
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↖ Grabstätte Johanna Ernst 
in Bremen

Johanna Ernst war von 1943-1945 in 

einem Außenlager von Auschwitz- 

Birkenau interniert. Die in den Grabstein  

eingemeißelte Inschrift erinnert an die 

Leidensgeschichte der Verstorbenen 

und erbittet die „Ewige Ruhe“.
 

© Verband Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Bremen

→ Familiengrabstätte Heilig  
in Friedberg

Das Bild zeigt das Grab der Familie 

Heilig auf dem Friedhof Friedberg in 

Bayern. Auf dem Grabstein wird an die 

im Konzentrationslager Ravensbrück 

ermordete Mutter Anna Heilig erinnert. 
 

© Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

← Grab der Theresia Winter 
in Ulm

Theresia Winter wurde im Mai 1940 

mit ihren Eltern und Geschwistern an 

ihrem Wohnort in Koblenz verhaftet 

und von dort ins nationalsozialistisch 

besetzte Polen deportiert. Dort war 

sie in verschiedenen Konzentrations-

lagern wie Belcez, Siedlce, Radom, 

Kniecpol und Sulejow inhaftiert. Auch 

auf ihrem Grab befindet sich eine 

Marienstatue mit Jesuskind. 

© Jara Kehl
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→ Grabstätte Frieda Weiß 
in Hamburg

Frieda Weiß wurde ihn Cloppenburg 

festgeschrieben und musste dort 

Zwangsarbeit leisten.

© Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

↗ Grabstätte der Familie Grünholz im Saarland

Das Ehepaar Oskar und Anna Grünholz  

betrieb vor dem Krieg ein Wanderthea- 

ter. Nach der zwangsweisen Schlie-

ßung des Familienunternehmens durch  

die nationalsozialistischen Behörden 

verlor die Familie ihre Existenzgrund-

lage. Beide überlebten den NS-Terror 

durch Flucht und das Leben in der

Illegalität. Auf dem Grabstein wird 

durch ein eingehauenes Symbol 

(Theatervorhang) und die Inschrift 

'Theaterdirektor' auf den Beruf der  

Familie verwiesen. An die Verstorbe- 

nen wird in charakteristischer Weise 

mit Fotografien erinnert.  

© Diana Bastian

Rudolf und Selma Heilig und deren 

Kinder Alois und Georg überlebten die  

Verfolgungsmaßnahmen der National- 

sozialisten durch Flucht und das Leben  

in der Illegalität. Die Familie betrieb vor  

dem Krieg ein Wandertheater. Nach 

dem Ausschluss aus der Reichskultur- 

kammer konnte die Familie ihr Unter-

nehmen nicht weiter betreiben und 

verlor dadurch ihre Existenzgrundlage. 

Auf dem Grabstein wird durch die 

Inschrift 'Theaterdirektor' auf die Pro-

fession der Familie hingewiesen. Des 

Weiteren finden sich drei Fotografien 

der Verstorbenen in Medaillon-Form.
 

© Diana Bastian

↓ Grabstätte der Familie Heilig im Landkreis Straubing
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↘ Grabstätte eines Holocaust-
überlebenden in Landau

Einer lokalen Tradition der Landauer 

Sinti folgend wurde für das Grab ein 

handgeschnitztes Holzkreuz gewählt. 

In der Vergangenheit arbeiteten 

zahlreiche Landauer Sinti-Handwerker 

beruflich mit Holzmaterialien und 

schnitzten auch die Holzkreuze für die 

Gräber ihrer Angehörigen selbst. 

© Verband Deutscher Sinti und Roma, 

Landesverband Rheinland-Pfalz

← Familiengrabstätte 
Steinberger in Ulm

Der aus dem Elsass stammende Karl 

Steinberger, von Beruf Händler und 

Musiker, wurde zusammen mit seiner 

Frau Amalie und ihrem gemeinsamen 

Sohn Ekhardt am 15. Mai 1940 in 

Koblenz verhaftet, im Sammellager 

Köln konzentriert und dann nach 

Polen deportiert, wo die Familie von 

Juni 1940 bis Februar 1944 in fünf 

verschiedenen Konzentrationslagern 

interniert war. Mit der Gestaltung  

des Grabes folgt die Familie der loka-

len Tradition der Ulmer Sinti.  

© Jara Kehl

↘ Grabstätte Ernst und Sonja 
Weiß in Hamburg

Auf Grund von Himmlers „Festschrei- 

bungserlass“ vom 17. Oktober 1939 

wurde Ernst Weiß in Hamburg festge-

schrieben und musste Zwangsarbeit 

leisten. Der Erlass des Reichssicher-

heitshauptamtes ordnete an, dass 

„Zigeuner und Zigeunermischlinge” 

bis auf weiteres ihren Wohn- bzw. 

Aufenthaltsort nicht mehr verlassen 

durften. Diese Maßnahme diente der 

Vorbereitung der späteren Depor-

tationen. Sonja Weiß überlebte das 

Konzentrations- und Vernichtungs- 

lager Auschwitz-Birkenau. 

© Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
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Die justizielle Behandlung der NS-Völkermordverbrechen und ihre Be-
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„Unsere Gräber sind die letzten Spuren derer,  
die die Schrecken des Holocaust überlebt haben. Sie sind  

die Zeugen des Völkermords an den  
Sinti und Roma und als solche ein Vermächtnis für unsere  

Demokratie und unseren Rechtsstaat.“

 
Romani Rose 

Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma
 

In Deutschland existieren schätzungsweise 2.600 Grabstätten von Überlebenden des natio- 
nalsozialistischen Völkermords an den Sinti und Roma. Der Zentralrat Deutscher Sinti 
und Roma setzt sich dafür ein, dass diese Gräber dauerhaft als Familiengedächtnisstätten 
und als öffentliche Lernorte in staatliche Obhut genommen werden. Die vorliegende 
Dokumentation erläutert den Stand der Umsetzung in den verschiedenen Bundesländern, 
die unterschiedlichen derzeit gegebenen Möglichkeiten für den Erhalt der Grabstätten 
und gibt einen Überblick über die seit 2004 andauernden Verhandlungen des Zentralrats 
mit Bund, Ländern und Kommunen in der Sache.

©                                         Heidelberg 2016


